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Schaubild 74
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– mit einem extremen Anstieg der Funktion auf das über 4-fache des An-– mit einem extremen Anstieg der Funktion auf das über 4-fache des An-
stiegs der Funktion in der folgenden Progressionszone 2.

Das folgende Schaubild 75 fasst die aktuelle ESt-Funktion sowie die Re-
formmodelle 1 bis 5 mit linearer Grenzsteuerfunktion und Aufkommens-
neutralität am Ende des Progressionsbereichs zusammen und veranschau-

rlicht damit die Spannweite der Änderungen der ESt-Funktion aus den hier
analysierten Reformmodellen:
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Die Extrema dieser Funktionen zeigen sich in der linearen ESt-Funktion mitDie Extrema dieser Funktionen zeigen sich in der linearen ESt-Funktion mit
einer einheitlichen Steigung von 31,32 % einerseits und in der stark pro-
gressiven ESt-Funktion mit einem Eingangsgrenzsteuersatz von 0 % ande-
rerseits; letztere weist einen Anstieg von 0,0000139959 auf (die ESt-Funk-
tion von Modell 2 mit einem Eingangsgrenzsteuersatz von 8,35 % hingegen
nur von 0,0000102655).nur von 0,0000102655).
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i d k ll bi i h d l i h d hi dli h iEindrucksvoller bietet sich der Vergleich der unterschiedlichen Spannweiten
rdes mit den Modellen verbundenen „Mittelstandsbauches“ dar, wenn dieser

mit den Durchschnittssteuersätzen charakterisiert wird:
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Schaubild 76
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d k i d h d d i l d b h dd k i d h d d i l d bGemessen an der Funktion des Jahres 2013 würde der Mittelstandsbauch des Re-d F k i d J h 2013 ü d d Mi l d b
formmodells 5 mit einem Eingangsgrenzsteuersatz von 31,32 % extrem ausge-
weitet – dieses Reformmodell 5 diente daher lediglich zur Verdeutlichung des
Waage-Effektes einer Reform, der im Schaubild 77 erkennbar wird.
Schaubild 76 macht aber auch den realistischen Rahmen der Reform des
Mittelstandsbauches transparent: schon eine Lineare Grenzsteuersatzfunk-
tion mit einem Eingangssatz von 8 % würde den Mittelstandsbauch gegen-
standslos machen, bei einem Eingangssteuersatz von 0 % käme es zu einem
„negativen Mittelstandsbauch“, wenn auch mit einer nur geringfügigen Ne-
gativität. Eine Reform zur Abflachung des Mittelstandsbauches wäre inso-
fern durchaus möglich.
In den folgenden Schaubildern 77 und 78 kommt der Waage-Effekt zum
Ausdruck, der offenbart, in welchem Ausmaß eine Senkung der Grenz-
steuer-Überlast zu einer Anhebung des Eingangstarifs zwingt:steuer Überlast zu einer Anhebung des Eingangstarifs zwingt:



i b i b i di i fh k b i diHierbei besitzt die „Waage“ einen Aufhängepunkt bei 30.506,46 €; um die-
sen Wert lassen sich mithin die Grenzsteuerfunktionen der Reformmodelle
1 bis 5 drehen (vgl. Schaubild 78).
Schaubild 78 fasst die verschiedenen Reformfunktionen mit Grenzsteuer-
Über- und Unterlast zusammen, wobei sich die Reformfunktion mit Grenz-
steuer-Unterlast auch als eine Grenzsteuer-Stufenfunktion auffassen lässt.
Diese Funktionen haben einen Schnittpunkt bei einem Einkommen von
30.506,46 €. Damit zeigt sich für eine Reform mit linearer Grenzsteuer-

/funktion und Aufkommensneutralität am Progressionsende (52.882 €/
105.764 €) insbesondere,
–– in welcher wechselseitigen Interdependenz Eingangssatz und Ausgangs-

satz dieser Grenzsteuerfunktionen stehen: je höher der Eingangssteuer-
satz, um so geringer fällt die Grenzsteuer-Überlast aus und umgekehrt;

–– welcher Variationsspielraum unter den in diesem Abschnitt angenomme-
nen Bedingungen existiert: Linearität der Grenzsteuerfunktion und Neu-

utralität der Steuerschuld am Ende der direkten Progression führen stets zu
einer höheren Grenzsteuer-Überlast und/oder einem höheren Eingangssatz
der Grenzsteuerfunktion:

152

Schaubild 77
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Schaubild 78
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– wenn die Grenzsteuer-Überlast gesenkt werden soll, reicht eine Anhe-
bung des Eingangsatzes der Grenzsteuer von 0 % auf 8 % nur zur Sen-
kung der Grenzsteuer-Überlast von 62,56 % um 8,2 Prozentpunkte auf
54,53 %;

– eine vollständige Vermeidung der Grenzsteuer-Überlast erfordert einen
Eingangsgrenzsteuersatz von mindestens 20,56 %. Angesichts des ak-
tuellen Eingangsgrenzsteuersatzes von 14 % erscheint eine derart starke
Anhebung auf 20,63 % politisch kaum durchsetzbar, stünde damit doch
das Reizwort der „Steuererhöhung“ im Raum und würde mit dem kaum
vermittelbaren Vorteil einer linearen Grenzsteuersatzfunktion konkur-
rieren.

In der Tat tritt bei einer linearen Grenzsteuerfunktion mit dem Eingangs-
steuersatz von 20,63 % eine Subventionierung der einkommensstärkeren
Steuerpflichtigen durch die Bezieher geringerer Einkommen ein:

– die Bezieher von Einkommen in der zweiten Zone der di-
rekten Progression (13.470 € bis 52.882 €) würden entlastet 

– von den Beziehern der Einkommen der ersten Zone der di-
rekten Progression (8.131 € bis 13.470 €).rekten Progression (8.131 € bis 13.470 €).



d li h di ff k ll hi h i l i ( b d l )Der Verdeutlichung dieses Effekts soll hier noch einmal ein (abgewandelter)
Ausschnitt aus obigem Schaubild 70 mit den Grenzsteuerfunktionen des Ta-
rifs 2013 und der linearen Grenzsteuerfunktion mit dem Eingangssatz von
20,56 % dienen:
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h bild i i h dIn Schaubild 79 zeigt sich, dass
–  die Reformfunktion mit einem Eingangsgrenzsteuersatz von 20,63 % fast–  die Reformfunktion mit einem Eingangsgrenzsteuersatz von 20,63 % fast

in der gesamten ersten Zone des Bereichs der direkten Progression ober-
halb des Tarifs 2013 verläuft (genauer bis zu einem Einkommen von
12.903,18 €),

––  wogegen Tarif 2013 ab diesem Einkommen höhere Grenzsteuerbelastun-
gen aufweist, 

––  die sich erst am Ende des Bereichs der direkten Progression (52.882 €)
ausgleichen.

Demgemäß würden Bezieher von Einkommen bis 12.903,18 € durch Re-
formmodell 4 im Vergleich zum Tarif 2013 Zusatzbelastungen tragen; auch

tBezieher höherer Einkommen würden von dieser Zusatzbelastung mit
wachsendem Einkommen erst langsam entlastet, bis sie bei 52.882 € zur Be-

Schaubild 79
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l k fi d di d if i h i lllastung zurück finden, die dem Tarif 2013 entspricht. Fazit: alle Steuer-
ppflichtigen würden bei Modell 4 höher belastet, wenn sie nicht mindestens
52.882 € als Einkommen erzielen36.
Mit anderen Worten: Für Bezieher von Einkommen bis unter 52.882 € wür-
den nur Zusatzbelastungen eintreten, die aber ab einem Einkommen von
12.903,18 € langsam auslaufen.
Daher verbleibt im gesamten Bereich der direkten Progression keine
Steuerentlastung durch die betrachtete lineare Grenzsteuersatzfunktion: es
gäbe nur Verlierer im Mittelstandsbereich der Tariffunktion.
Folglich lässt sich das Ergebnis der Analysen dieses Abschnitts in folgen-
dem Zielkonflikt zusammenfassen:
wenn die geforderte Aufkommensneutralität am Ende des Progressionsbe-
reichs gesichert werden soll, müssen

– entweder die Linearität der Grenzsteuerfunktion aufgegeben wer-
den oder

– eine Grenzsteuer-Überlast vor dem Einkommen von 52.882 €
tund/oder stark angehobene Eingangsgrenzsteuersätze akzeptiert

werden.
Wenn hingegen

– eine Linearität der Grenzsteuerfunktion gesichert
– sowie Grenzsteuer-Überlast und starke Anhebung der Ein-

gangsgrenzsteuersätze vermieden werden sollen,
dann muss ein Verlust an Steueraufkommen bei einem Einkommen von
52.882 € in Kauf genommen werden.
Darin zeigt sich anschaulich der sog. „Waage-Effekt“ einer linearen Steuer-
reform, der die Interdependenz der Eingangs- und Ausgangssteuersätze im
Bereich der direkten Progression erhellt:
–– Diese „Steuerreformwaage“ hat ihren Aufhängepunkt in der Mitte des Be-

reichs der direkten Progression bei 30.506,46 €. 
–– Die Forderung nach einem sehr niedrigen Eingangs-Grenzsteuersatz bela-

stet die Steuerreformwaage auf ihrer linken Seite so stark, dass die rechte
Seite der Waage zu einer hohen „Grenzsteuer-Überlast“ am Ende des Pro-
gressionsbereichs zwingt und umgekehrt.
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36 Bei Houben/Baumgartner, a.a.O., kommen für ihren Fall einer linearen Grenzsteuerfunktion mit einem
Eingangssteuertarif von 20 % und einer Aufkommensneutralität (über alle Einkommen) auf eine Verlie-
rerquote von 68 % der Steuerzahler (wobei die hohen Einkommen zu den 32 % Gewinnern rechnen, die
hier unbeachtet bleiben konnten).



li h h di ff k i li f dVermutlich hat dieser „Waage-Effekt“ einer linearen Steuerreform den Steu-
ergesetzgeber schon seit 2004 dazu bewogen, von einer durchgängig linea-
ren Grenzsteuersatzfunktion abzugehen und eine geknickte Grenzsteuer-
funktion aus der Taufe zu heben. Damit aber begab sich der Steuergesetzge-
bber in die Zwänge einer anderen Abhängigkeit. Dieses neu geschaffene Di-
lemma der jüngsten Steuertarifpolitik lässt sich wie folgt beschreiben:
Jede publikumswirksame Senkung des Eingangssteuersatzes zwingt zu noch
stärkerem Anstieg der Grenzsteuersatzfunktion in Zone 2, wenn diese Sen-

rkung in etwa steueraufkommensneutral bleiben soll: Bezieher sehr niedriger
Monatseinkommen von z.B. 666 € erhalten zunächst einen Tarifrabatt, den
sie aber bei einem steigenden Monatseinkommen wieder selbst „zurückzah-
len“ müssen, wenn ihr Monatseinkommen auf etwa 1.100 € gewachsen ist.

III. rLineare Grenzsteuerfunktion mit variabler Steuerentlastung auch für
höhere Einkommen

Im Folgenden soll geprüft werden, wie sich unterschiedliche lineare Grenz-
steuerfunktionen ohne Grenzsteuer-Über- und Unterlast auf die Steuer-
schuld auswirken, die sich am Ende des Bereichs der direkten Progression
ergibt. Mit anderen Worten: das Ziel einer Aufkommensneutralität am Ende
des Bereichs direkter Progression wird in diesem Abschnitt aufgegeben;
stattdessen sollen für exemplarische Fälle linearer Grenzsteuerfunktionen
die Aufkommensverluste näher37 analysiert werden, damit der Einblick in
die Ursachen der Aufkommensverluste vertieft werden kann. Hierzu werden
die Grenzsteuerfunktionen um den Grenzsteuer-Punkt (0,42; 52.882 €) am
Ende des Bereichs der direkten Progression gedreht.
1. Lineare Grenzsteuerfunktion mit Aufkommensneutralität
Ausgangspunkt ist wiederum das

Modell (4)
mit der 
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37 Houben/Baumgartner, a.a.O., prüfen nur einen aufkommenswirksamen Fall mit linearer Grenzsteuerfunk-
tion ohne Knickstelle; dabei werden alle anderen Tarifparameter unverändert gelassen. Es kommt sodann
zu einem Aufkommensverlust von mehr als 25 %.

Formel (II.11)

ESt( ) 0.0000023873 Eink 8131EinkEink ( )Eink 8131 2 0.2063308 Eink+ 1677.67199454−

i ll k l h Üb l d iDieser Fall war aufkommensneutral, ohne Grenzsteuer-Überlast, und wies
eine lineare Grenzsteuerfunktion mit dem Eingangssatz von 20,6 % auf; das

rReformmodell dient hier nun als „Referenz-Modell“ zur Beurteilung der
Aufkommensverluste anderer Reformalternativen:



i i i k l di k i h b h lbBei geringem Einkommen verläuft die Reformfunktion zunächst oberhalb
der Tariffunktion 2013, aber schon vor dem Ende der Zone 3 kommt es zum
Belastungsausgleich:
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Schaubild 80
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i k di d k i d lDie korrespondierende Grenzsteuerfunktion der Zone 2 lautet:
Formel (II.12)
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Schaubild 81

0 11000 22000

10000

20000

ESt 2013
Reform: lin. s´e, 20,6%

Reform: lineare s´e-Progr., 20,6%

Eink (€)

ES
t (

€) 1169.65136111169 6513611
1013.61044741013 6104474

8131 13469.991 6



d i i h bild d llund ist im Schaubild 82 dargestellt:
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Der Unterschied dieses Reformmodells im Vergleich zum Tarif 2013 drücktDer Unterschied dieses Reformmodells im Vergleich zum Tarif 2013 drückt
sich am Ende der aktuellen Zone 2 in einer Durchschnittssteuerdifferenz von
etwas mehr als einem Prozentpunkt aus, vgl. Schaubild 83.

rObwohl dieser Fall hier nur als „Referenz-Fall“ von Interesse ist, darf der
Vorteil seiner Aufkommensneutralität bei der späteren Würdigung nicht iso-

tliert betrachtet werden; denn diesem Vorteil stehen die im vorigen Abschnitt
vorgestellten Nachteile gegenüber sowie zudem aus Sicht dieses Abschnitts
die Tatsache, dass sich die Grenzsteuerfunktion fast mit der aktuellen deckt,
also von einer Tarifstrukturreform kaum gesprochen werden kann.
2. Lineare Grenzsteuerfunktion mit Aufkommensverlust von 1.1014,44 €

Modell (6)
tDer erste Schritt der Drehung der Grenzsteuersatzfunktion um den Punkt

(Einkommen = 52.882; s´e = 0,42) soll zu einem Steuerbetrag von 13.000 €
führen.
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Schaubild 83
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Nun ergibt sich folgende  ESt-Funktion in Zone 2:Nun ergibt sich folgende  ESt-Funktion in Zone 2:
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Formel (II.13)

ESt( ) 0.0000028939 Eink 8131EinkEink ( )Eink 8131 2 0.16099158 Eink+ 1309.02253698−

i k i di f d ll i k i h d i kDie ESt-Funktion dieses Reformmodells sinkt mit wachsendem Einkommen
immer stärker unter das Niveau der Tariffunktion 2013 und erreicht bei einem
Einkommen von 52.882 € den Entlastungsbetrag von 1.014,44 € (vgl. Schau-
bbild 84); dieser Betrag bleibt für weiter steigendes Einkommen unverändert:

Formel (II.14)

s´e( ) 0.0000057877 EinkEinkk 0.1139329446+

i k i lDie Grenzsteuersatzfunktion lautet:

i k k d i d d h ldDer Eingangssteuersatz kann Dank der Verminderung der Steuerschuld von
20,6 % auf 16,1 % sinken, wobei der Anstieg der Grenzsteuersatzfunktion
von 0,0000047746 auf 0,0000057877 wächst (vgl. Schaubild 84).
Wie zuvor bei Reformmodell 4 zeigt sich auch hier wieder ein Eingangs-
grenzsteuersatz, der den Tarif 2013 übersteigt (vgl. Schaubild 87).

3. Lineare Grenzsteuerfunktion mit Aufkommensverlust  von 2.1014,44 €

Modell (7)

Schaubild 85
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Schaubild 87

Schaubild 86
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i i h d f k i d k (Eine weitere Drehung der Grenzsteuersatzfunktion um den Punkt (52.882;
0,42) führt zu einer Steuerschuld von 12.000 €; die ESt-Funktion in Zone 2
lautet nun:
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Formel (II.15)
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Schaubild 89

Schaubild 88
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d f l d f k i dund folgender Grenzsteuerfunktion der Zone 2:

163

Formel (II.16)

s´e( ) 0.0000067864 EinkEinkk 0.0611207716+
d i h i i ibso dass sich ein Eingangsgrenzsteuersatz von 11,63 % ergibt:

Der Durchschnittssteuersatz am Ende der Zone 2 sinkt von 7,525 % aufDer Durchschnittssteuersatz am Ende der Zone 2 sinkt von 7,525 % auf
5,328 %, vgl. Schaubild 91.
4. Lineare Grenzsteuerfunktion mit Aufkommensverlust von 4.1014,44 €
Modell (8)
Schließlich soll das Steueraufkommen am Ende des Bereichs der direkten
Progression auf 10.000 € abgesenkt werden; dann lautet die ESt-Funktion in
Einkommenszone 2 (vgl. auch Schaubilder 92 und 93):

Formel (II.17)

ESt( ) 0.0000043919 Eink 8131EinkEink ( )Eink 8131 2 0.02691693 Eink+ 218.86155783−

Schaubild 90

0 40000 80000

0.255

0.55

s´e -Funktion 2013
se -Funktion 2013
s´e-Funktion, Reform
se-Funktion, Reform
s´e-Funktion, Reform, Zone 2

Reform: Steuerschuld = 12.000€

Eink (€)

St
eu

er
be

la
st

un
ge

n

0.06112077160 0611207716

0.116300990 11630099

528828134704



164

Schaubild 92
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b k d h ld b i i i k (bDas Absenken der Steuerschuld bei einem Einkommen von 52.882 € (bzw.
105.764 €) auf 10.000 € entspricht fast einer Drehung der Grenzsteuersatz-
funktion auf einen Eingangssteuersatz von Null und wird damit zu einem

Schaubild 91

0 15000 30000

0.1

0.22

s´e -Funktion 2013
se -Funktion 2013
s´e-Funktion, Reform
se-Funktion, Reform
s´e-Funktion, Reform, Zone 2

Reform: Steuerschuld = 12.000€

Eink (€)

St
eu

er
be

la
st

un
ge

n

0.05327807080 0532780708

0.07524953230 0752495323

134704



d ll bi d ll f ib i h f l dGegenmodell zu obigem Modell 1; für Zone 2 ergibt sich folgende Grenz-
steuerfunktion:
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Formel (II.18)
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i d ll bi f l ll di di i l i fDie Modelle 1 bis 5 verfolgten allerdings die Zielsetzung einer Steuerauf-
kommensneutralität bei einem Einkommen von 52.882 € (bzw. 105.764 €);
damit war der Vorteil verbunden, dass die Steuerermäßigung auf den Ein-
kommensbereich bis 52.882 € (bzw. 105.764 €) beschränkt ist, wogegen die
in diesem Abschnitt diskutierten Reformmodelle 5 bis 8 die bei diesem Ein-

rkommen jeweils erreichte Steuerermäßigung in absoluter Höhe auch für
weiter wachsende Einkommen erhalten, wenngleich mit sinkendem, relati-
vem Entlastungseffekt.
5. Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
Die vorstehenden Analysen dieses Abschnitts verfolgten das Ziel, den je-

fweiligen Einfluss einer bestimmten Aufkommensminderung auf den Verlauf
der linearen Grenzsteuersatzfunktionen festzustellen; dies bedeutete kon-
kret, dass das Steueraufkommen von 14.014,44 € auf 13.000 € sinken sollte,
dann auf 12.000 € und schließlich auf 10.000 €. Hierbei war Bedingung,
dass der Grenzsteuersatz bei einem Einkommen von 52.882 € in Höhe von
42 % erhalten bleibt; dadurch ergab sich numerisch und graphisch, dass die
Grenzsteuerfunktionen um den Fixpunkt (52.882 €; 0,42) so gedreht wer-
den, dass die Eingangsgrenzsteuersätze von 20,6 % bis auf einen Eingangs-

rsatz nahe Null sinken konnten. Das Ergebnis dieser Analysen kann zwar
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l li h li i h (fi k li h) di d d iletztlich nur steuerpolitisch (fiskalisch) gewürdigt werden; andererseits er-
leichtern solche Analysen den Blick auf die Konsequenzen einer bestimm-
ten Steuersenkungsstrategie.

rEine Zusammenfassung der Ergebnisse der schrittweisen Drehung der
Grenzsteuersatzfunktionen lässt insbesondere die relativen Abweichungen
der ESt-Funktionen deutlich werden:
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f ll f d di lb d h d k i i iEs fällt auf, dass die Wölbung der vorstehenden ESt-Funktionen mit sin-
rkendem Steueraufkommen zunimmt, von einer fast linearen Funktion zu der
rstark gewölbten Funktion mit dem Aufkommen von 10.000 € am Ende der

direkten Progression; dies gründet sich darauf, dass die braune Grenzsteu-
erfunktion den höchsten Anstieg und das geringste absolute Glied besitzt.
Das Bild der Grenzsteuerfunktionen verdeutlicht auch, dass die Eingangs-
grenzsteuersätze je 1.000 € Aufkommensminderung proportional zur ESt-
Verminderung sinken (Schaubild 97).

rEine Senkung der Steuerschuld um jeweils ca. 2.000 € von 14.014,44 € über
12.000 € auf 10.000 € führt zu einer proportional stärkeren Senkung des
Eingangsgrenzsteuertarifs: er sinkt entsprechend von 16,10 % auf 11,63 %
um 4,47 Prozentpunkte und dann von letzterem Wert auf 2,69 % um 8,94
Prozentpunkte.
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Die Durchschnittssteuersatzfunktionen zeigen eine Abnahme ihrer Wölbung bishnittssteuersatzfunktionen zeigen eine Abnahme ihrer Wö
zu dem Fall einer annähernden Linearität, also einen Einfluss, der umgekehrt zu
dem der korrespondierenden ESt-Funktionen verläuft (Schaubild 98).
Schaubild 98 führt aber auch vor Augen, welcher Spielraum dem Steuerge-
setzgeber offen steht, wenn er eine Reform zu einer linearen Grenzsteuer-
funktion für den Einkommensbereich der direkten Progression diskutiert,
und zwar ohne Vorgaben für die Steuerschuld der Steuerpflichtigen, und
wenn er zugleich keine sonstigen Mängel der Grenzsteuerfunktion in Kauf
nehmen möchte:
– durch die Linearität der Reformfunktionen wird der maximale Verlust an

Steueraufkommen faktisch auf etwa 4.000 € begrenzt;
– bei einem Eingangsgrenzsteuersatz von 17,76 % würde der Aufkommens-

verlust mit 656,04 € relativ gering ausfallen;
– eine ambitionierte Tarifreform, wie etwa 1990, würde deutlich höhere

Steuerentlastungen zur Folge haben.
Diesen Ergebnissen kommt dann eine wesentliche Bedeutung zu, wenn die
Tarifstrukturreform fiskalisch offen geführt werden soll oder an einer gege-
benen Tarifstruktur Korrekturen erfolgen sollen, deren fiskalische Wirkun-
gen tendenziell zu prüfen sind.



IV. Geknickte Grenzsteuerfunktionen mit gesenkter Eingangssteigung
tDie bisherigen Abschnitte abstrahierten von der aktuellen Tarifstruktur mit

einer geknickten Grenzsteuerfunktion und behandelten Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung; dadurch konnten Ergebnisse abgeleitet werden, die

rauch für die aktuelle Tarifreform Gültigkeit besitzen, selbst wenn in naher
Zukunft keine anspruchsvolle Tarifreform erwartet werden kann.
NNachdem diese Analysen die Bandbreiten der Tarifalternativen mit linearen
Grenzsteuerfunktionen und ihre eingeschränkte Attraktivität aufzeigten, sol-
len nun geknickte Grenzsteuerfunktionen untersucht werden; für diese spre-
chen vor allem die – in der aktuellen, steuerpolitischen Diskussion sehr be-
deutsamen – niedrigen Eingangsgrenzsteuersätze und die Vermeidung von
Grenzsteuer-Überlast oder hoher Aufkommensverluste38.
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38 Auch Brügelmann, Ralph, a.a.O., analysiert eine flacher geknickte Grenzsteuerfunktion, die am Knick-
punkt von 17.740 € einen Grenzsteuersatz von 21% statt des 2008 aktuellen von 24 % aufweist. Die fi-
skalischen Kosten sollen sich dann auf 11,7 Mrd. Euro pro Jahr belaufen. Das hier diskutierte Modell 10
mit einem Eingangssteuertarif von Null % weist bei einem Einkommen von 12.740 € einen vergleichba-
ren Grenzsteuertarif von 22,6068466 % auf, das Modell 11 mit einem Eingangssteuertarif von 14 % einen
Grenzsteuertarif von 17,5857162 %.
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1. f f k i i fk liReformfunktion mit Aufkommensneutralität
Das Ziel einer Aufkommensneutralität (14.014,44 €) bei einem Einkommen
von 52.882 € und eines Fehlens von Grenzsteuer-Über- und Unterlast wurde
bbisher nur von einer Funktion erfüllt, und zwar von der linearen Grenzsteu-
erfunktion mit einem Eingangssatz von 20,56 %; diese weist indes den
NNachteil auf, dass der Eingangssteuersatz von bisher 14 % sehr stark ange-
hoben werden müsste. Damit sind die steuerpolitischen Aussichten auf Re-

ralisierung dieser Reformfunktion gering – zugleich öffnet sich damit der
Blick auf eine nicht-aufkommensneutrale Reformfunktion, die sich von dem
Ziel einer linearen Grenzsteuerfunktion verabschiedet.
2. Grenzsteuerfunktionen mit Steuerentlastung auch für höhere Einkommen
Im Weiteren stehen geknickte Grenzsteuerfunktionen zur Analyse, die höchs-
tens einen Eingangssatz von 14 % aufweisen. Hierbei wiederum wird eine

dSteuerentlastung für Einkommen über 52.882 € unumgänglich, ihre Höhe wird
für die praktische Steuerreformpolitik ein wesentliches Beurteilungskriterium

fder Reformalternativen sein. Zudem soll nun zur Wirkungsanalyse auch auf
bbeide Formen der Elastizität der Reformmodelle zurückgegriffen werden.
a) Starke Abflachung der Eingangszone der geknickten Grenzsteuerfunk-

tion mit Eingangssteuersatz von Null Prozent

Modell (9)

Überblick:
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*) Die Elastizitätswerte dieser Spalte gelten für ein um 1ct ermäßigtes Einkommen

Einkommen (€) 8.131 30.000 52.882*) 250.731

ESt(€), Tarif 2013 0 5.601,26 14.014,44 97.110,95

ESt(€), Modell 9 0 1.386,93 7.643,32 90.739,90

ESt-Entlastung iVz. Tarif 2013 0 4.214,32 6.371,12 6.371,05

s´e, Modell 9 0 0,1268 0,42 0,45

se, Modell 9 0 0,0462 0,1445 0,3619

Reform-Elastizität 1 1,25872 79.683,77 -

ESt-Effekt 1 0,75239 0,454597 -

Tarif-Effekt 1 0,59774 0,000006 -

Elast.=f(ΔEink) - 0,91913 32.242,52 -

i d ll ll b i i lh i k i li dMit Modell 9 soll beispielhaft eine Grenzsteuerfunktion formuliert werden,
die in der Einkommenszone 2 (ab dem Grundfreibetrag)
–– von einem Nullwert (statt des aktuellen Steuersatzes von 14 %) ausgeht,
–– linear ansteigt bis zu einem Einkommen von 30.000 € (statt der aktuel-

len Grenze von 13.470 €),



– und zwar mit einem Anstieg von nur 0,0000058 statt von 0,00018674.– und zwar mit einem Anstieg von nur 0,0000058 statt von 0,00018674.

Für eine solche Grenzsteuersatzfunktion könnte in Zone 2 die Formel gelten:
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Formel (II.19)

s´e( ) 0.0000058 EinkEinkk 0.0471598−

l li h i d f di i k i l i h k ll ifFolglich wird für die Einkommenszone 2 im Vergleich zum aktuellen Tarif-
recht 2013 ein um etwa 2/3 verminderter Belastungsanstieg vorgesehen. Bei
einem Einkommen von 29.999,99 € würde die Grenzsteuerbelastung
0,126840142 betragen (statt 0,315321489 im Tarif 2013).
Für die anschließende Einkommenszone 3 von 30.000 € bis 52.882 € muss
sodann ein entsprechend stärkerer Zuwachs der Grenzsteuerbelastung vor-
gesehen werden, und zwar von 0,0000128118, wenn der Grenzsteuersatz

fvon 42 % bei einem Einkommen von 52.882 € erreicht werden soll; im Tarif
2013 beträgt der Anstieg der Grenzsteuersatzfunktion nur 0,0000045748,
also etwa ein Drittel des hier benötigten Anstiegs der Einkommenszone 3:

Formel (II.20)

s´e( ) 0.0000128118 EinkEinkk 0.257513858−

di i k d ß h di k iLässt man die Einkommenszonen 1, 4 und 5 außer Betracht, die keine
Grenzsteueränderungen kennen, so wird ein klares Urteil dazu möglich,
welchen Beitrag das Modell einer stark abgeflachten Eingangsprogression

rim Sinne einer Verwirklichung eines Progressionskonzepts mit steigender
Grenzsteuerbelastung bietet:
–– nach dem steuerfreien Grundfreibetrag
–– steigert sich die direkte Progression kontinuierlich von Null bis auf 42

Prozent, die hier als gegebenes Ausgangsdatum der Zonen 4 und 5 be-
trachtet werden.

–– Damit verläuft nicht nur die Summe aus indirekter und direkter Pro-
rgression progressiv, gemessen am Durchschnittssteuersatz; vielmehr
rentwickelt sich auch der direkte Progressionstarif progressiv, also der

Anstieg des Grenzsteuersatzes von Einkommenszone 2 zu Einkom-
menszone 3. Folglich entfällt der eingangs dargelegte Kritikpunkt, dass

fder derzeitige Progressionstarif in sich nicht stimmig erscheint, weil auf
eine Zone mit sehr starker Progression eine Zone mit einem Anstieg von

rnur noch etwa 25 % des Anstiegs der vorangehenden Zone folgt, bevor
eine Zone mit einer direkten Progression von Null beginnt.

Das nachstehende Schaubild 99 zeigt die Grenz- und Durchschnittssteuer-
funktionen des hier betrachteten Modells 9 im Vergleich zum Tarif 2013:funktionen des hier betrachteten Modells 9 im Vergleich zum Tarif 2013:



i hi hl k i k di i lDie hier gewählten Grenzsteuersatzfunktionen korrespondieren mit folgen-
den ESt-Funktionen in der Einkommenszone 2:
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Schaubild 99
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Formel (II.21)

ESt( ) 0.0000029 Eink 8131EinkEink ( )Eink 8131 2

Formel (II.22)

ESt( ) 0.0000064059 Eink 8131EinkEink ( )Eink 8131 2 0.1533411122 Eink− 2923.5243404484+

d i d i kund in der Einkommenszone 3:

d l d b id h bild d d di k iIn den folgenden beiden Schaubildern 100 und 101 werden die ESt-Funktionen
des Tarifs 2013 und des hier vorgestellten Abflachungsmodells über die Ein-
kommenszonen 1 bis 3 sowie über alle Einkommenszonen transparent.
Den Zusammenhang mit den beiden Grenzsteuerfunktionen des Modells 9 veran-
schaulicht ein Bild des Eingangsbereichs der Einkommensteuerfunktion mit dem Zu-
sammenspiel ihrer beiden ESt-Funktionsäste der Zonen 2 und 3 (vgl. Schaubild 102).
Bevor die fiskalischen Wirkungen des Modells 9 beurteilt werden, soll zu-
nächst noch zur systematischen Analyse des Reformmodells 9 auf die Funk-



tion der Reform-Elastizität der Einkommensteuer, abhängig von der Grenz-
steuersenkung des Modells 9 im Vergleich zum Tarif 2013 (vgl. Erstes Ka-
ppitel, A. II. 2. b) zurückgegriffen werden (zur Formel vgl. S. 174).
Am Beispiel der Einkommens von 30.000 € seien die Reform-Elastizitätswerte
der letzten Tabelle und des Schaubildes 103 kommentiert: die Tarifreform des
Modells 9 löst im Vergleich zum Tarif 2013 eine relative Grenzsteuerentlastung
von 59,77 % aus, die wiederum zu einer relativen ESt-Entlastung von 75,24 %
führt. Damit entsteht im Modell 9, verglichen mit dem Tarif 2013, eine ESt-Ent-
lastungselastizität in Höhe des 1,259-fachen der Grenzsteuerentlastung.
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b i h d di k i i h bild i l iIm Gesamtbereich der direkten Progression zeigt Schaubild 103 eine Elasti-
zitätsfunktion oberhalb des Neutralitätsniveaus 1; dies bedeutet, dass sich
bbei Modell 9 der Einfluss einer bestimmten, prozentualen Grenzsteuersen-
kung durchgängig überproportional auf die (prozentuale) ESt-Senkung aus-
wirkt. So besteht in Modell 9 in Zone 2 eine starke und in Zone 3 eine außer-
ordentlich starke Tarifwirkung auf die Einkommensteuerentlastung; zudem
nimmt dieser überproportionale Effekt in Zone 3 mit wachsendem Einkom-
men progressiv zu.
Sieht man von der mathematischen Definitionsproblematik bei einem Ein-
kommen von 52.882 € ab (keine Division durch Null), so reagiert die ESt-
Änderung mithin sehr sensibel auf jede Tarifänderung; daher seien die bei-
den Einzeleffekte der Elastizitätsfunktion, ESt-Effekt und Tarif-Effekt, iso-
liert betrachtet:
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k b i i i k i di b idIm Ausgangspunkt, bei einem Einkommen von 8.131 €, stimmen die beiden
Einzel-Effekte noch überein. Danach sinken die Werte beider Effekte konti-
nuierlich bis zum Einkommen von 52.882 € ab, wobei die Funktionswerte
der ESt-Entlastung geringer sinken als die Werte der Grenzsteuerverminde-
rung – mit anderen Worten, zu jeder bestimmten (relativen) Tarifsenkung

tgehört insoweit eine deutlich höhere (relative) ESt-Senkung. Dieser Effekt
endet bei 52.882 €, weil dann eine Tarifänderung von Null eintritt, so dass
die Elastizitätsfunktion hier endet.

dWerden in einer Detailanalyse die konkreten Funktionswerte der Tarif- und
ESt-Entlastungen betrachtet und ihr Zusammenwirken auf die Elastizitäts-



bi i h i d di b i i i kwerte, so bieten sich wiederum die Werte bei einem Einkommen von 30.000 €
an, vgl. dazu das Schaubild 105:

–– die Funktion der (relativen) Tarifentlastung ist auf 0,5977434266 ge-
fsunken, weil die Tarifsenkung von 0,3153214897 (Tarif 2013) auf
 0,126840142 (Modell 9) einer Entlastung um 0,1884813477 entspricht:

0,1884813477/0,3153214897 = 0,5977434266

– der Funktionswert der ESt-Entlastung von 5.601,2553878747 € (Tarif– der Funktionswert der ESt-Entlastung von 5.601,2553878747 € (Tarif
2013) auf 1.386,9328984983 € (Modell 9) um 4.214,3224893764 € er-
gibt einen relativen Wert von

4.214,3224893764 €/5.601,2553878747 € = 0,7523889195

–– Eine Tarifsenkung um ca. 60 % löst mithin eine ESt-Entlastung von 75 %
aus – einen überproportionalen Elastizitätseffekt von

0,7523889195/0,5977434266 = 1,2587155059
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d l i i

i l h b i l i k d if k k i h b iEine solche überproportionale Wirkung der Tarifsenkung verstärkt sich bei
weiter wachsendem Einkommen, wie die beiden Funktionen der Einzelef-
fekte in Schaubild 105 bezeugen.
Im Fall der einkommensabhängigen ESt-Elastizität zeigt sich ein zunächst fla-
cher Elastizitätsast, der ab einem Einkommen von 30.000 € von einem unterpro-
pportionalen Niveau bis auf den Wert 1,8156 bei einem Einkommen von 52.360 €
degressiv steigt, dann aber bis 52.881,99 € auf sehr hohe Werte anwächst:



i i ß i h i f l i k l i i h dHierin äußert sich eine anfangs relativ konstante Relation zwischen dem
Grenzsteueranstieg und dem ESt-Zuwachs, die z.B. bei einem Einkommen
von 25.000 € einen Grenzsteueranstieg von 1,482 % und eine ESt-Erhöhung
von 2,985 % erreicht und damit einen Elastizitätswert von 2,01482, also
einen Wert, der deutlich unter dem entsprechenden Belastungswert für den
Tarif 2013 von 4,588987 liegt. Auch oberhalb eines Einkommens von
30.000 € bewegt sich die Elastizität des Modells 9 stets unter den Werten des
Tarifs 2013.
Das Modell 9 kann also strukturell durch geringere ESt-Erhöhungen als im
Tarif 2013 überzeugen; allerdings steht dem ein entscheidender Nachteil
gegenüber:
Wie aus Schaubild 107 erkennbar ist, sinkt die ESt bei einem Einkommen
von 52.882 € gegenüber dem Tarif 2013 von 14.014,44 € auf 7.643,32 €,
also um 6.371,12 €. Solche Aufkommensverluste sind bei allen geknickten
Grenzsteuerfunktionen mit einem Eingangssatz von Null und starker Abfla-
chung der Eingangszone der Grenzsteuerfunktion zu erwarten.
Ob ein solcher Effekt fiskalisch akzeptabel ist, erscheint zweifelhaft; aller-

rdings könnte die hier beispielhaft gewählte, sehr starke Abflachung der
Grenzsteuerfunktion der Zone 2 abgemildert werden, ohne dass das Cha-
rakteristikum einer solchen Grenzsteuersatzfunktion entfallen muss, das
sich in der Aufeinanderfolge eines in Zone 2 mäßigen, dann in Zone 3 stär-

ukeren Anstiegs ausdrückt. Solche Anpassungsschritte führen letztlich zu
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i k i d i b b id d ieiner Grenzsteuersatzfunktion, deren Anstieg über beide Zonen 2 und 3 ein-
heitlich, also konstant, verläuft.
bb) Gemäßigte Abflachung der Eingangszone der geknickten Grenzsteuer-

funktion mit Eingangssteuersatz von Null Prozent
Bisher wurden zwei Typen von Reformmodellen analysiert:
–– eine Grenzsteuersatzfunktion, die über den Gesamtbereich der direkten

Progression einen konstanten Anstieg aufweist (vgl. Zweites Kapitel II.
und III.) und

–– eine geknickte Grenzsteuersatzfunktion mit einem niedrigen Anstieg in
der Einkommenszone 2 und einem stärkeren Anstieg in Zone 3 (vgl. vor-
angegangenen Abschnitt).

rSomit fehlt noch die Analyse eines Reformmodells, dessen Struktur eher
mit der aktuellen Funktion des Jahres 2013 übereinstimmt und folgende
Merkmale aufweist: 

–– geknickte Funktion
–– mit einem Eingangssteuersatz von Null und
–– einem zunächst steileren Anstieg und
–– in Zone 3 geringeren Anstieg.

rDenn auch diese Struktur der Grenzsteuersatzfunktion könnte mit einer
leichten Verminderung des Anstiegs in Zone 2 und einer entsprechenden An-
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h b d i i h lf d i l d b h b fl hhebung des Anstiegs in Zone 3 helfen, den Mittelstandsbauch abzuflachen;
das Ziel einer Konstanz des aktuellen Steueraufkommens bei einem Ein-
kommen von 52.882 € müsste allerdings wiederum aufgegeben werden.

Modell 10

Überblick:
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Einkommen (€) 8.131 30.000 52.882*) 250.731

ESt(€), Tarif 2013 0 5.601,26 14.014,44 97.110,95

ESt(€), Modell 9 0 2.793,28 10.521,17 93.617,75

ESt-Entlastung iVz. Tarif 2013 0 2.807,98 3.493,27 3.493,20

s´e, Modell 10 0 0,2555 0,42 0,45

se, Modell 10 0 0,0931 0,1989 0,3733

Reform-Elastizität 1 2,640497 66.191,58 -

Tarif-Effekt 1 0,189855 0,0000038 -

ESt-Effekt 1 0,501312 0,2492432 0,35971

Elast.=f(ΔEink) - 3,262563 1.326,675 -

*) Die Elastizitätswerte dieser Spalte gelten für ein um 1ct ermäßigtes Einkommen

Im Modell 10 wird ein Anstieg des Grenzsteuersatzes in Zone 2 gewählt, derIm Modell 10 wird ein Anstieg des Grenzsteuersatzes in Zone 2 gewählt, der
dzwischen dem Anstieg des vorangegangenen Modells 9 von 0,0000058 und

dem Anstieg des Tarifs 2013 von 0,000018674 liegt.
Die neue Grenzsteuersatzfunktion der Zone 2 wird wie folgt angenommen:

Formel (II.23)

s´e( ) 0.0000116812 EinkEinkk 0.0949798372−

d l k i dund als Funktion der 3. Zone:
Formel (II.24)

s´e( ) 0.000007191 EinkEinkk 0.039726046+

Im folgenden Schaubild werden diese Grenzsteuerfunktionen mit ihren ab-
soluten Werten und ihren unterschiedlichen Anstiegswerten dargestellt. Die
Grenzsteuerfunktion des Modells 10 besitzt zwar einen Eingangssteuersatz
von Null; sie steigt aber über ein Einkommen von 8.131 € bis 30.000 € sehr
viel stärker als die Grenzsteuerfunktion der Zone 3 des Tarifs 2013. Dadurch
erreicht der Grenzsteuersatz des Modells 10 bei einem Einkommen von
30.000 € schon 25,55 % und damit bereits über 80 % des Grenzsteuertarifs
2013 an dieser Stelle (31,53214897 %), wie im nachstehende Schaubild er-
kennbar ist:



i d k i d k i d (bi )Mit dem stärkeren Anstieg der Grenzsteuerfunktion der Zone 2 (bis 30.000 €)
im Modell 10 verbindet sich dennoch eine wachsende Entlastung des
Durchschnittssteuersatzes, weil dieser – im Gegensatz zum verzögert-pro-
gressiven Tarif 2013 – „s-förmig“ verläuft und erst in Einkommenszone 3
einen höheren Anstieg aufweist als im Tarif 2013 (Schaubild 109).

dDie Grenzsteuerfunktionen (II.23) und (II.24) der Einkommenszonen 2 und
3 weisen also die typische Struktur der aktuellen Grenzsteuerfunktion 2013
auf, das ist der zunächst höhere, dann geringere Anstieg der Funktion; im
Vergleich zum Tarif 2013 wurde allerdings in Zone 2 ein geringerer Anstieg
gewählt, so dass der Anstieg in der Einkommenszone 3 entsprechend stär-
ker ausfällt als im Tarif 2013. Zudem wurde auf einen positiven Eingangs-
grenzsteuersatz verzichtet.
Die vertikale Differenz zwischen den Grenzsteuerfunktionen des Tarifs
2013 und des hier diskutierten Reformmodells 10 ist am Ende der Zone 2
des Tarifs 2013 maximal, da die gemäßigt abgeflachte Funktion am Grund-
freibetrag einen Nullwert aufweist; obwohl die Grenzsteuersatzfunktion des
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d ll b i i k h i lReformmodells bei Eink = 30.000 € schon eine Belastung von 25,55 % er-
rreicht, wird die hohe Steuerersparnis im „Mittelstandsbauch“ anhand der
rDurchschnittsbelastung transparent: die Durchschnittsbelastung beträgt nur
f9,31092623 % im Gegensatz zu der entsprechenden Belastung im Tarif
f2013 von 18,67085129 % und steigt bis 52.882 € auf 19,8955639 % statt auf

26,50134261 % des Tarifs 2013 (Schaubild 110).
Wegen der Knickpunkte der Grenzsteuersatzfunktion des Modells 10 bei
30.000 € und 52.882 € präsentiert sich die Durchschnittssteuersatzfunktion
des Modells 10 bis zu diesen Knickpunkten als s-förmige Funktion – die
Durchschnittssteuerbelastung wächst vor dem Einkommen von 30.000 €
stärker, danach schwächer als im Tarif 2013; dasselbe Bild zeigt sich auch
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bei der ESt-Funktion des Modells 10, weil der rote ESt-Ast in Zone 2 einebei der ESt-Funktion des Modells 10, weil der rote ESt-Ast in Zone 2 eine
höhere Steigung aufweist als der grüne ESt-Ast der Zone 3 (Schaubild 111).
Die Elastizitätsfunktion des Modells 10 weist sowohl in der Zone 2 als auch
in Zone 3 jeweils einen überproportionalen Anstieg auf, der wiederum im
Grundfreibetrag bei 1,0 beginnt und bis zum Einkommen von 30.000 € be-
reits auf 2,640496618 gestiegen ist, bevor er bis zum Einkommen von
60.000 € nochmals deutlich zunimmt (Schaubild 112).
Ursache für diese beschleunigte Progression der Elastizitätsfunktion – im Ge-
samtbereich der direkten Progression der ESt – ist wiederum der überproportio-
nale Einfluss der Grenzsteuersenkung auf die ESt-Entlastung; bei einem Ein-
kommen von 30.000 € ergeben sich bei Modell 10 folgende Werte:
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– der (relative) Tarifeffekt entspricht einer Senkung des Tarifs 2013 von– der (relative) Tarifeffekt entspricht einer Senkung des Tarifs 2013 von
0,3153214897 auf 0,255456046 (Modell 10) um 0,0598654437

0,0598654437/0,3153214897 = 0,1898552609

Im Modell 9 betrugen die Tarifsenkung 18 % und der Tarifeffekt 59 %;
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Schaubild 111
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– der Funktionswert der (relativen) ESt-Senkung von 5.601,2553878747 €– der Funktionswert der (relativen) ESt-Senkung von 5.601,2553878747 €
(Tarif 2013) auf 2.793,2778684033 € (Modell 10) um 2.807,9775194714 €
ergibt eine relative ESt-Entlastung von

2.807,9775194714 €/5.601,2553878747 € = 0,5013121747
–– so dass der Elastizitätskoeffizient auf 2,64 anwächst:

0,5013121747/0,1898552609 = 2,64049662
Damit kann eine Tarifreform nach Art des Modells 10 wiederum insofern
überzeugen, als eine relativ geringe Tarifsenkung genügt, um eine deutliche
ESt-Entlastung auszulösen.
Diese positiven Effekte zeigen sich auch bei einem Vergleich der einkom-
mensabhängigen Elastizitätswerte des Modells 10 mit der Tariffunktion
2013, vgl. Schaubild 114. Denn die einkommensabhängige Elastizität des
Modells 10 besitzt zunächst ein fast konstantes Niveau, z.B. bei einem Ein-
kommen von 25.000 € in Höhe von 2,01482, und bewegt sich ab einem Ein-
kommen von 30.000 € bis auf 2,3491852526 (für Einkommen von 52.358 €);
auch für letztgenanntes Einkommen überschreitet der Tarif 2013 den Belas-
tungswert des Modells 10 um etwa 34 Prozentpunkte:
Da sich die beiden Grenzsteuerfunktionen des Reformmodells 10 und des
Tarifs 2013 in Zone 2 mit wachsendem Einkommen voneinander entfernen,
überrascht es nicht, dass sich in Modell 10 bis zum Ende der Zone 3 eine
Steuerersparnis von 3.493,20 € aufgebaut hat, also fast in Höhe eines Vier-
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Schaubild 115
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i i b d h f di lDiese Steuerersparnis von 3.493,20 € bedeutet auch für dieses Entlastungs-
modell wiederum, wenn auch abgeschwächt, eine gewisse fiskalische

Schaubild 114

0 35000 70000

55

100

Elastizität Tarif 2013
Elastizität Modell  10

ESt-Zuwachs=f(Eink), Tarif 2013-Modell 10 

Eink (€)

E
la

st
iz

itä
t

3.9851553113 985155311

357330000 52

tels der ESt des Tarifs 2013 (14.014,44 €) an dieser Stelle, aber nur etwa die
Hälfte der Steuerersparnis des Modells 9:



d i b h i d l d d iHürde; sie besteht zumindest, solange der Sprung des Eingangssteuersatzes
von Null auf 14 % vermieden werden soll.
Bevor im nächsten Abschnitt eine Variation der Modellmerkmale vorge-
nommen wird, soll an dieser Stelle bereits ein Vergleich zwischen den Mo-
dellen 9 und 10 erfolgen.
Zunächst zeigt die Gegenüberstellung der ESt-Funktionen im Progressionsbe-
reich die fiskalischen Unterschiede bei einem Einkommen von 52.882 €: die

fESt-Senkung beträgt jeweils etwa 3.000 € für den Übergang von Tarif 2013 auf
Modell 10 und wiederum zwischen den beiden Reformmodellen 10 und 9:
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h d d h h i f k i i d i b d dAnhand der Durchschnittssteuerfunktionen wird insbesondere der Unter-
schied zwischen Tarif 2013 und dem Modell 9 deutlich; denn im aktuellen
Recht verläuft die Durchschnittssteuerfunktion durchgängig verzögert-pro-
gressiv, also kontinuierlich mit sinkendem Anstieg, wogegen sich im Modell
9 der bereits angesprochene s-förmige Progressionsverlauf zeigt. Dieser s-
förmige Verlauf bewirkt eine Konzentration der ESt-Senkung auf mittlere
Einkommen, also auch einen Abbau dieses relativen Vorteils für höhere Ein-
kommen, wie die folgenden drei Schaubilder 117 bis 119 verdeutlichen: 
Schaubild 118 belegt, dass sich die Durchschnittsbelastungen mit höheren
Einkommen zunehmend angleichen, also der Vorteil des s-förmigen An-

rfangsbereichs der Durchschnittssteuerfunktion ausläuft; erhalten bleibt aber
auch bei höheren Einkommen, dass der vertikale Abstand zwischen den
Durchschnittssteuerfunktionen der beiden Reformmodelle tendenziell ge-
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Schaubild 117
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i ll l d i h d i d d d llringer ausfällt als der zwischen dem Tarif 2013 und dem Modell 10.
Die beiden Reformmodelle unterscheiden sich in ihren Durchschnittssteuer-
funktionen wiederum nur marginal, wie Schaubild 119 verdeutlicht: denn
auch bei Modell 10 wird ein schwach s-förmiger Verlauf erkennbar; dies be-
deutet auch hier eine Konzentration der (relativen) Steuerentlastung auf den
mittleren Einkommensbereich:
Somit kann eine allgemeingültige Aussage getroffen werden, dass unter den
hier gesetzten Bedingungen für die Reform-Grenzsteuerfunktion:
–– Erreichen der 42 %-Belastung am Ende des Progressionsbereichs,
–– Knickpunkt bei einem höheren Einkommen als 13.740 € und
–– Anstieg des ersten Astes der Grenzsteuerfunktion niedriger als im Tarif 2013
ein Maximum der Entlastungswirkung des Reformmodells erreicht wird,
und zwar bei einem Einkommen, bei dem die Durchschnittsteuerfunktion
des Reformmodells und des Tarifs 2013 denselben Anstieg besitzen; dieses
Einkommen erreicht für das Reformmodell 9 den Betrag von 35.350,50 €,
für das Modell 10 den Betrag von 24.803 € (Schaubild 120).
Für Modell 9 wurde das Entlastungsmaximum mit den beiden Durch-
schnittssteuersätzen des Tarifs 2013 und des Reformmodells im letzten
Schaubild kenntlich gemacht: die zugehörigen Werte der Durchschnitt-
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f k i l d ih iffsteuerfunktionen lauten: 6,36194177 % und 20,80272235 %, ihre Differenz
erreicht also 14,44078058 %. Daraus leitet sich die maximale Entlastung ab
mit dem Wert von

0,1444078058*35.350,50 € = 5.104,89 €,

für Modell 10 in Höhe von

0,0967980555*24.803 € = 2.400,88 €.

c) Gemäßigte Abflachung der geknickten Grenzsteuerfunktion mit Ein-
gangssteuersatz von 14 Prozent

Modell 11

Überblick:
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*) Die Elastizitätswerte dieser Spalten gelten für ein um 1ct ermäßigtes Einkommen

l d i d ll di b h i d i i iAls drittes Reformmodell dieses Abschnitts und zweite Variante einer ge-
knickten Grenzsteuerfunktion mit gemäßigter Abflachung der Anstiegs-
werte wird nun eine Anlehnung an die aktuelle Tariffunktion analysiert, die
sich von dem letzten Reformmodell in zweifacher Weise unterscheidet:
–– in dem Eingangsgrenzsteuersatz von 14 % und
–– in der Verkürzung der Eingangszone, die nun bis 25.000 € reichen soll.
Dadurch kann der Aufkommensverlust erheblich gesenkt werden, der sich
bbei den Modellen 9 und 10 bis zu einem Einkommen von 52.882 € kumu-
lierte.
Die Grenzsteuerfunktion der zweiten Einkommenszone lautet nun:
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Einkommen (€) 8.131*) 25.000 52.882*) 250.731

ESt(€), Tarif 13 0 4.081,83 14.014,44 97.110,95

ESt(€), Modell 11 0 3.468,59 13.105,12 96.201,68

ESt-Entlastung iVz. Tarif 2013 0 613,24 909,32 909,27

s´e, Modell 11 0,14 0,2712 0,42 0,45

se, Modell 11 0 0,1387 0,2478 0,3837

Reform-Elastizität 0 2,071477 9.074,70 -

ESt-Effekt 0 0,150236 0,064861 0,0093632

Tarif-Effekt 0 0,072526 0,000007 -

Elast.=f(ΔEink) 0 3,985156 7.231,25 -

Formel (II.25)

s´e( ) 0.0000077798 EinkEinkk 0.0767424462+

d i d d i i kund in der dritten Einkommenszone:
Formel (II.26)

s´e( ) 0.0000053354 EinkEinkk 0.1378524462+

b i h di h bild d dDaraus ergeben sich die Schaubilder 121, 122 und 123 der Grenzsteuer-
funktion von Modell 11 mit der Funktion, die die Grenzsteuerunterschiede
zum Tarif 2013 darstellt:

dDie Grenzsteuerfunktion beginnt mit einem Eingangssatz von 14 % und
weist bei einem Einkommen von 25.000 € einen Wert von 27,12 % auf, dem
ein Durchschnittssteuersatz von 13,87 % entspricht (Schaubild 124).
Diese Unterschiede der beiden Durchschnittssteuerfunktionen sind gering,
z.B. bei einem Einkommen von 25.000 € nur etwa 2,5 Prozentpunkte;
zudem entfällt der „Linsen-Effekt“, der bei Modell 9 infolge der ausgepräg-

tten s-förmigen Durchschnittssteuerfunktion auftrat – im Modell 11 bewahrt



di h h i f k i i h d di d if lldie Durchschnittssteuerfunktion weitgehend die Form des Tarifs 2013, aller-
dings auf niedrigerem Niveau.
Entscheidender ist allerdings, dass die Grenzsteuer-Differenzfunktion eine
deutliche „Mittelstandskomponente“ aufweist, weil die Grenzsteuerfunktion

rdes Modells 11 für geringe Einkommen bis 13.470 € wesentlich geringer
wächst als es dem Tarif 2013 entspricht; danach sinkt die Grenzsteuer-Dif-

rferenzfunktion bis zum Einkommen von 25.000 € zunächst stärker, bevor
sie sich schließlich bis zum Einkommen von 52.882 € mit schwacher Sink-
rate auf den Wert von Null zu bewegt, vgl. Schaubild 123. Schaubild 125
zeigt die geringere Durchschnittsbelastungsdifferenz bei 52.882 €:
Die korrespondierende ESt-Funktion des Modells 11 weist bei einem Ein-
kommen am Ende des Bereichs der direkten Progression eine Steuerentla-

tstung von 909,32 € auf (Schaubild 126), so dass das fiskalische Argument
stark zurücktreten sollte:
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Schaubild 122
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i i l i h d f d diDie geringe Steuerentlastung von 909,32 € spricht dafür, dass dieses Re-
formmodell auch kurzfristig realisiert werden kann als eine „echte“ Entlas-
tung mittlerer Einkommen; dieser Entlastungsbetrag wird zwar auch für hö-
here Einkommen wirksam, aber doch mit sinkender relativer Bedeutung
(vgl. Schaubild 127).
Ein Blick auf die Reform-Elastizitätsfunktion erhellt die Stärke des Einflus-
ses der Tarifsenkungen des Modells 11 auf die ESt-Entlastungen; letztere
liegen weitgehend oberhalb des Neutralitätsniveaus von 1 und steigen pro-
gressiv mit wachsendem Einkommen, wie sich auch bereits bei den anderen
Reformmodellen zeigte (vgl. Schaubild 128):
Der niedrigere Ast bis Einkommen von 25.000 € ist bei Modell 11 der Tatsache

tgeschuldet, dass sich auch bei Modell 11 die Einkommensteuerentlastung mit
wachsendem Einkommen langsamer entwickelt als die Grenzsteuerentlastung,
dass also der ESt-Effekt der Elastizität „nachhinkt“. Eine Besonderheit sei er-
wähnt: im Gegensatz zu den Modellen 9 und 10 (mit einem Eingangssteuersatz

tvon Null) steigt im Modell 11 (mit Eingangs-steuersatz von 14 %) die Elastizität
bbei einem Einkommen von 8.131 € auf einen extrem hohen Wert, weil der (rela-
tive) Tarifeffekt auf 0 sinkt, der ESt-Effekt aber gleich 1 ist.
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k i i h di i kl d l i i bi i kKonkret zeigt sich diese Entwicklung der Elastizität bis zum Einkommen
von 17.160,609 €, bei dem die Elastizität erstmals gleich 1 ist, obgleich die
Grenzsteuer-Differenz zum Tarif 2013 bis zum Einkommen von 13.470 €
beträchtlich anwächst. Dieser Blick auf den Tarif-Effekt der Elastizität lässtbeträchtlich anwächst. Dieser Blick auf den Tarif-Effekt der Elastizität lässt
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i h h l i i b hli h i h di l i i b ieine hohe Elastizität über 1 erwarten; tatsächlich erreicht die Elastizität bei
dem Einkommen von 13.470 € einen mageren Wert von 0,6326409011:
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hl l d i d i d i f l i iDer Schlüssel zum Verständnis der niedrigen Reform-Elastizität von 0,6326
liegt in dem ESt-Effekt der Elastizität begründet, die in den Schaubildern
der ESt-Funktionen kaum erkennbar wird und sich nur rechnerisch offen-
bbart; bei einem Einkommen von 13.470 € ergeben sich folgende Einzel-Ef-
fekte der Elastizität:



– der (relative) Tarifeffekt entspricht einer Senkung vom Niveau des Tarifs– der (relative) Tarifeffekt entspricht einer Senkung vom Niveau des Tarifs
2013 von  0,2397000457 auf 0,1815363522 (Modell 11) um 0,0581636935:
0,0581636935/0,2397000457 = 0,2426519917

–– der Funktionswert der (relativen) ESt-Änderung von 1.014,0023970002 €
(Tarif 2013) auf 858,3412921979 € (Modell 11) um 155,6611048023 €
ergibt einen sehr niedrigen, relativen Wert von
155,6611048023 €/1.014,0023970002 € = 0,1535115748

–– so dass der Elastizitätskoeffizient auf 0,6326409011 absinkt:
0,1535115748/0,2426519917 = 0,6326409011.

rDie Ursache für diese sehr geringe ESt-Entlastung ist, dass der ESt-Effekt der
Elastizität erst bei einem Einkommen von 17.160,61 € seinen Maximalwert er-
reicht und bei geringerem Einkommen stets niedriger als der Tarifeffekt ist:
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l li h h b i i k b i bFolglich setzt auch erst ab einem Einkommen über 17.160,61 € ein überpropor-
rtionaler Einfluss der Tarifsenkung auf die Einkommensteuerentlastung ein, der

bbis zum Ende des Bereichs der direkten Progression anhält. Im Eingangsbereich
bbis zum Einkommen von 17.160,61 € können selbst hohe (relative) Tarif-Effekte,
wie im Modell 11, die Einkommensteuerentlastung nur unzureichend beeinflus-
sen, weil die Einkommensteuer nur stark verzögert auf höhere Grenzsteuersen-
kungen reagiert und zudem von dem Tarif 2013 abhängt, der seinerseits in Zone
3 geringere ESt-Erhöhungen als in Zone 2 aufweist.



i i k bh i l i i d d ll b i diDie einkommensabhängigen Elastizitätswerte des Modells 11 bestätigen die
obigen Aussagen:
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l i h if b i h di i k bh i lIm Vergleich zum Tarif 2013 bewegen sich die einkommensabhängigen Ela-
tstizitätswerte des Modells 11 durchgängig niedriger; sie kennzeichnen damit

geringere ESt-Zuwächse infolge einer Einkommenserhöhung. Z.B. für ein
nEinkommen von 25.000 € ergibt sich für Modell 11 der Elastizitätswert von

3,985155311 und für den Tarif 2013 von 4,5889871852.
Dass diese Einflüsse trotz der absolut geringen Verluste an Steueraufkom-
men des Reformmodells 11 (maximal 909,32 €) und auch für geringe Ein-
kommen, wie hier für 13.470 €, erfassbar sind, liegt daran, dass die Elasti-
zitätskoeffizienten von absoluten Werten abstrahieren; zudem beginnen das
Modell 11 und der Tarif 2013 mit demselben Eingangssteuertarif von 14 %.
Insgesamt können die Ergebnisse der Reform-Elastizitätsanalyse des Modells
11 für den Eingangsbereich der Einkommen nicht unbedingt als Empfehlung
für dieses Reformmodell gewertet werden, wohl aber die Werte für den Bereich
der Einkommen über 17.160,61 €, in den die meisten „mittleren“ Einkommen
fallen. Dem stehen jedoch die Steuerentlastungswerte des Modells 11 in den
Einkommensbereichen bis 17.160,61 € gegenüber, die sich z.B. bei einem Ein-
kommen von 13.470 € auf 15,35115748 % der Steuerschuld nach Tarif 2013
oder auf 155,66 € belaufen. In einer Gesamtwürdigung des Modells 11 prä-
sentiert sich Modell 11 somit als ein durchgängiges Steuerentlastungsmodell
mit mittelständischem Focus und fiskalisch tragbaren Konsequenzen.



f d d b3. Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
Zunächst sei die sehr heterogene Entwicklung des Durchschnittssteuersatzes
zur Beurteilung des Mittelstandsbauches der analysierten Alternativen ver-
anschaulicht; hierbei weisen das Modell 11 und das aktuelle Tarifrecht die
traditionelle Form eines ausgeprägten Mittelstandsbauches auf, wenn auch
das Modell 11 auf abgesenktem Niveau:
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i b l h k b i i i kDie Steuerbelastungswerte schwanken bei einem Einkommen von 52.882 €
zwischen 26,5 % für den Tarif 2013 bis 14,5 % für den Tarif des Modells 9,
also erwartungsgemäß erheblich. Insbesondere zeigt das Modell 9 im Pro-

ugressionsbereich eine deutlich niedrigere und zudem s-förmige Form. Bis zu
einem Einkommen von etwa 150.000 € bestehen erhebliche Belastungs-
unterschiede zwischen den Funktionen, die sich aber laufend annähern, vgl.
Schaubild 133.
Somit wird die Bewertung der Reformalternativen primär vom fiskalischen
Interesse bestimmt werden:
–– bei geringem finanziellem Spielraum schneidet Reformmodell 11 besser ab, 
–– bei einer engagierten Reform, etwa analog zur Reform 1990, spricht vie-
les im Vergleich zwischen den Modellen 9 und 10 für Modell 9, das einen
gezielteren Entlastungseffekt für Mittelstand und Handwerk verspricht, wie
der Abstand der Grenzsteuerbelastungen bei dem Einkommen von 30.000 €



i h d li h lin Höhe von 0,255456046 – 0,126840142 = 0,128615904 verdeutlicht, vgl.
Schaubild 134.
Denn die Modelle 9 und 10 begründen erhebliche ESt-Entlastungen schon
im Mittelstandsbereich (vgl. Schaubild 135), und zwar bei einem Einkom-
men von 52.882 € in Höhe von:
14.014,44 € - 7.643,32 € = 6.371,12 € für Modell 9 und
14.014,44 € - 10.521,17 = 3.493,27 € für Modell 10.
Besonderes Interesse verdient der Vergleich der Reform-Elastizitäten. Die
Elastizitätsfunktionen verlaufen zwar in einem ähnlichen Bereich und über-
wiegend oberhalb der Neutralitätsgrenze von 1,0; doch fallen folgende
Unterschiede auf, vgl. Schaubild 136:
–– bei Modell 9 bewegen sich die progressiven Funktionswerte tendenziell
oberhalb eines Einkommens von 30.000 €. Folglich liegt hier der Schwer-
ppunkt für besonders effiziente ESt-Senkungen;
–– im Modell 10 greift ein starker Einfluss bereits bei geringeren Einkommen,
–– während Modell 11 in der Eingangsphase bis 17.160,61 €, auch im Vergleich
mit den anderen Modellen, die bereits angesprochenen, unterproportionalen
Wirkungen von Tarifsenkungen auf ESt-Entlastungen aufweist, im übrigen
Einkommensbereich indes einen vergleichbaren Elastizitätsverlauf.
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Noch bemerkenswerter fallen die beiden Einzel-Effekte der Elastizitäten ausNoch bemerkenswerter fallen die beiden Einzel-Effekte der Elastizitäten aus
(vgl. Schaubild 137):

tWährend die Einzel-Effekte der Modelle 9 und 10 am Grundfreibetrag mit
teinem neutralen Wert von 1,0 beginnen und sich dann vermindern, kommt

es bei Modell 11 zunächst zu einem Anstieg der Einzel-Effekte, bevor auch
hier deren Werte sinken. Dass die Werte der Einzel-Effekte von Modell 11

gniedriger ausfallen, überrascht nicht, da die absolute ESt-Entlastung gering
ist; dennoch bewegt sich auch bei diesem Modell das Verhältnis beider Ein-
zzeleffekte ab dem Einkommen von 17.160,61 € nahe den Effizienz-Werten
des Modells 10 – ein guter Gesamtwert.

V. Ausweitung der dritten Einkommenszone
Die bisherigen Analysen fanden vor dem Hintergrund einer konstanten Auf-
teilung des Einkommens in die aktuellen Einkommenszonen statt; demge-
mäß blieben die €-Grenzwerte der fünf Einkommenszonen von § 32a Abs.
1 EStG unverändert. Im Folgenden soll nun für eines der analysierten Re-
formmodelle, und zwar für das Reformmodell 11, geprüft werden, welche
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i k i i d b d i k d iWirkungen eine Ausweitung der Obergrenze der Einkommenszone drei von
derzeit 52.882 € auf alternativ 55.000 €, auf 60.000 € und auf 70.000 €
hätte39; eine solche Rechtsverschiebung des oberen €-Grenzwertes der Zone
3 soll aber keinen Einfluss auf den oberen Grenzwert der anschließenden

tZone 4 von 250.730 € nehmen, da diese Zone ohnehin außerordentlich weit
ddefiniert ist, und auch zu keinen Änderungen der Tarifsätze von 42 % und

45 % führen.

1. Ausweitung der dritten Einkommenszone auf 55.000 €
Das Reformmodell 11 hat folgende Merkmale: eine geknickte Grenzsteuer-
funktion mit einem Eingangssteuersatz von 14 %, einem Knickpunkt bei
25.000 € und einer sehr gemäßigten Steuerentlastung in Bereich der direk-
ten Progression. Nach einer Ausweitung seiner Zone 3 auf 55.000 € zeigen
sich die wichtigsten Daten dieses Modells 11a wie folgt:
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39 Houben/Baumgartner, a.a.O., kommen für den Fall einer linearen Grenzsteuerfunktion mit einem Ein-
gangssteuersatz von 20 %, die über alle Einkommen aufkommensneutral ist, zu einer notwendigen Rechts-
verschiebung der Obergrenze des Bereichs der direkten Progression auf  53.000 €; dieser Fall ist nicht ver-
gleichbar mit dem hier betrachteten Modell 11a einer Ausweitung der Zone 3 auf 55.000 €, da im Modell
11a keine Aufkommensneutralität unterstellt wird. Entsprechendes gilt für die Modelle 11b und 11c mit
der dort analysierten Rechtsverschiebung auf 60.000 € bzw. 70.000 €.
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Modell 11a

Überblick:
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*) Die Elastizitätswerte dieser Spalte gelten für ein um 1ct ermäßigtes Einkommen

Einkommen (€) 8.131*) 25.000 52.882 250.731

ESt(€) Tarif 2013 0 4.081,83 14.014,44 97.110,95

ESt(€) Modell 11a 0 3.468,61 12.958,70 96.044,16

Est-Entlastung iVz. Tarif 2013 0 613,22 1.055,74 1.066,79

s´e, Modell 11a 0,14 0,2712 0,4095 0,45

se, Modell 11a 0 0,1387 0,245 0,3831

Reform-Elastizität 0 2,0713 3,012201 -

Tarif-Effekt 0 0,07253 0,025009 -

ESt-Effekt 0 0,15023 0,075332 0,010985

Elast.=f(ΔEink) - 4,28705 2,617906 -

i l h di i d i d llIm Einzelnen führt die Ausweitung der Zone 3 im Modell 11a auf 55.000 €
zu folgenden Merkmalen des Modells 11a:
–– der Eingangssatz dieser Zone 3 wird mit der Formel der Zone 2 festgelegt,

also für ein Einkommen von 24.999,99 € und bestimmt den Eingangssatz
von Zone 3;

–– die Zone 4 beginnt mit dem Einkommen von 55.000 € und dem Grenz-
steuersatz von 42 %;

–– die Grenzsteuerfunktion der Zone 3 muss linear zwischen diesen Tarifsät-
zen verlaufen.

Damit lautet die Grenzsteuerfunktion der Zone 3:
Formel (II.27)

s´e( ) 0.000004958753475 EinkEinkk 0.1472674462+

i bi k i h id di di b i iDie obige Grenzsteuerfunktion für Zone 3 schneidet die Ordinate bei einem
rWert von 14,72674462, der wenig höher liegt als der Eingangsatz der

Grenzsteuerfunktion bei einem Einkommen von 8.131 €, und hat eine etwas
stärkere Steigung als die aktuelle Grenzsteuersatzfunktion des § 32a Abs. 1

rEStG (vgl. Schaubild 138); letzteres ist einerseits eine direkte Folge der
rAusweitung der Zone 3 nach rechts um 2.118 €, andererseits aber auch einer

Einengung der Zone 3 von aktuell 13.470 € auf die dem Reformmodell 11
zugrunde liegende untere Grenze der Zone 3 von 25.000 €. Immerhin er-
reicht die Grenzsteuerfunktion des Modells 11 bei einem Einkommen von

r25.000 € den Wert von 27,12362831 % statt von 29,24474897 % nach der
Grenzsteuerfunktion 2013.



i d k i d d ll i d lDie geänderte ESt-Funktion des Modells 11a in der Zone 3 lautet:

ESt(Eink) =
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i ib i h i f f k i di b i i kDamit ergibt sich eine ESt-Reformfunktion, die ab einem Einkommen von
55.000 € um 1.066,86 € unter der ESt-Funktion 2013 verläuft (vgl. Schau-
bbild 139); verglichen mit der maximalen Steuerentlastung von 909,34 €, die
das Modell 11 bei einem Einkommen von 52.882 € zuließ, steigt die Steu-
erentlastung folglich um 157,52 €.
Der Entlastungsbetrag von 1.066,86 € bleibt auch für den Beginn der Zone
5 erhalten (Schaubild 140).
Schaubild (Schaubild 141) veranschaulicht im Vergleich der Durchschnitts-
steuerfunktion des Reformmodells 11a mit der Funktion 2013 – in Höhe des
senkrechten Abstandes beider Funktionen –, dass die durchschnittliche Ent-
lastung bis zum rechtsverschobenen Endeinkommen der Zone 3 von 55.000 €

rzunimmt; dort lässt sich die Entlastung von 1.066,86 € auch mit Hilfe der
Durchschnittssteuersätze berechnen:



( )*(0,2709818182 - 0,2515843685)*55.000 € = 1.066,86 €
Für höhere Einkommen sinkt zwar die Differenz der Durchschnittssteuer-
sätze, aber die Einkommensbasis steigt entsprechend, so dass der Entlas-
tungsbetrag konstant bleibt (Schaubild 141).
Im Vergleich zum Tarif 2013 steigt die Steuerentlastung bei einem Einkom-
men von 55.000 € durchschnittlich um 1,93974497 %.
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i i k i il d d ll bDie Differenzfunktionen zur Beurteilung des Reformmodells 11a ergeben
folgendes Bild:
a) Zur Einkommensteuer-Differenzfunktion:
Das absolute Maximum der ESt-Entlastung von 1.066,86 € wird ab einem
Einkommen von 55.000 € erreicht, wobei zu erkennen ist, dass sich der Ent-
lastungseffekt bereits bis zu einem Einkommen von 25.000 € in erheblichem
Umfang kumuliert hat, wie das Schaubild 142 zeigt.
bb) Zur Durchschnittssteuer-Differenzfunktion:
In der Durchschnittssteuerbetrachtung besteht ein vertikales Maximum zwi-
schen der Tariffunktion 2013 und dem Modell 11a bei einem Einkommen
von 23.941 €; hier unterschreitet das Modell 11a den Tarif 2013 um
2,46017546 %, so dass die Entlastung auf 588,99 € angewachsen ist:
0.0246017546  23941 = 588.9906068786
Für höhere Einkommen sinkt die Durchschnittssteuerdifferenz wieder kon-
tinuierlich, allerdings geringer als der Zuwachs der höheren Einkommen, so

g gdass die Entlastung bis zum Einkommen von 55.000 € auf 1.066,86 € steigt:
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) i k ic) Zur Grenzsteuer-Differenzfunktion:
Offensichtlich nehmen die Grenzsteuerentlastungen bis zu einem Einkommen
von 13.470 € besonders stark zu und sinken anschließend in zwei Schritten bis
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f ll l h bild i i i l ll fli h iauf Null, vgl. Schaubild 144. Es partizipieren also vor allem Steuerpflichtige
mit einem Einkommenszuwachs bis 13.470 € von den Entlastungen dieses
Reformmodells; für Steuerpflichtige mit höher wachsenden Einkommen neh-
men die zusätzlichen Entlastungen je Euro ab, bis die kumulierten Entlastun-

tgen bei einem Einkommen ab 55.000 € den Betrag von 1.066,86 € erreicht
haben – ein Mittelstandseffekt, der für dieses Modell spricht:
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40 Boss, Achim/Boss, Alfred/Boss, Thomas: der deutsche Einkommensteuertarif: Weiterhin eine Wachstums-
bremse?, Kieler Arbeitspapiere 2006, Nr. 1304, zitiert nach Brügelmann, Ralph, a.a.O., S. 3.
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i i ild i d k l i d h i l d f l iDas positive Bild wird komplettiert durch eine Analyse der Reform-Elasti-
zität im Modell 11a, verglichen mit dem Tarif 2013, vgl. Schaubild 145.
Hier wird transparent, dass
–– die Eingangszone bis zu einem Einkommen von 25.000 € denselben An-

stieg der Elastizität ausweist, wie im Modell 11;
–– im Bereich der Rechtsverschiebung zwischen den Einkommen von 25.000 €

und 52.882 € ein hohes Niveau der Elastizität herrscht, das noch übertrof-
fen wird im Bereich des Einkommens bis 55.000 €;

–– im wesentlichen Bereich der direkten Progression überproportionale Ent-
lastungen eintreten, die mit Werten über 2,07 deutlich höher ausfallen als
die für das Jahr 2006 festgestellten Lohnsteuerelastizitäten40;

an den Rändern des Bereichs der direkten Progression kommt es – aus ma-
thematischen Gründen – zu wenig aussagefähigen Werten.



Die Ursachen dieser Elastizitätsentwicklung zeigt das folgende SchaubildDie Ursachen dieser Elastizitätsentwicklung zeigt das folgende Schaubild
146, das die beiden Einzeleffekte isoliert; hierbei fällt der ESt-Entlastungs-
effekt in Zone 3 stets mindestens doppelt so hoch aus, wie die sie verursa-
chende Größe der Tarifentlastung:
So ergibt sich z.B. bei einem Einkommen von 40.000 € ein Elastizitätskoef-
fizient von 2,3103875308 mit folgenden Einzel-Effekten:
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– der (relative) Tarifeffekt entspricht einer Senkung des Tarifs 2013 von– der (relative) Tarifeffekt entspricht einer Senkung des Tarifs 2013 von
0,3610694897 auf 0,3456175852 (Modell 11a) um 0,0154519045:
0,0154519045/0,3610694897 = 0,0427948219;

–– der Funktionswert der (relativen) ESt-Änderung von 8.983,2102853547
€ (Tarif 2013) auf 8.095,0167227693 € (Modell 11a) um
888,1935625854 € ergibt einen höheren, relativen Wert von
888,1935625854 €/8.983,2102853547 € = 0,0988726229,

–– so dass der Elastizitätskoeffizient auf 2,3103875308 steigt:
0,0988726229/0,0427897065 = 2,3103875308.

Wächst das Einkommen bis auf 55.000 €, so sinken zwar die Differenzen
der Grenzsteuersätze des Tarifs 2013 und des Modells 11a bis auf Null;

ftrotzdem verbessert sich aber die Wirkung der Grenzsteuersenkungen auf
die ESt-Entlastungen – zu erkennen am Anstieg der Elastizitätswerte.

aEine Analyse der einkommensabhängigen Elastizität innerhalb des Modells 11a
zeigt für einen Einkommenszuwachs um jeweils 1 % in beiden Progressionszo-

knen sinkende Elastizitätswerte, und zwar für Einkommen bis 25.000 € eine stark
sinkende Elastizität und für höheres Einkommen ein Absinken von 4,28705 bis
auf 2,58877; dies bedeutet, dass der ESt-Zuwachs innerhalb beider Einkom-
menszonen abnimmt, worin sich in der zweiten Progressionszone der anfangs
hohe Ausgangswert der ESt aus der ersten Progressionszone und sein bereits be-
sprochenes „Nachhinken“ in der zweiten Progressionszone widerspiegelt:
Der Vergleich mit dem entsprechenden Elastizitätswert des Tarifs 2013 von
4,5889871852 belegt die positive Reformwirkung des Modells 11a; ähnlich
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deutlich fällt etwa der positive Reformeffekt bei einem Einkommen vondeutlich fällt etwa der positive Reformeffekt bei einem Einkommen von
f52.358,50 € aus: hier sinkt der Wert von 2,778585509 des Tarifs 2013 auf

2,6281288749 im Modell 11a. Hierbei ist zu bedenken, dass die Modelle 11
und 11a eine bewusst zaghafte Belastungssenkung repräsentieren. Bei dem
Einkommen von 54.455 € erreicht die Elastizität des Modells 11a ihr Mini-
mum von 2,5887736069 – im Tarif 2013 fehlt ein entsprechender Wert.

2. Ausweitung der dritten Einkommenszone auf 60.000 €
Die im letzten Abschnitt aufgezeigten Effekte einer Rechtsverschiebung des
Endeinkommens der Zone 3 verstärken sich, wenn diese Rechtserschiebung
bbis auf 60.000 € erfolgt.
Modell 11b

Überblick:
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*) Die Elastizitätswerte dieser Spalte gelten für ein um 1ct ermäßigtes Einkommen

Einkommen (€) 8.131*) 25.000 52.882 250.731

ESt(€), Tarif 2013 0 4.081,83 14.014,44 97.110,95

ESt(€), Modell 11b 0 3.468,59 12.683,37 95.672,29

ESt-Entlastung  iVz. Tarif 2013 0 613,24 1.331,07 1.438,66

s´e, Modell 11b 0,14 0,27124 0,3897471 0,45

se, Modell 11b 0 0,13874 0,2398429 0,3815734

Reform-Elastizität 0 2,071503 1,31858 -

Tarif-Effekt 0 0,072526 0,0720307 -

ESt-Effekt 0 0,150238 0,0949783 0,014815

Elastizität=f(ΔEink) 0 4,999962 2,8258670 -

Nunmehr lautet die s´e-Funktion der Zone 3:Nunmehr lautet die s´e-Funktion der Zone 3:

Formel (II.29)

s´e( ) 0.0000042504 EinkEinkk 0.1649774462+

i d k i i k i l i h l ( ) dDer Anstieg der s´e-Funktion sinkt im Vergleich zur Formel (II.28) des Mo-
dells 11a, zugleich steigt aber der Ordinatenwert der Formel (II.29) von
0,1473 auf 0,16498, vgl. Schaubild 147.

Die Rechtsverschiebung auf 60.000 € dreht die Grenzsteuerfunktion des Re-
formmodells so stark, dass nun der senkrechte Abstand zur Grenzsteuer-
funktion 2013 innerhalb der Zone 3 bis zum Einkommen von 52.882 €



h l i h b k b id k i b i dwächst. Zugleich aber kommen beide Grenzsteuerfunktionen bei dem neuen
Endeinkommen der Zone 3 zum selben Grenzsteuersatz von 42 %.
In der Durchschnittssteueranalyse liegen die Differenzwerte zwischen dem
Reformmodell 11b und dem Tarif 2013 niedriger als die entsprechenden

fWerte im Modell 11a; eine entscheidende Ursache hierfür gründet sich auf
die besondere Eigenschaft des Durchschnittssteuersatzes, dass mit wach-
sendem Einkommen und damit auch des Endwertes der Zone 3 die relative
Bedeutung einer Entlastung abnehmen muss – letztlich nähert sich die
Durchschnittssteuerfunktion asymptotisch der Grenzsteuerfunktion an (vgl.
Schaubild 148).

tDie Entlastung der ESt-Funktion fällt höher aus als im Modell 11a, sie steigt
bbis zum  Einkommen von 60.000 € auf 1.438,732 € (vgl. Schaubild 149).
60000 (0.2833999998 – 0.2594211328) = 1438.73202
Die Entlastung bleibt wiederum in dieser Höhe auch für ein Einkommen
von 250.731 € erhalten (vgl. Schaubild 150).
Auf den Wert von 1.438,76 € wächst die ESt-Differenzfunktion bis zum Ein-
kommen von 60.000 € mit relativ konstantem Anstieg (vgl Schaubild 151).
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Schaubild 148
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i iff f k i i b i d ll b i l k lDie Grenzsteuer-Differenzfunktion weist aber im Modell 11b zwei lokale
dMaxima aus, da sich die Grenzsteuerdifferenzen zwischen Tarif 2013 und

Modell 11b durch die Rechtsverschiebung auf 60.000 € ab dem Einkommen
von 25.000 € wiederum (leicht) erhöhen, bevor sie ab dem Einkommen von
52.882 € erneut sinken:
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i i k i i h i l di l iDie Grenzsteuer-Differenzfunktion nimmt auch Einfluss auf die ESt-Elasti-
zitätsfunktion des Reformmodells 11b, deren Werte sich in der Zone 3 bis
zum Einkommen von 52.882 € wieder vermindern – ohne allerdings das
NNeutralitätsniveau zu erreichen:
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Das Absinken der Elastizitätswerte in der Zone 3 des Modells 11b aufDas Absinken der Elastizitätswerte in der Zone 3 des Modells 11b auf
1,318609996 resultiert aus einem fast konstanten Tarif-Effekt und der Ver-
minderung des ESt-Effekts von 15,024 % auf 8,461 %:
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Im Vergleich zum Modell 11a hingegen zeigt sich, dass der ESt-Effekt nurIm Vergleich zum Modell 11a hingegen zeigt sich, dass der ESt-Effekt nur
minimal wächst (z.B. bei einem Einkommen von 40.000 € auf 0,10774),
während sich der Tarif-Effekt stärker erhöht (bei einem Einkommen von
40.000 € auf 0,07222); daraus folgt eine deutliche Verminderung der Elasti-
zität (vgl. Schaubilder 170 bis 173).
Ein erstes Fazit dieses Abschnitts lautet daher: eine Rechtsverschiebung des
Endwertes der Zone 3 hat im hier relevanten Bereich der direkten Progres-
sion eine abnehmende Wirkung auf die tarifliche Steuerentlastung, auch
wenn die Elastizitätswerte deutlich über dem Neutralitätsniveau von 1,0 ver-
bbleiben.

3. Ausweitung der dritten Einkommenszone auf 70.000 €
Die folgende Analyse dient primär zur Kontrolle der im Vorabschnitt beleg-
ten Effekte einer Rechtsverschiebung des Einkommensendwertes der Zone
3. Hierbei wird nun eine doppelt so hohe Rechtsverschiebung geprüft, von
60.000 € auf 70.000 €.

Modell 11c
Überblick:
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Einkommen (€) 8.131*) 25.000 52.882 250.731

ESt(€), Tarif 2013 0 4081,83 14014,44 97110,95

ESt(€), Modell 11c 0 3468,62 12.316,23 94928,44

ESt-Entlastung  iVz. Tarif 2013 0 613,21 1698,21 2182,51

s´e, Modell 11c 0,14 0,271237 0,3634098 0,45

se, Modell 11c 0 0,138745 0,2329003 0,378607

Reform-Elastizität 0 2,071401 0,8993368 -

Tarif-Effekt 0 0,072526 0,1347387 -

ESt-Effekt 0 0,150230 0,1211754 0,022474

Elastizität=f(ΔEink) 0 6,425804 3,251487 -

*) Die Elastizitätswerte dieser Spalte gelten für ein um 1ct ermäßigtes Einkommen

i d di i k k i d lDie Grenzsteuer- und die Einkommensteuerfunktion der Zone 3 lauten nun:
Formel (II.30)

s´e( ) 0.0000033058 EinkEinkk 0.1885924461+

Formel (II.31)

ESt( ) 0.0000016529 Eink 8131EinkEink ( )Eink 8131 2 0.2154719059 Eink+ 2388.5346−
i f k i d f d ll l f i d li hDie Grenzsteuerfunktion des Reformmodells 11c verläuft mit deutlichem

Abstand zur Grenzsteuerfunktion 2013; dadurch ergeben sich tendenziell
größere Entlastungseffekte:
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d ll bi i h i l f di b k dModell 11c bietet einen heterogenen Spielraum für die Absenkung des
Grenzsteuersatzes und damit auch der Einkommensteuer:
Mit wachsendem Einkommen steigen zunächst die senkrechten Abstände
zwischen beiden Grenzsteuerfunktionen, bis die Funktion 2013 das Ende
der Zone 2 erreicht hat, danach sinken die senkrechten Abstände bis zum
Einkommen von 25.000 €, um anschließend bis zum Einkommen von
52.882 € wieder zu wachsen und schließlich bis zum Einkommen von
70.000 auf Null zurückzufallen. In dieser Form kumulieren sich die Entlas-
tungseffekte bis zum Endwert bei einem Einkommen von 70.000 €.
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d d k i h di hi dli h h h hIn der Form der ESt-Funktion gehen diese unterschiedlich hohen Zunahmen
des gesamten Entlastungseffektes optisch unter; letzterer erreicht 2.182,57 €
= 21.204,00 € – 19.021,43 € (vgl. Schaubild 157).
Die Höhe des Gesamtentlastungseffektes bleibt für die Zonen 4 und 5 un-
verändert (vgl. Schaubild 158).
Besonders deutlich wird die Entwicklung des Gesamtentlastungsbetrags an-

dhand der Unterschiede zwischen der Durchschnittssteuerfunktion 2013 und
dem Reformmodell; bis zum Einkommen von 70.000 € wächst der senk-
rechte Abstand beider Funktionen kontinuierlich, anschließend nähern sich
die beiden Funktionen laufend stärker einander an. Die maximale Differenz



i h k l i li i i d i kerreicht 3,11796608 Prozentpunkte, multipliziert mit dem Einkommen von
70.000 € ergibt die Gesamtentlastung von 2.182,57 € (vgl. Schaubild 159).
Die Elastizität nimmt ab einem Einkommen von 25.000 € deutlich ab, um
ab 52.882 € in einen steigenden Verlauf überzugehen (vgl. Schaubild 160).
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0 50000 100000
0.155

0.33

0.455

s´e -Funktion 2013
se -Funktion 2013
s´e, Modell 11c, 70€
s´e, Modell 11c, 70T€, Zone 2
s´e, Modell 11c, 70T€, Zone 3
se-Funktion, Modell 11c, 70T€

se im Modell 11c, Zone 3 bis 70T€

Eink (€)

St
eu

er
be

la
st

un
ge

n

0 3029142857114220.30291428572291140 3029142857114

0.27173464330 2717346433

000007025000

Schaubild 160

0 40000 80000

22

44

ESt-Elastizität 

Modell 11c: Elastizität 

Eink (€)

El
as

tiz
itä

t

2 07140118587 012.07140118587 012 07140118587 01

0 899336756560.899336756560 89933675656

25000 52882



d l b h i b l f i d i d di hi dli hFür den zuletzt beschriebenen Verlauf sind wiederum die unterschiedlichen
Einzeleffekte verantwortlich, wobei der ESt-Effekt ohne graphische Dar-
stellung kaum erfasst werden kann:
–– bis zum Einkommen von 13.470 € wachsen beide Einzel-Effekte, danach

bis zum Einkommen von 17.160,50 € nur noch der ESt-Effekt:
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– zwischen den Einkommen von 25.000 € und 52.882 € nimmt die Bedeutung– zwischen den Einkommen von 25.000 € und 52.882 € nimmt die Bedeutung
des Tarifeffekts zwar zu (so dass insofern die Elastizität sinken muss),

–– vermag aber die ESt-Entlastung nur langsam aus ihrer sinkenden Entwick-
lung in eine in etwa gleich bleibende Tendenz zu überführen;

–– dieser unterproportionale Einfluss der Grenzsteuerentlastung auf die ESt-
Entlastung schlägt sich in einem abnehmenden Elastizitätswert nieder,

rvgl. Schaubild 160; bei einem Einkommen von 52.882 € überwiegt der
Tarif-Effekt, so dass die Elastizität unter 1 sinkt (vgl. Schaubild 162).

Die konkreten Einzelwerte sollen auch für Modell 11c wieder für ein Ein-
tkommen von 40.000 € analysiert werden; es zeigt sich, dass der ESt-Effekt

im Vergleich zu den Modellen 11a und 11b nur geringfügig zunimmt:
–– der Funktionswert des (relativen) ESt-Senkung von 8.983,2102853547 €
(Tarif 2013) auf 7.909,0816489111 € (Modell 11c) um 1.074,1291924436 € er-
gibt
1.074,1291924436 €/8.983,2102853547 € = 0,1195707501,
–– der (relative) Tarifeffekt steigt jedoch wegen Senkung des Tarifs 2013 von
0,3610694897 auf 0,3208244461 (Modell 11c) um 0,0402450575 auf:



/0,0402450575/0,3610694897 = 0,1114606984
–– so dass der Elastizitätskoeffizient nahezu auf einen Neutralitätswert ab-

sinkt:
0,1195707501/0,1114606984 = 1,0727615367:
wie die Schaubilder 162 und 163 zeigen:
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Damit bleibt die einkommensabhängige Entwicklung der wachsendenDamit bleibt die einkommensabhängige Entwicklung der wachsenden
dGrenzsteuerentlastung im Einkommensbereich bis 52.882 € entscheidend

und die Elastizität sinkt folglich beständig. Erst in der Einkommenszone von
52.882 € bis 70.000 € entfaltet der nur mäßig sinkende  ESt-Effekt bei star-
kem Abfall des Tarif-Effektes seinen positiven Einfluss auf die Elastizität;
dies spricht für eine Ausweitung der Zone 3 auf 70.000 €.
4. Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

kEin Vergleich der drei Reformmodelle 11a, 11b und 11c eröffnet den Blick
rauf die tendenziellen Effekte einer laufenden Anhebung des Endwerts der

Zone 3 und lässt damit auch Aussagen zu, die über die hier konkret analy-
sierten Reformmodelle hinaus Geltung haben.

rWährend Reformmodell 11 ohne Rechtsverschiebung seines Endwertes der
tZone 3 eine ESt von 13.105,10 € auslöste und damit im Vergleich zur ESt

2013 nur 909,36 € als Entlastung bot, steigt die maximale ESt-Entlastung
bbei den Einkommen von 55.000 €, 60.000 € und 70.000 € wie folgt:
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Einkommen (€) 55.000 60.000 70.000

Tarif 2013 14.904,00 17.004,00 21.204,00

Modell 11a 13.837,14 15.937,14 20.137,14

Modell 11b 13.518,39 15.565,27 19.765,27

Modell 11c 13.093,35 14.986,73 19.021,43

Max. Differenz 1.810,65 2.017,27 2.182,57

Differenz in % 12,149 11,864 10,293

Die Tabellenwerte belegen, dass
– die prozentualen Entlastungswerte im Modell 11a bis 11c mit 12 % bis 10 %
moderat ausfallen und
– zudem mit stärkerer Rechtsverschiebung abnehmen.
Ursächlich für diese Abnahme des Entlastungseffektes ist, dass die Ver-
schiebung des Endes des Bereichs der direkten Progression zu einer Ver-
minderung der Steigung der ESt-Funktionen der Reformmodelle in Zone 3
im Vergleich zum Tarif 2013 führt, wie das Schaubild 164 aufzeig.
Ein Ausschnitt aus dem letzten Schaubild macht die horizontale Ausein-
anderentwicklung der ESt-Funktionen in Schaubild 165 deutlicher:
Der letzte Tabellenwert für das Modell 11c von 2.182,51 € wird auch in den
Zonen 4 und 5 erreicht (Schaubild 166).



h d i h di db i d d k i iWährend sich die Bandbreite der Werte der ESt-Funktionen im Progres-
sionsbereich öffnet und danach konstant bleibt, ergibt sich bei den Durch-
schnittssteuerfunktionen im Bereich zwischen 25.000 € und 70.000 € eine
lokale Ausdehnung (Linsenbildung), womit sich veranschaulichen lässt,
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Schaubild 165
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d i h di l i k d d ll di i hdass sich die Entlastungswirkung der Reformmodelle auf diesen Bereich
konzentriert und danach wieder laufend an (relativer) Bedeutung einbüßt: 

226

Schaubild 166
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Dies veranschaulicht insbesondere das Schaubild 166 mit einem AusschnittDies veranschaulicht insbesondere das Schaubild 166 mit einem Ausschnitt
aus dem obigen Bild.
Damit können die Reformmodelle 11a, 11b und 11c als besonders mittel-
standsfreundlich gelten.



di k l i h i h d f d ll i d diZum direkten Vergleich zwischen den Reformmodellen sind die Grenz-
steuerfunktionen prädestiniert, weil sie mit linearen Verläufen die Unter-
schiede pointiert herausstellen können:
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Schaubild 168
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Schaubild 169
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i d h i i k i h di f k i dDie durchgezogenen Linien kennzeichnen die Grenzsteuerfunktionen des
Tarifs 2013 sowie der Reformmodelle, die veranschaulichen, dass
– das Modell 11a mit wachsendem Einkommen zu der Kumulierung der– das Modell 11a mit wachsendem Einkommen zu der Kumulierung der

Entlastungseffekte laufend weniger hinzufügen kann, da die Rote Linie
auf die schwarze Linie des Tarifs 2013 zuläuft;

– das Modell 11b hingegen fast eine Parallele zur Funktion 2013 bildet und– das Modell 11b hingegen fast eine Parallele zur Funktion 2013 bildet und
–– das Modell 11c einen deutlichen Entlastungseffekt über das Einkommen

von 52.882 € hinaus bietet.
Entsprechend verlaufen die gestrichelten Linien der Grenzsteuerentlastun-
gen im unteren Bereich des Schaubildes 169.
Für einen Vergleich der relativen Entlastungswirksamkeit der Reformmo-
delle eignen sich die Elastizitäten. Denn sie erfassen den Zusammenhang
zwischen den unabhängigen Variablen einer Tarifreform, das sind die
Grenzsteueränderungen, die sich graphisch einprägsam darstellen lassen,
und den abhängigen Variablen, das sind vorrangig die Einkommensteuerän-
derungen, die sich an den graphischen ESt-Funktionen kaum ablesen lassen,
auch nicht an den graphischen Durchschnittssteuerfunktionen, weil bei letz-
teren der multiplikative Zusammenhang mit der Einkommensteuerfunktion
fehlt. Daher erscheint ein Vergleich der unterschiedlichen Elastizitätsfunk-
tionen der drei Reformmodelle notwendig.
Hierbei schneidet das Reformmodell 11a besonders gut ab, das Reformmo-
dell 11c hingegen deutlich schlechter:
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Schaubild 170
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i h di h di i d l i i f k i hli ßDie Ursachen dieser sehr divergierenden Elastizitätsfunktionen erschließen
sich bei Betrachtung der beiden Bestimmungsfaktoren der Elastizität, das
sind die Funktionen des Tarif- und des ESt-Effektes.
Die unabhängigen Variablen, also die Grenzssteuerdifferenzen der Reform-
modelle 11a bis 11c zum Tarif 2013, entwickeln sich mit wachsendem Ein-
kommen wie folgt:
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Schaubild 171
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d h id d i k b ff di diffIn der entscheidenden Einkommenszone 3 übertreffen die Grenzsteuerdiffe-
frenzen des Modells 11c – Dank der stärkeren Rechtsverschiebung auf

70.000 € – die entsprechenden Werte des Modells 11b und noch stärker die
Werte des Modells 11a; diese Grenzsteuerdifferenzen erreichen bei einem
Einkommen von 52.882 € die Werte 5,66 % für Modell 11c, 3,02 % für Mo-
dell 11b und 1,05 % für Modell 11a.
Die korrespondierenden ESt-Differenzen zwischen dem Tarif 2013 und den
drei Reformmodellen zeigen bei wachsendem Einkommen geschwungene
Verläufe, wie das nächste Schaubild 172 zeigt.
Hierbei schneidet das Reformmodell 11c wiederum besonders gut ab, das
Reformmodell 11a hingegen deutlich schlechter.
Im Modell 11a besitzt jede Senkung der Grenzsteuersätze ein ausgeprägt ef-
fizientes Maß an Einfluss auf die ESt-Entlastung, auch wenn das absolute
ESt-Entlastungsvolumen im Vergleich zu den Modellen 11b und insbeson-



d i d li h i f ll ll d i d ll i i d idere mit 11c deutlich geringer ausfällt. Allen drei Modellen ist indes eigen,
dass sie im Gesamtbereich mit Werten von etwa 1 und darüber eine gute Ef-
fizienz besitzen.
Eine Ursachenforschung für die unterschiedlichen Verläufe der Elastizitäten
gibt das folgende Schaubild über die Einflüsse der beiden Einzeleffekte:
Hier zeigt sich nun, dass
–– Modell 11a die ESt-Entlastung mit einem geringen Maß an Grenzsteuer-
senkung erreichen kann,
–– wogegen das Modell 11c für den Übergang zu einem konstanten ESt-Ent-
lastungsniveau einen deutlichen Anstieg der Grenzsteuersenkungen benö-
tigt.
Insofern ändert sich das Bild der Attraktivität der Reformmodelle zugunsten
des Modells 11a, wofür auch fiskalische Überlegungen sprechen.

B. Einfluss der Reformtarife auf den Kapitalwert von Investi-
tionen

Bisher stand eine einperiodige Analyse der Steuerbelastungen im Vorder-
grund. Damit blieb der Blick auf die mehrperiodigen Konsequenzen von
Steuertarifreformen verwehrt, die insbesondere bei allen betrieblichen Inve-
stitionen eine entscheidende Bedeutung erhalten können. Im Folgenden  sei
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Schaubild 172
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d h d i l ll i d ll d hi b hdaher der Einfluss von Steuern allgemein und vor allem der hier betrachte-
ten Steuertarifalternativen auf das Investitionsverhalten analysiert, wobei als
Untersuchungsmethode die Kapitalwertanalyse genutzt wird.
Steuern können einen starken Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Inve-
stitionen nehmen: eine Steuererhöhung
–– senkt im Regelfall den Zahlungsstrom aus einer rentablen Investition, so

dass deren Kapitalwert (KW) sinkt,
–– vermag aber auch in bestimmten Ausnahmefällen (sog. Steuerparadoxon)

Kapitalwert erhöhend zu wirken, insbesondere wenn für diese Investition
hohe Steuervergünstigungen nichttariflicher Art oder besondere Steuerta-
rifvergünstigungen gelten41, wobei Existenz und Höhe dieser Vergünsti-
gungen an den Steuerbemessungsgrundlagen und -tarifen für laufend be-
steuerte Erträge aus deutschen Investitionen gemessen werden; für diese
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41 Vgl. insbesondere Föhl, Carl: Das Steuerparadoxon, in: Finanzarchiv, N.F., 1956, Bd. 17, S. 1ff., Schnei-
der, Dieter: Investition, Finanzierung und Besteuerung, 7. A., Wiesbaden  1992, S. 246 ff. und Haase,
Klaus Dittmar: Das Steuerparadoxon und seine Nutzung zur Investitionsförderung. Folgerungen aus der
deutschen Diskussion, in: Jahrbuch 1996 der Wirtschaftsakademie Swischtov, Swischtov 1996, S. 7 - 36.
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di k hi d di l d d h i kStudie kommt hinzu, dass die Regelungen der deutschen Einkommen-
steuer eines Gewerbetreibenden relevant sind.

Steuerliche Einflüsse sind regelmäßig auch von der Finanzierung der Inve-
stition abhängig:
–– Fremdfinanzierungskosten gelten zwar grundsätzlich als steuerlich ab-

zugsfähig, so dass insoweit die steuerliche Bemessungsgrundlage und die
Steuerzahlungen gesenkt werden;

–– tatsächlich schränken die ertragsteuerlichen Vorschriften aber in vielen
Fällen direkt oder indirekt die steuerliche Abziehbarkeit ein, etwa

– einkommensteuerlich durch § 4 Abs. 4a EStG oder durch die Recht-
sprechung zur zeitlichen Reihenfolge von Investition und Fremdka-
pitalaufnahme,

– gewerbesteuerlich durch § 8 Nr. 1 GewStG und
– körperschaftsteuerlich durch die Zinsschranke von § 4h EStG.

In solchen Fällen können auf Fremdkapitalzinsaufwendungen hohe steuerli-
che Zusatzbelastungen eintreten und die Liquidität erheblich einschränken.
Im Folgenden werden solche Fälle eingeschränkter steuerlicher Abziehbar-
keit zur Vereinfachung vernachlässigt – es sollen nur die beiden theoreti-
schen Fälle einer vollen Eigenfinanzierung und einer Fremdfinanzierung

rvon 50 % des Kapitalbedarfs für Investitionen betrachtet werden, und zwar
mit uneingeschränkter steuerlicher Abziehbarkeit von Zinsaufwendungen.
Die Prämisse der vollen Abziehbarkeit der Zinsaufwendungen führt dazu,

tdass das aktuelle Steuerrecht gegen das Gebot der Finanzierungsneutralität
verstößt:
–– die Beteiligungsfinanzierung wird im Vergleich zur Fremdfinanzierung

steuerlich diskriminiert, weil bei Fremdfinanzierung nur eine Steuerbela-
stung des Kapitalgebers mit Abgeltungssteuer eintritt, bei Beteiligungsfi-
nanzierung aber die Unternehmenssteuerbelastung von 29,825 % hinzu-
tritt. Damit besteht ein Anreiz zur Ausweitung der Fremdfinanzierung42;

–– die Selbstfinanzierung wird im Vergleich zur Beteiligungsfinanzierung
privilegiert mit den Folgen, dass

– „etablierte Unternehmen gegenüber neu gegründeten Unternehmen
steuerlich bevorzugt werden“43 f, weil sie für Investitionen eher auf
thesaurierte Gewinne zurückgreifen können, ohne Zusatzkapital
von außen akquirieren zu müssen, und sie
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42 So auch der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten 2012/13, Viertes Kapitel: Öffentliche Finan-
zen: Reformbedarf bei der Unternehmensbesteuerung, mehr Ehrgeiz bei der Konsolidierung, S. 220.

43 Ebenda, S. 227.



i i h d b l f i l– eine Steuerpause in Höhe der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge
der Kapitalgeber nutzen können (Thesaurierungsvorteil).

dDiese Aneutralität des Steuereinflusses von Beteiligungs-, Selbst- und
Fremdfinanzierung auf Investitionen lässt sich theoretisch durch einen
Abzug von (kalkulatorischen) Eigenkapitalkosten von der Steuerbemes-
sungsgrundlage der Kapitalgesellschaften beheben44.
NNach aktuellem Steuerrecht können diese Aneutralitäten einen erheblichen
Einfluss auf das Finanzierungsverhalten der Kapitalgesellschaften ausü-
bben45; dies wirkt sich auch auf die Investitionskapitalwerte aus, wie sich im
Weiteren zeigen wird, wobei folgende Finanzierungsfälle unterschieden
werden:
–– eigenfinanzierte Investitionen mit

einer laufenden Besteuerung der Gewinnerzielung und Gewinnaus-
schüttungen oder
– einer Steuerpause infolge einer zeitlich begrenzten Steuerbegünsti-

gung (wie einer Gewinnthesaurierung in- oder ausländischen Kapital-
gesellschaften, bei der etwa die Abgeltungssteuer eines inländischen
Kapitalgebers aufgeschoben wird);

– fremdfinanzierte Investitionen mit oder ohne Steuerpause.
Auch die Steuerpause kann zum Fall einer steuerparadoxen Wirkung führen,
wobei sich zeigen wird, dass sich die Steuerbelastungen bei Eigen- und bei

tFremdfinanzierung zudem unterscheiden, wenn eine Tarifsenkung diskutiert
wird:
–– bei Eigenfinanzierung muss der Vorteil des Steuerparadoxons infolge

einer allgemeinen Steuersenkung abnehmen;
–– bei Fremdfinanzierung fällt der Vorteil des Steuerparadoxons zudem stets

geringer aus als bei Eigenfinanzierung, unabhängig von der Höhe der Ta-
rifbelastung.

Im Folgenden werden die Kapitalwertfunktionen der oben diskutierten Re-
formmodelle mit durchgängig linearer Grenzsteuerfunktion ausgeklammert,

tda ihre Grenzsteuersätze die zulässigen Maximalwerte überschreiten; somit
stehen die Kapitalwertwirkungen der drei Reformmodelle mit einer geknik-
kten Grenzsteuerfunktion im Vordergrund.
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44 Ebenda, S. 220 ff.
45 Vgl. Haase, Klaus Dittmar: Betriebliche Steuerplanung, a.a.O., S. 147 ff.: die Steuerbelastungen erreichen

bei Beteiligungsfinanzierung bis zu 64,38%, bei Gesellschafterdarlehen bis zu 51,65%, bei Gewinnaus-
schüttungen im Teileinkünfteverfahren bis zu 51,05 % und bei Gewinnthesaurierung 29,825 % (ebenda,
S. 167).



I. Steuereinfluss auf den Kapitalwert eigenfinanzierter Investitionen
1. Grundlegendes
Eine Abflachung der einkommensteuerlichen Progression wirkt sich regel-
mäßig über einen längeren Zeitraum auf die Steuerzahlungen des Investors
aus, häufig über die gesamte Lebensdauer einer Investition. Daher werden
die Barwerte der ersparten Steuerzahlungen als Kapitalwertänderung der In-
vestition betrachtet.

dJe nach Art der Investition können sehr unterschiedliche Lebensdauern und
Rückflüsse vor Steuern relevant sein, so dass nur beispielhafte Kalkulationen
möglich sind. Im Folgenden wird daher grundsätzlich von dem Fall einer drei-
ßigjährigen Lebensdauer mit konstanten jährlichen Vorsteuerrückflüssen aus-
gegangen. Für wichtige Einzelfälle werden konkrete Daten variiert.
Der steuerliche Effekt der Abflachung des Tarifs bestimmt sich nach dem
Einkommen des Investors und nach der Art des Modells der Tarifabfla-

rchung. Da die jährliche Einkommenshöhe die Bemessungsgrundlage der
Steuerzahlungen begründet, werden zur Vereinfachung nur die Durch-
schnittssteuersätze zur Berechnung der Steuereffekte herangezogen. Durch-
schnittssätze haben den Vorteil, dass sie der Einkommensteuerentwicklung
exakt folgen; ein Ansatz der Grenzsteuersätze, der sich bei Entscheidungs-
rechnungen, Kapazitätserweiterungen u.ä. empfiehlt, folgt aber derselben
Methodik der Kapitalwertberechnung.
Zur Verallgemeinerung der Ergebnisse wird in diesem einführenden Ab-

rschnitt als unabhängige Variable der Steuersatz „s“ verwendet, um an dieser
uStelle noch von den Fällen einer verzögerten Progression abstrahieren zu

können, die aber später im Vordergrund stehen werden; denn für eine ge-
nauere Analyse der steuertariflichen Einflüsse auf Kapitalwerte müssen die
einkommensabhängigen Spezifika jeder analysierten Tariffunktion abgebil-
det werden, so dass  z.B. die Kapitalwertfunktion des Tarifs 2013 graphisch
verglichen werden kann mit der Kapitalwertfunktion des Models 9. Im ak-
tuellen Einführungsabschnitt soll jedoch eine allgemeine, kurze Einführung
in die Grundlagen der Analyse des Steuereinflusses auf den Kapitalwert er-
folgen, wobei eine lineare Progression unterstellt wird.
a) Normalinvestitionen
Ob Steuern Investitionsentscheidungen fördern oder hemmen, lässt sich am
Einfluss der Besteuerung auf den Kapitalwert der Investition beurteilen. Im
Fall einer Normalinvestition sinkt der Kapitalwert mit wachsender Steuerb-
elastung46. Mit steigendem Steuersatz s verläuft die Funktion des nachsteu-
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46 Vgl. zu den folgenden Ausführungen auch die konkreten Anwendungen auf einzelne Staaten bei Haase,
Klaus Dittmar/Stegbauer, Michaela: Ukraine, Steuern und Finanzierung, in: Band 22 der Schriftenreihe
International, Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e.V., München 2008 sowie die Bände
der Reihe zu anderen Staaten.



li h i l k k i k d i i lk d i ierlichen Kapitalwertes konkav sinkend; mit Kapitalkosten der Investition
von 10 % und einer vorsteuerlichen Rendite von 20 % zeigt sich folgendes
Bild:
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Schaubild 174
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Im Beispiel des vorangehenden Schaubildes erreicht der Kapitalwert vorIm Beispiel des vorangehenden Schaubildes erreicht der Kapitalwert vor
Steuern je investiertem Euro des Kapitaleinsatzes den Barwert von 12,604 €
und sinkt bei steigendem Steuertarif s beständig, bis er bei dem (theoreti-
schen) Steuersatz von 1,0 den Wert Null erreicht.
bb) Steuerlich besonders begünstigte Investitionen (Steuerparadoxon)
Wie oben bereits erwähnt, profitieren manche Investitionen von besonderen
steuerlichen Förderungen durch nichttarifliche und/oder besondere tarifliche
Vergünstigungen, wie
–– durch hohe Abschreibungen (z.B. nach der deutschen Wiedervereinigung),
–– durch dauerhafte Freistellungen von deutscher ESt, wie

r– für Gewinne aus dem Verkauf ungenutzter Immobilien nach einer
Haltefrist von 10 Jahren gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG, oder

– für Gewinne aus Betriebsstätten in niedrig besteuernden Staaten,
wenn die Betriebsstättengewinne in Deutschland freigestellt wer-
den;

–– durch Steueraufschub infolge einer Gewinnverlagerung in in- oder aus-
ländische, begünstigte Gesellschaftsformen, wie z.B. in Kapitalgesell-
schaften, die thesaurieren und so die hohe Gesamtsteuerbelastung (bei derschaften, die thesaurieren und so die hohe Gesamtsteuerbelastung (bei der



i l ll h f d d il i f ) d li h dKapitalgesellschaft und dem Anteilseigner von fast 50 %) deutlich redu-
zieren, insbesondere, wenn solche ausländische Kapitalgesellschaften
zudem im Heimatstaat sehr niedrig besteuert werden.

In solchen Fällen kann es zu der oben bereits erwähnten, steuerlich parado-
xen Folge kommen, dass die Steuervergünstigungen mit steigendem Steuer-
niveau an Wert gewinnen und so auch den nachsteuerlichen Kapitalwert er-
höhen – es entsteht ein paradoxer Effekt, den das folgende Schaubild ver-
deutlicht:
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Schaubild 175
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ll di h h i d ll di i k li hAllerdings wachsen auch im steuerparadoxen Fall die „fiskalischen Bäume“
dnicht in den Himmel. Vielmehr wird mit zunehmendem Einkommen und
uSteuersatz ein Gegeneffekt stärker, der im vorstehenden Schaubild dazu
tführt, dass die nachsteuerliche Kapitalwertfunktion nach einem Höhepunkt

wieder absinkt und bei einem (theoretischen) Steuertarif von 100 % den
Wert Null annimmt.
Im Weiteren wird als Ursache der steuerlichen Begünstigung der Fall unter-

astellt, dass die deutsche Einkommensteuer auf Zeit ausgesetzt wird, etwa
weil die Gewinne einer Kapitalgesellschaft thesauriert werden; im Extrem-
fall einer dauerhaften Freistellung von deutscher Einkommensteuer würden
sich die gleichen Effekte ergeben, allerdings verstärkt.



l d f d ll b2. Analyse der Reformmodelle 9 bis 11
a) Modell der starken Abflachung der Eingangszone der geknickten

Grenzsteuerfunktion (Modell 9)
Fall: Normalinvestition
Die Abflachung des Steuerniveaus führt für eine Normalinvestition zu fol-
gender Kapitalwerterhöhung im Vergleich zum Tarif 2013:
Überblick:
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Einkommen (€) 8.131 30.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 9: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 11,239 8,734 4,741

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 7,807 6,292 4,386

Differenzfunktion (€) 0 3,432 2,442 0,355

f l d h bild i i b d hi d i h dDas folgende Schaubild zeigt einen bedeutsamen Unterschied zwischen den
Kapitalwertfunktionen des Tarifs 2013 und des Modells 9:
–– Im Bereich der direkten Progression sinkt die Kapitalwertfunktion des Tarifs
2013 sehr schnell und stark auf ein Niveau von 6,292 € je investiertem Euro;
–– dagegen ist die Sinkrate im Modells 9 bis zu einem Einkommen von
30.000 € sehr verhalten, bevor bis zu einem Einkommen von 52.882 € ein
Abfall des Kapitalwertes um etwa 2,5 € einsetzt:
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d f d ll h l i k k d f kFür das Reformmodell 9 entsteht also am Knickpunkt der Grenzsteuerfunk-
tion dieses Modells (bei 30.000 €) ein Kapitalwert von 11,2391666158 € je

ninvestiertem Euro (vgl. letzte Tabelle), der bei einem Einkommen von
52.882 € auf 8,7339283051 sinkt. Die Kapitalwertfunktion des Modells 9
verläuft mithin leicht s-förmig und führt damit zu einer deutlichen mittel-
ständischen Entlastung. Damit wird durch Modell 9 eine starke steuerliche
Investitionsförderung um den Höchstwert von 11,115 € bei einem steuer-
ppflichtigen Einkommen von 31.548,91 € erreicht.
Für höhere Einkommen nimmt die Differenzfunktion laufend ab, die Funk-
tion des nachsteuerlichen Kapitalwerts im Modell 9 schmiegt sich kontinu-
ierlich der nachsteuerlichen Kapitalwertfunktion des Tarifs 2013 an:
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Schaubild 177
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i i di di di if i l l h i h iFazit: Da in dieser Studie die Tarifprogression als solche nicht in Frage ge-
stellt werden soll, müssen die Kapitalwerte aller Tariffunktionen mit zuneh-

rmendem Einkommen sinken, und zwar bis zu dem Zielwert, der auch für
den Tarif 2013 gilt. Die s-förmige Kapitalwertfunktion dieses Modells 9 be-

rstätigt aber, dass dieses Reformmodell die erwünschte Konzentration der
Steuerförderung auf den Bereich des Mittelstandsbauchs erfüllt:
–– Bei der Tariffunktion des Modells 9 wird die progressive Besteuerungs-

wirkung nicht aufgehoben, sondern bei höheren Einkommen aus der In-
vestition nachgeholt;



– die Tarifreform des Modells 9 begünstigt die Kapitalentwicklung einer In-– die Tarifreform des Modells 9 begünstigt die Kapitalentwicklung einer In-
vestition, da ihr Wert stets oberhalb der Kurve nach dem Tarif 2013 ver-
läuft, und zwar

–– mit einem maximalen Zuwachs für Einkommen um 30.000 € und noch an-
haltendem Zuwachs bis etwa 52.882 € (siehe grüne Funktion).

Fall: steuerlich besonders begünstigte Investitionen (Steuerparadoxon)
Überblick:
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Einkommen (€) 8.131 30.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 9: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 13,725 16,318 22,783

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 17,508 19,813 23,495

Differenzfunktion (€) 0 -3,783 -3,495 -0,757

l di lb i i b d li h iGelten für dieselbe Investition besondere steuerliche Begünstigungen, z.B.
hohe Abschreibungen oder ein niedriges ausländisches Steuerniveau, so
kann ein steuerparadoxer Investitionsfall vorliegen. Mit diesem aber ver-
kehren sich die positiven Effekte auf die Investitionsbereitschaft, die bei
NNormalinvestitionen von einer Tarifreform mit starker Anfangsabflachung
der Progression (Modell 9) ausgingen, nun in ihr Gegenteil: bei steuerlich
bbesonders geförderten Investitionen führt die Steuerentlastung des Models 9
zu niedrigeren Kapitalwerten als der Tarif 2013 – eine besondere steuerliche
Förderung der Investitionen wird durch die Tarifentlastung des Modells 9 in
ihrer Wirkung erheblich vermindert. Dies gilt auch, wenn unterstellt wird,
dass die progressive Besteuerung erst bei Rückführung der Erträge einsetzt,
die aus einer Investition im niedrig besteuernden Ausland erzielt werden,

roder bei dem Verkauf privat gehaltener, ungenutzter Immobilien nach einer
Haltedauer von mindestens 10 Jahren (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG):
Das Steuerparadoxon drückt sich in zwei Effekten aus:
–– dem besonderen Steuerförderungseffekt der analysierten Investition.

Daraus folgt ein steuerbedingter Anstieg der Kapitalwerte über das vor-
steuerliche Niveau des Kapitalwertes (hier 12,603 €), und zwar für beide
Kapitalwertfunktionen des Tarifs 2013 und des Modells 9. Dies wird so-
wohl in der Tabelle als auch insbesondere im Schaubild 178 erkennbar.
Die Ursache hierfür gründet sich mithin auf die besondere Steuerförde-
rung der betrachteten Investition;

–– dem Tarifentlastungseffekt nach der analysierten Steuertarifsenkung.
rDass eine besondere steuerliche Förderung einer Investitionen bei einer

Tarifniveausenkung an Wert verliert, ist nicht nur einsichtig für den Fall,



dass das Steuerniveau auf Null gesenkt wird, sondern tendenziell für jede
Form einer Tarifniveausenkung. Die Kapitalwertfunktion des Reformmo-
dells verläuft daher durchgängig unterhalb der Kapitalwertfunktion des
Tarifs 2013, aber weiterhin – wenn die Funktion des Modells 9 isoliert be-
trachtet wird – mit steigenden Kapitalwerten, wenn das Einkommen zu-
nimmt.

Auch mit dieser Wirkung begünstigt die Tarifsenkung des Modells 9 den
Fall einer Normalinvestition im Bereich des Handwerks, ohne dass Be-
fürchtungen bestünden, dass schon bisher bestehende steuerliche Förderun-
gen von der Tarifreform (zusätzlich) begünstigt würden.
Im Einzelnen weisen die negativen Werte der Differenzfunktion wiederum
ein Maximum aus, das bei einem Einkommen von 37.700 € liegt. Für darü-
ber hinaus wachsendes Einkommen steigt die Kapitalwertfunktion des Mo-
dells 9 stärker an als die des Tarifs 2013, so dass die negativen Effekte der
Steuertarifsenkung des steuerbegünstigten Investitionsobjektes abnehmen:
Fazit: So wie bei Normalinvestitionen der s-förmige Verlauf des Modells 9
dafür sorgen kann, dass eine mittelstandsfreundliche Konzentration der In-
vestitionsförderung eintritt, so wirken sich umgekehrt die relativen Nach-
teile einer Tarifniveausenkung durch Modell 9 für steuerprivilegierte Inves-
titionen nur innerhalb des Eingangsbereichs des Einkommens stärker aus.
Bei höheren Einkommen sinken diese negativen Effekte immer mehr, ge-
messen an der Kapitalwertfunktion des Tarifs 2013; die Funktion des Mo-
dells 9 nähert sich an die Funktion  des Tarifs 2013 an.
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Schaubild 178
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b) Modell der gemäßigten Abflachung der Eingangszone der geknicktenb) Modell der gemäßigten Abflachung der Eingangszone der geknickten
Grenzsteuerfunktion (Modell 10)

Fall: Normalinvestitionen
Unter Geltung der Steuerformeln des Modells 10 zeigt sich wieder ein posi-
tiver Einfluss auf die Kapitalwertfunktion:

Überblick:
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Schaubild 179
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Einkommen (€) 8131 30000 52882 250731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 9,981 7,553 14,578

Modell 10: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 7,807 6,292 4,386

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 17,508 19,813 23,495

Differenzfunktion (€) 0 2,174 1,261 0,192

i i l f k i d d ll l f i d b h lb d jDie Kapitalwertfunktion des Modells 10 verläuft wiederum oberhalb derje-
nigen des Tarifs 2013, aber unter stärkerem Grenzsteuereinfluss als bei Mo-
dell 9; daher sinken die Kapitalwerte schneller als im Modell 9. Auch die
Werte der Differenzfunktion unterschreiten die des Modells 9 deutlich.
Allerdings besitzt die Differenzfunktion schon den Maximalwert von
2,41751927 bei einem Einkommen von 21.689,52 €.
Die Kapitalwertfunktion des Modells 10 weist folglich einen weniger aus-
geprägten Förderungsschwerpunkt auf als Modell 9.
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Schaubild 180
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Schaubild 181
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bild d i l f k i b di b iDas Gesamtbild der Kapitalwertfunktion betont die Steuerbegünstigung
nicht nur bis zum Knickpunkt bei 30.000 €, sondern dehnt die Vorteilszone
bbis weit über 52.882 € aus, da die Differenz zum Tarif 2013 erst langsam
abgebaut wird. Ein ausgeprägt s-förmiger Verlauf der Kapitalwertfunktion
fehlt.
Dies zeigt sich sehr deutlich, wenn der betrachtete Einkommensbereich bis
über 250.000 € ausgedehnt wird, vgl. Schaubild 181.
Damit  wird im Vergleich zur vorangegangenen Kapitalwertanalyse des Re-

aformmodells 9 der Gesamtbereich bis zu einem Einkommen von etwa
r100.000 € steuerlich wirksam gefördert – eine bedeutsame Erkenntnis für

die Beurteilung der Reformalternativen. Dennoch liegen die Kapitalwertdif-
ferenzen zum Tarif 2013 bei dem Reformmodell 10 niedriger als bei dem
Modell 9. Insofern sprechen für das Modell 10 nicht nur fiskalische Argu-
mente, sondern auch tarifstrukturelle Überlegungen.
Fall: steuerlich besonders begünstigte Investitionen (Steuerparadoxon)
Überblick:
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Einkommen (€) 8.131 30.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 10: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 14,928 17,861 23,081

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 17,508 19,813 23,494

Differenzfunktion (€) 0 - 2,581 - 1,951 - 0,413

Bei Analyse des Steuerparadoxons fällt wiederum auf, dass sich der WertBei Analyse des Steuerparadoxons fällt wiederum auf, dass sich der Wert
bbesonderer Steuervergünstigungen von Investitionen tendenziell vermin-

ddert, wenn das Steuerniveau durch Tarifreformen reduziert wird (Schaubild
182).
Für hohe Einkommen sinkt die KW-Differenz schnell, Schaubild 183.
Im Übrigen kann für die Einzeleffekte der Kapitalwertfunktionen auf die
Ausführungen zum Modell 9 mit Steuerparadoxon verwiesen werden.
c) Modell der gemäßigten Abflachung der aktuellen Grenzsteuerfunktion

(Modell 11)
rDie bisherigen Analysen zielten auf unterschiedliche Reformvarianten der

Grenzsteuerfunktion ab und zeigten, dass es schwierig ist, die vier wichtigs-
ten Reformanforderungen gleichzeitig zu erfüllen:
– Vermeidung einer geknickten Grenzsteuerfunktion, die zunächst stärker– Vermeidung einer geknickten Grenzsteuerfunktion, die zunächst stärker

steigt als bei höherem Einkommen,
– Vermeidung eines steilen Sprungs der Grenzsteuerfunktion am Ende der– Vermeidung eines steilen Sprungs der Grenzsteuerfunktion am Ende der

steuerfreien Eingangszone (8.130,99 €),
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Schaubild 182
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Schaubild 183
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– Gleichmäßiger Anstieg der Grenzsteuerbelastung bis 42 % am Ende der– Gleichmäßiger Anstieg der Grenzsteuerbelastung bis 42 % am Ende der
rZone der direkten Progression (52.881,99 €), also Vermeidung einer

Sprungstelle der Grenzsteuersatzfunktion an dieser Stelle, sowie
–– individuelle Aufkommensneutralität am Ende der Zone direkter Pro-

gression (Konstanz der individuellen Steuerschuld bei Einkommen von
52.882 €).

Das Reformmodell 11 legt die Priorität auf das letzte Ziel; im Interesse eines
nur maßvollen Aufkommensverlustes wird eine geknickte Grenzsteuerfunk-
tion gewählt, die in Verbindung mit einem positiven Eingangssatz von 14 %
eine größere Fläche unter der Grenzsteuerfunktion zulässt. Das vierte Ziel
wird nur um 909 € verfehlt.

Fall: Normalinvestitionen
fDie Grenzsteuerfunktion des Reformmodells 11 weist einen Eingangstarif

von 14 %, eine Knickstelle bei einem Einkommen von 25.000 € und einen
mäßigen Aufkommensverlust von 909,33 € am Ende des Bereichs der di-
rekten Progression auf.

Überblick:
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Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,868 6,603 4,435

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,312 6,292 4,386

Differenzfunktion (€) 0 0,556 0,311 0,049

i k i d f d ll i di d ifDie ESt-Funktion des Reformmodells 11 ist eng an die des Tarifs 2013 an-
gelehnt; dies zeigt sich auch bei seiner einkommensabhängigen Kapital-
wertfunktion im Schaubild 184.
Auch bei diesem Modell 11 besteht ein spezifischer Fördereffekt der Tarif-
reform im Bereich der progressiv besteuerten Einkommen bis etwa 52.882
€€. Die Reform wirkt besonders um den Einkommensbereich von 21.984,30
€, ähnlich wie Modell 10. Daraus folgt, dass im Fall restriktiver fiskalischer€, ähnlich wie Modell 10. Daraus folgt, dass im Fall restriktiver fiskalischer
Zwänge das Modell 11 eine realitätsnahe Mittelstandsförderung umsetzen
könnte.

dAuf eine Darstellung der Kapitalwertfunktionen für hohe Einkommen wird
hier verzichtet, weil bei Modell 11 nur geringfügige Differenzen auftreten.



Fall: Steuerlich besonders begünstigte Investitionen (Steuerparadoxon)

Überblick:
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Schaubild 184
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Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,158 19,299 23,387

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,842 19,813 23,495

Differenzfunktion (€) 0 - 0,684 - 0,514 - 0,1073

Der steuerparadoxe Investitionsfall zeigt wie für die Reformmodelle 9 undDer steuerparadoxe Investitionsfall zeigt wie für die Reformmodelle 9 und
10 wiederum, dass eine Steuertarifsenkung schon zuvor bestehende steuer-
liche Förderungen in ihrer Wirkung zurückführt, wenn auch im Reformmo-
dell 11 in geringerem Ausmaß, vgl. Schaubild 185.
d) Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
Die graphische Zusammenfassung lässt die Unterschiede zwischen den Ka-
ppitalwertfunktionen der Modelle 9 bis 11 transparent werden; für Normalin-
vestitionen betonen die Modelle 9 und 10 einen Förderschwerpunkt auf Ein-
kommen um 20.000 € - 35.000 €, insbesondere Modell 9, Schaubild 186.
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Schaubild 186
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i iff f k i d ll b i i f h i l k b iDie Differenzfunktion von Modell 10 besitzt einen früheren Maximalpunkt bei
r21.689,52 €, der weniger ausgeprägt ist als bei Modell 9, und einen langsamer
rauslaufenden Funktionsverlauf. Damit spricht vor allem das Argument einer

gezielten Abflachung des Mittelstandsbauches zugunsten von Modell 9.
Für die Beurteilung dieser beiden Modelle dürften aber auch ihre fiskali-
schen Wirkungen bedeutsam sein: räumt man diesem Argument eine Prio-

rrität ein, so fällt die Entscheidung tendenziell zugunsten von Modell 10 oder
sogar Modell 11 aus.
Für die Fälle einer steuerparadoxen Situation hingegen gilt eine umgekehrte
Rangfolge der Modellpräferenzen:
–– zwar steigen die Kapitalwertfunktionen aller Reformmodelle bei einer Ta-

rifniveausenkung weiterhin mit wachsendem Einkommen an, wenn die
rbesondere Steuerförderungen von Investitionen anhalten, und zwar über

den Kapitalwert vor Steuern;
–– allerdings im Bereich einer positiven Entwicklung mit wachsenden Wer-

ten fallen die Zuwachsraten der Modelle 9 und 10 deutlich unter die des
Modells 11 und des Tarifs 2013:
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Schaubild 187
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Nach Realisierung eines dieser Reformmodelle ändert sich aus Investoren-Nach Realisierung eines dieser Reformmodelle ändert sich aus Investoren-
sicht die Rangfolge der Investitionsalternativen, und es wird eine Umlenkung

rder Investitionsströme einsetzen. Eine kritischere Beurteilung steuerparadoxer
dFälle erscheint indes auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht angebracht und

hängt vor allem von der Art der besonderen Steuerförderungen (nichttariflich
oder besondere Tarifförderungen) sowie dem Einfluss des deutschen Steuer-
gesetzgebers ab, etwa bei grenzüberschreitenden Besteuerungsfällen.
Als Fazit dieser Analysen zu den steuerlichen Wirkungen der Reformmo-
delle 9, 10 und 11 lässt sich festhalten, dass
–– alle drei Modelle einen positiven Effekt auf eigenfinanzierte Normal-In-

vestitionen nehmen und zu einem nachteiligen Einfluss auf die Investi-
tionsbereitschaft solcher eigenfinanzierter Investitionen, die bereits ander-
weitig steuerlich stärker gefördert werden;

–– zudem jede der analysierten Steuertarifreformen jene Investoren besonders för-
dert, deren Einkommen im Bereich der direkten Progression liegen;

– diese Effekte – unter Vernachlässigung der Steueraufkommensfolgen –– diese Effekte – unter Vernachlässigung der Steueraufkommensfolgen –
vor allem für das Reformmodell 10 sprechen, das die Effekte auf einen
breiteren Einkommensbereich ausdehnt;

–– unter engen fiskalischen Bedingungen zumindest das Reformmodell 11
(oder ein ähnliches Modell) realisierbar sein sollte.

3. Analyse der Ausweitung der dritten Einkommenszone
Die Reformmodelle 11a, 11b und 11c unterscheiden sich nur insoweit, als
die Einkommensgrenze des Bereichs der direkten Progression von 52.882 €
auf 55.000 €, auf 60.000 € und auf 70.000 € angehoben wird. Da es sich
hierbei nicht um unterschiedliche Modelle handelt, sondern jeweils nur ein
Parameter des Modells 11 in dieselbe Richtung variiert wird, sollen zu-
nächst nur die Daten der drei Variationen vorgestellt werden, eine gemein-
same Beurteilung erfolgt sodann am Ende dieses Abschnitts.
a) Ausweitung der dritten Einkommenszone auf 55.000 €
Fall: Normalinvestitionen
Überblick:

249

Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11a: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,868 6,654 4,444

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,312 6,292 4,386

Differenzfunktion (€) 0 0,556 0,362 0,058



i i l f k i d d ll i h i h h bli h d dDie Kapitalwertfunktion des Modells 11a weicht nicht erheblich von der des
Modells 11 ab, wenn die Einkommensgrenze der dritten Zone von 52.882 €
auf den glatten Betrag von 55.000 € erhöht wird: bei diesem Einkommen be-
trägt die ESt-Entlastung durch Modell 11a 1.055,74 € statt 909,34 €, wie im
Modell 11; in obiger Tabelle liegen im Vergleich zum Modell 11 die Werte
der vorletzten Spalte höher, in der letzten Spalte minimal höher. Mit diesem
Modell 11a lässt sich also die mittelstandsfreundliche Tarifreform mit gerin-
gem Aufkommensverlust ausweiten und mit einer Abmilderung des Grenz-
steuerknicks am Ende des Bereichs der direkten Progression verbinden.
Für Normalinvestitionen zeigt das folgende Schaubild 188 den Kapitalwert-
verlauf des Modells 11a, der sich mit wachsendem Einkommen langsam
vom Verlauf des Tarifs 2013 entfernt, bei einem Einkommen von 21.984,25 €
den maximalen Entlastungseffekt vom Tarif 2013 erreicht und sich dann
wieder dem Tarif 2013 nähert:
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i l i l il i li i i i d ll iDer maximale Kapitalwertvorteil einer Normalinvestition im Modell 11a im
Vergleich zum Tarif 2013 erreicht 5,708 € je investiertem € bei einem Ein-
kommen von 21.984,25 €.
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Fall: Steuerlich besonders begünstigte Investitionen (Steuerparadoxon)

Überblick:

251

Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11a: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,158 19,216 23,369

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,842 19,813 23,495

Differenzfunktion (€) 0 - 0,684 - 0,597 - 0,126

i i l f k i i d i i f ll h diDie Kapitalwertfunktion im steuerparadoxen Investitionsfall hat die erwar-
tete Form und ein Maximum des reformbedingten Kapitalwertverlustes bei
einem Einkommen von 25.000 €:
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KW Differenz

b) Ausweitung der dritten Einkommenszone auf 60.000 €b) Ausweitung der dritten Einkommenszone auf 60.000 €

Fall: Normalinvestitionen
Während Modell 11a eher der Glättung der Grenzwerte der Einkommens-
bbeträge der Zone 3 dient, entstehen bei dem Modell 11b schon höhere ESt-
Entlastungen für Normalinvestitionen, obwohl der maximale Kapitalwert-
vorteil im Modell wiederum 5,708 € je investiertem € bei einem Einkom-
men von 21.984,25 € erreicht:



ÜÜberblick:
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Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11b: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,868 6,751 4,464

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,312 6,292 4,386

Differenzfunktion (€) 0 0,556 0,460 0,078

d bi b ll i di iff f k i f d d llIn der obigen Tabelle steigen die Differenzfunktionswerte für das Modell
f11b im Vergleich zum Modell 11a in der vorletzten Spalte von 0,362 € auf

0,460 € je investiertem Euro.
tEbenso wie im Modell 11a besitzt Modell 11b den höchsten Entlastungswert

bbei einem Einkommen von 21.984,25 €, und zwar mit einem Betrag von
0,571 € je investiertem Euro:

Schaubild 190

0 35000 70000

7.55

155

KW, Modell 11b
KW bei Tarif 2013
KW-Differenz
KW vor Steuern

Normalinvestition, Modell 11b

Eink (€)

K
ap

it
al

w
er

t (
€)

9.2599 259

6.7516 751

5288221984.258

Fall: Steuerlich besonders begünstigte Investitionen (Steuerparadoxon)
Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11b: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,158 19,061 23,325

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,842 19,813 23,495

Differenzfunktion (€) 0 - 0,684 - 0,752 - 0,170



ll d d k i i l i lIm Fall des Steuerparadoxons kommt es zu einem maximalen Kapitalwert-
nachteil in Höhe von 0,7544 € je investiertem Euro bei einem Einkommen
von 54.426,30 €:
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Schaubild 191
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) i d d i i kc) Ausweitung der dritten Einkommenszone auf 70.000 €
Grundtext_hf:Fall: Normalinvestitionen
Überblick:

Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11c: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,868 6,882 4,505

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,312 6,292 4,386

Differenzfunktion (€) 0 0,556 0,590 0,119

i h d b ll f li i i d d ll h l iDie vorstehende Tabelle für Normalinvestitionen des Modells 11c enthält in
dden beiden letzten Spalten deutlich höhere Entlastungswerte als bei 11a und

11b. Ursächlich hierfür ist ein Absinken der Einkommensteuer für ein Ein-
kommen von 52.882 € um 1.698,21 € auf 12.316,23 €, damit steigen auch

fdie Werte der Kapitalwertfunktion des Modells 11c im Vergleich zum Tarif
2013 graphisch erkennbar an:
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Schaubild 192
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i iff f k i h b i i i k ih iDie Differenzfunktion hat bei einem Einkommen von 56.868 € ihren maxi-
malen Wert von 0,6 €:
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Fall: Steuerlich besonders begünstigte Investitionen (Steuerparadoxon)

Überblick:

255

Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11c: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,158 18,856 23,237

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,842 19,813 23,495

Differenzfunktion (€) 0 - 0,684 - 0,957 - 0,258

k h h l i h di i l k i d d ll iUmgekehrt verhält sich die Kapitalwertfunktion des Modells 11c im Ver-
tgleich zu der des Tarifs 2013, wenn der Fall des Steuerparadoxons analysiert

wird; denn auch hier steigt der Abstand zwischen beiden Kapitalwertfunk-
tionen noch über das Einkommen von 52.882 € hinaus an, hier allerdings als

rKapitalverlust gegenüber dem Tarif 2013, um sich schließlich wieder der
Kapitalwertfunktion des Tarifs 2013 anzunähern:
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d) f d d b id) Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
Überblick für Normalinvestitionen:
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Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11a: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,868 6,654 4,444

Modell 11b: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,868 6,751 4,464

Modell 11c: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,868 6,882 4,505

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 8,312 6,292 4,368

Differenzfunktion (€), Modell 11a 0 0,556 0,362 0,058

Differenzfunktion (€), Modell 11b 0 0,556 0,460 0,078

Differenzfunktion (€), Modell 11c 0 0,556 0,590 0,119

Im Vergleich zu den Kapitalwertfunktionen der Modelle 9 bis 11 überraschtIm Vergleich zu den Kapitalwertfunktionen der Modelle 9 bis 11 überrascht
es, wie eng die Funktionen der Modelle 11a bis 11c beieinander liegen.

rDarin äußern sich bemerkenswerte Folgen einer Rechtsverschiebung der
dritten Einkommenszone auf 55.000 €, 60.000 € und 70.000 €:
–– die Kapitalwerte aller drei Modelle 11a bis 11c steigen vor allem für mitt-
lere Einkommen und schwächen sich bei hohen Einkommen stark ab;
–– die Kapitalwertunterschiede zwischen den drei Reformmodellen bewegen
sich in einem sehr engen Rahmen, so dass insofern kein Argument gegen
eine Ausweitung der Rechtsverschiebung auf 70.000 € spricht (vgl. Schau-
bbilder 195, 196).
Dies liegt an den im Abschnitt A.V. bereits aufgezeigten geringen Belas-
tungsunterschieden zwischen den Modellen 11a bis 11c, für die sich folgende
ESt-Beträge an den rechtsverschobenen Einkommensgrenzen ergeben:
Einkommen (€) 55.000 60.000 70.000

Tarif 2013 14.904,00 17.004,00 21.204,00

Modell 11a 13.837,14 15.937,14 20.137,14

Modell 11b 13.518,36 15.565,23 19.765,23

Modell 11c 13.093,35 14.986,73 19.021,42

Max. Differenz 1.810,65 2.017,27 2.182,58

Differenz in % 12,147 11,864 10,293

i d k di d k i h bildmit den korrespondierenden ESt-Funktionen, Schaubild 197.
Überblick für steuerlich besonders begünstigte Investitionen:
(Tabelle siehe S. 266)
Die Kapitalwertfunktionen der drei Modelle nehmen wie im Fall von Nor-
malinvestitionen einen ähnlichen Verlauf mit wenig gespreizten Werten; wie
an anderer Stelle bereits näher ausgeführt, wirkt jedoch eine Tarifsenkung



d h di d ll bi i i di h i d idurch die Modelle 11a bis 11c für Investitionen, die schon in anderer Weise
steuergefördert sind, völlig anders als im Normalfall:

– Dank der anderweitigen Steuerförderungen werden die Investi-
tionskapitalwerte ihre vorsteuerliche Höhe überschreiten,
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Schaubild 196  (Legende siehe Schaubild 195)
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– müssen aber im Vergleich zu Kapitalwertfunktionen, die noch auf– müssen aber im Vergleich zu Kapitalwertfunktionen, die noch auf
dem Tarif 2013 beruhen, einen Wertverlust in Kauf nehmen, wenn
allgemeine Tarifniveausenkungen erfolgen;

r– dennoch führen diese Wertverluste nicht zu einer Verminderung der
uKapitalwerte unter deren vorsteuerliches Niveau, sondern nur zu

einer tarifgemäßen Senkung der erhöhten Kapitalwerte:
Diese Funktionen stellen sich in einem vergrößerten, graphischen Aus-
schnitt aus dem letzten Schaubild wie folgt dar:
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i h d h hi b f d liIm Bereich der Rechtsverschiebung auf 55.000 €, 60.000 € und 70.000 € lie-
gen die Wertverluste bei den Modellen 11a und 11b erwartungsgemäß nahe
beieinander; der zusätzliche Wertverlust bei Modell 11c schlägt deutlicherbeieinander; der zusätzliche Wertverlust bei Modell 11c schlägt deutlicher
zu Buche, da hier eine Rechtsverschiebung um einen Einkommensbetrag
von 10.000 € stattfindet:
Da die Modelle 11a, 11b und 11c nur die Zone 3 ausweiten, überrascht es
nicht, dass die Kapitalwerte vor allem für höhere Einkommen besonders
stark sinken, vgl. in letzter Tabelle die Werte der Differenzfunktionen, die
Wertverluste im Vergleich zum Tarif 2013 darstellen.
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II. Steuereinfluss auf den Kapitalwert fremdfinanzierter Investitionen

1. Grundlegendes
Wie oben bereits erwähnt, wird im Folgenden eine Fremdfinanzierungs-

rquote der Investition von 50 % zugrunde gelegt; die Zinssätze sollen der
Höhe der kalkulatorischen Zinskosten von 10 % entsprechen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit der Investitionsfälle mit Eigenfinanzierung gelten im
übrigen die Annahmen zur vorsteuerlichen Rendite weiter, und zwar nun-
mehr als Rendite vor Zinsaufwand und vor Steuern; die Zinsausgaben müs-
sen also aus der gegebenen Rendite vor Steuern von 20 % gedeckt werden.
Damit ergibt sich z.B. folgende Gewinnformel mit der Rendite r vor Zinsen
und Steuern von 20 %, dem Zinssatz p von 10 %, dem Steuersatz se und dem
Fremdkapitalquote FK/GK:
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r 1 p
FK
GK

⋅−⎛⎜⎛⎛⎝⎜⎜
⎞⎟⎞⎞⎠⎟⎟

( )1 se⋅

0.2 122 0.1
0.5
1

⋅−⎛⎜⎛⎛⎝⎜⎜
⎞⎟⎞⎞⎠⎟⎟

( )1 se⋅

i f h ll i hi d d di iZur Vereinfachung soll weiterhin angenommen werden, dass die Zinsausga-
bben in voller Höhe steuerlich abziehbar sind, sowohl einkommensteuerlich
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l h k h f d b li h hli ßli h i d d i flals auch körperschaft- und gewerbesteuerlich. Schließlich wird der Einfluss
der Fremdfinanzierung vorrangig am Reformmodell 11 analysiert.

2. Modell der gemäßigten Abflachung der Grenzsteuerfunktion mit Ein-
gangssteuersatz von 14 Prozent

Fall: Normalinvestitionen
Bei Normalinvestitionen ermäßigen sich durch das Reformmodell 11 die
Steuerbelastungen, so dass die Kapitalwerte mit wachsendem Einkommen
geringer sinken als im Tarif 2013. Dies gilt auch, wenn die Fremdfinanzie-
rungskosten das steuerpflichtige Einkommen für beide Tarifformen gleich-
ermaßen vermindern. Das folgende Schaubild zeigt im Tarifvergleich den
Vorteil des Modells 11 innerhalb des Bereichs der direkten Progression:
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Schaubild 201
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l i d i i i i k d d ll dDaraus folgt wiederum eine positive Wirkung des Modells 11 auf das Inves-
titionsverhalten von Steuerpflichtigen mit mittleren Einkommen.
Im Finanzierungsvergleich zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung führt
–– vor Steuern (also hier: im Einkommensbereich bis zum Grundfreibetrag)

die Fremdfinanzierung zu Kapitalwerten, die um 1,716 € je investiertem
Euro höher liegen, und sich

–– nach Steuern (also hier: für wachsendes Einkommen oberhalb des Grundfrei-
betrags) laufend stärker den Kapitalwerten für Eigenfinanzierung annähern:



i il d dfi i i k bi i i kDie Vorteile der Fremdfinanzierung sinken bis zu einem Einkommen von
150.000 € auf den geringen Betrag von 0,4005 € je eigenfinanziertem Inves-
titionseuro im Vergleich zum Tarif 2013:
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i h f d i d ff k d dfi iEine Ursache für den wertsteigernden Effekt der Fremdfinanzierung grün-
det sich auf die Prämisse, dass der Abzug der Zinsen (10 % auf das halbe

d(Fremd-)Kapital) von der Bruttorendite (20 %) steuerlich zulässig ist und
daher zu Progressionvorteilen führt.
Hinzu kommt der nichtsteuerliche Leverage-Effekt, dass sich die Fremdka-
ppitalaufnahme wegen der Prämisse lohnt: Zinskosten vor Steruern < Rendite
vor Steuern und Zinsen.

Fall: Steuerlich besonders begünstigte Investitionen (Steruerparadoxon)
Das folgende Schaubild stellt die Tarifalternativen für den Fall fremdfinan-
zierter, steuerbegünstigter Investitionen gegenüber:

263

Schaubild 204
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i b i i i i l h i ll d d i iSo wie bei Eigenfinanzierung, verläuft auch im Fall der Fremdfinanzierung
einer steuerlich begünstigten Investition die Kapitalwertfunktion des Tarifs
2013 auf höherem Niveau als im Modell 11. Hierfür ist das gesenkte Tarif-
niveau des Modells 11 verantwortlich, das den Wert anderweitiger Steuer-
förderungen vermindert.

Das letzte Schaubild soll um den Vergleich mit fremdfinanzierten Normal-
investitionen ergänzt werden, damit die Relationen zwischen den Tarifef-
fekten bei den beiden Investitionsarten transparent werden:



k d lb ß b i i h i l h bild h bli h bDank desselben Maßstabs zeigen sich im letzten Schaubild erhebliche Ab-
weichungen in der Höhe der Tarifeffekte: diese fallen bei steuerbegünstig-
ten Investitionen kaum auf, bei Normalinvestitionen jedoch sofort ins Auge.
Mit anderen Worten: die hier analysierten, unterschiedlichen Tarifstrukturen
können im Progressionsbereich für Fälle des Steuerparadoxons eher ver-
nachlässigt werden, fallen aber bei dem Regelfall von Normalinvestitionen
ins Gewicht.
Ähnliche Unterschiede bestehen zwischen den Effekten der Finanzierungs-
arten im Fall steuerbegünstigter Investitionen, Schaubild 206.
Damit zeigt sich, dass bei Eigenfinanzierung dieser Investitionen ein we-
sentlich höherer Tarifeinfluss besteht als bei Fremdfinanzierung. Über den
gesamten Progressionsbereich betrachtet, steigt der Abstand im Modell 11
auf 19,298521 € - 15,534864 € = 3,763656 €, eine beachtliche Differenz; sie
verdeutlicht die großen Vorteile einer Eigenfinanzierung einer bereits an-
derweitig steuerbegünstigten Investition unter den hier gewählten Vereinfa-
chungsprämissen der Analyse (vgl. Schaubild 207):
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Schaubild 206
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f d d b3. Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
Die Ergebnisse dieses Abschnitts lassen sich wie folgt zusammenfassen:
(1) Unter den hier getroffenen Prämissen (Fremdkapitalzins = Kalkula-
tionszins < Rendite vor Steuern und vor Zinsen) lohnt sich für Normalinves-

atitionen die Fremdfinanzierung infolge des Leverage-Effektes, aber auch, da
die steuerliche Bemessungsgrundlage um die Zinsausgaben sinkt: im  Pro-
gressionsbereich übertreffen daher die Kapitalwerte der Fremdfinanzierung
die Eigenfinanzierungskapitalwerte;
(2) für steuerlich schon anderweitig höher begünstigte Investitionen hinge-
gen muss differenziert werden:

a) im Eingangsbereich der Progression verlaufen die Kapitalwertfunk-
tionen der Eigenfinanzierung noch unterhalb der Funktionen für die
Fremdfinanzierungsalternativen,

b) für wachsendes Einkommen übertreffen die Eigenfinanzierungskapital-
werte hingegen immer deutlicher die Fremdfinanzierungsalternativen;

(3) im Tarifvergleich zwischen Modell 11 und dem Tarif 2013 zeigen sich
die Kapitalwertunterschiede vor allem im Progressionsbereich, und zwar

a) für Normalinvestitionen zugunsten des Modells 11 und
b) für steuerbegünstigte Investitionen zugunsten des Tarifs 2013, weil

bei diesem jede Vergünstigung in der Steuer-Bemessungsgrundlage
einen höheren Wert besitzt als bei dem Modell 11.

u(4) Tarifunterschiede schlagen bei Normalinvestitionen deutlich höher zu
Buche als bei steuerbegünstigten Investitionen.
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l i l h d ll bi dAnlage zur Kapitalwertrechnung, Modelle 11a bis 11c, Steuerparadoxon, 
Seite 256:
Überblick für steuerlich besonders geförderte Investitionen:

Einkommen (€) 8.131 25.000 52.882 250.731

Kapitalwert vor Steuern (€) 12,604 12,604 12,604 12,604

Modell 11a: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,158 19,216 23,369

Modell 11b: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,158 19,061 23,325

Modell 11c: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,158 18,856 23,237

Tarif 13: Kapitalwert nach Steuern (€) 12,604 16,842 19,813 23,495

Differenzfunktion (€), Modell 11a 0 - 0,684 - 0,597 - 0,126

Differenzfunktion (€), Modell 11b 0 - 0,684 - 0,752 - 0,170

Differenzfunktion (€), Modell 11c 0 - 0,684 - 0,957 - 0,258



Drittes Kapitel: Beseitigung der kalten Progression in der
Einkommensteuer

A. Ursachen und Einflussfaktoren der kalten Progression
Die Ursachen der kalten Progression gründen sich auf das Zusammenspiel
von Nominalwertprinzip und Tarifprogression bei der Einkommensteuer im
Fall von Geldentwertung; dieses Zusammenspiel führt zu unerwünschten
Steuerbelastungen wegen der Verletzung des Gebots der Besteuerung des

tSteuerpflichtigen nach seiner persönlichen Leistungsfähigkeit, zumindest
im Zeitablauf.
Denn bei geldentwertungsbedingten Einkommenserhöhungen (Scheinein-
kommen) steigt regelmäßig der Progressionstarif, und zwar über das bei
Geldwertstabilität sachgerechte Maß hinaus.
Daraus folgt, dass die Geldentwertung am Realeinkommen des Steuer-
ppflichtigen zehrt, wenn auch Scheineinkommen steuerlich progressiv belas-
tet werden. Empfohlen wird daher 
–– entweder eine umfassende Ermittlung und Eliminierung der Scheinein-

kommen aus der ESt-Bemessungsgrundlage, wobei den spezifischen
rBesonderheiten der betrieblichen und der privaten Einkünfte bei der

Einkommensteuer Rechnung zu tragen ist,
–– oder eine Rechtsverschiebung der Einkommenszonen des Steuertarifs,

nbei dem die Steuertarife der einzelnen Einkommenszonen beibehalten
werden können.

–– Ausnahme: Kapitaleinkünfte, z.B. Ausschüttungen aus einer Familien-
GmbH, wegen der fehlenden Progressionswirkungen.

B. Gefahren der derzeitigen Ertragsbesteuerung bei Geldent-
wertung

–– Die derzeitige Ertragsbesteuerung der Unternehmungen richtet sich pri-
mär nach den Bilanzergebnissen. Alle Bilanzen aber basieren auf dem
Nominalwertprinzip, so dass jeder Euro Gewinn unabhängig davon,

tob Geldwertstabilität, eine Geldentwertung von 10 oder 100 Prozent
herrscht, in derselben Höhe besteuert wird.

–– Die Nominalwertrechnung (€ = €) führt in Geldentwertungszeiten zu
Nominalgewinnen, die bei Geldwertstabilität nicht eintreten würden,
weil sie keinen echten Kaufkraftzuwachs anzeigen. Wer der Nominal-
wertrechnung in Geldentwertungszeiten blind vertraut, ihre Ergebnisse

ualso nicht korrigiert, rechnet sich zu reich, ermittelt seinen Gewinn zu
hoch oder seinen Verlust zu niedrig. Er weist Scheingewinne aus.
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– Unter Scheingewinn wird grundsätzlich die – Unter Scheingewinn wird grundsätzlich die Entwertung des Eigenkapi-
tals einer Unternehmung durch den inflationären Preisanstieg verstanden;
ob dieser Preisanstieg der allgemeinen Preisniveauänderung oder den spe-
ziellen Preiserhöhungen der bilanzierten Wirtschaftsgüter entspricht, sei
zunächst noch offen gelassen. Entscheidend ist vielmehr, dass nur das Ei-
genkapital den Ausweis von Scheingewinnen auslösen kann.

–– Wegen des Nominalwertprinzips unterliegen auch die Scheingewinne
der Ertragsbesteuerung. Daher müsste jede Unternehmung, die ihre
Kaufkraft und/oder Substanz erhalten will, während der Abschlusspe-
riode in ihren Absatzpreisen außer den Scheingewinnen auch die
Scheingewinnsteuern überwälzen, falls sie nicht sicher sein kann, dass
es ihr am Periodenende gelingen wird, die Scheingewinnbesteuerung
durch eine entsprechende Steuerbilanzpolitik zu vermeiden.

Gegen eine bilanzpolitische Auskehrung von Scheingewinnen sprechen je-
doch die folgenden beiden Argumente:
–– Durch Bilanzpolitik ist grundsätzlich nur eine Steuerstundung erreich-

bar;
–– es ist irrelevant, ob die bei Geldentwertung betriebene Bilanzpolitik aus-

treicht, um einen Scheingewinnausweis zu vermeiden; entscheidend ist
vielmehr, inwieweit die Bilanzpolitik auch bei Geldwertstabilität mög-
lich und ausgenutzt worden wäre; nur ein inflationsbedingtes Plus an bi-
lanzpolitischer Manövriermasse kann mithin der Auskehrung von
Scheingewinnen dienen.

Lässt eine Unternehmung also zunächst ihre bilanzpolitischen Möglichkei-
ten außer acht, so fragt sich, wie hoch der inflationsbedingte Gewinnzu-
schlag sein muss, soll die Realrendite der Unternehmung bei aktuellem Er-
tragsteuerrecht von der Geldentwertung unberührt bleiben.

rDer Zuschlagsatz ist offensichtlich von den Ertragsteuersätzen, von der
dGeldentwertungsrate, aber auch vom Eigenkapital der Unternehmung und

seiner Umschlagshäufigkeit abhängig, lässt man eine inflationsbedingte Än-
derung der Absatzmenge unberücksichtigt.

C. Einstieg in die Scheingewinneliminierung: Erhöhung des
Grundfreibetrags um 126 €

Der Deutsche Bundestag beschloss am 29. März 2012 das von der Bundes-
tregierung vorgelegte „Gesetz zum Abbau der Kalten Progression“. Damit
dsollten inflationsbedingte Steuermehrbelastungen in den Jahren 2013 und

2014
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– durch eine Erhöhung des Grundfreibetrags im Jahr 2013 von 8.004 € auf– durch eine Erhöhung des Grundfreibetrags im Jahr 2013 von 8.004 € auf
8.130 € und im Jahr 2014 auf 8.354 € beseitigt werden sowie

–– eine lineare Erhöhung der Grenzwerte der Einkommenszonen um ins-
gesamt 4,4 % erfolgen, um eine Stauchung im Tarif zu vermeiden: die
Zone der direkten Progression  wäre z.B. von 52.882 € auf 55.209 € an-
gehoben worden;

–– der Bereich der 42-prozentigen Grenzsteuerbelastung hingegen wäre
auf 250.000 € begrenzt worden, also geringfügig gestaucht worden.

Das Gesetz wurde dem Bundesrat am 11. Mai 2012 vorgelegt, der es ab-
lehnte. Der Vermittlungsausschuss beschloss nur eine Anhebung des Grund-
freibetrags auf 8.130 €.
Ob und in welcher Form künftig die Grenzwerte der Progressionszonen er-
höht werden, ist zur Zeit unklar; die Anpassung der Grenzwerte wäre jedoch

rerforderlich, um die Scheingewinne aus allen Einkommen entsprechend der
Geldentwertung und der Progression  zu erfassen. Nur so bliebe die ein-
kommensteuerliche Tarifstruktur kaufkraftmäßig „stabil“. So betont auch
der Sachverständigenrat: „Der Anteil der Zinserträge, der auf die Inflation
zurückzuführen ist, wäre ... idealer Weise selbst bei einer synthetischen Ein-
kommensteuer nicht zu besteuern“47.

tAllerdings nennt der Sachverständigenrat auch drei Gegenargumente, mit
denen er die Beseitigung der Kalten Progression als „nicht vorrangig“ ein-
stuft (vgl. Fn. 2):
–– schon in der Vergangenheit sei der Kalten Progression durch schritt-

weise Tarifänderungen Rechnung getragen worden48;
–– ein „ermäßigter Steuersatz wirkt (der inflationsbedingt) übermäßigen

Besteuerung entgegen“49, wie der Abgeltungssteuertarif für die meisten
Einkünfte aus Kapitalvermögen;

–– eine „Beseitigung der Kalten Progression (sei) in Zeiten der Hauhalts-
konsolidierung“ fragwürdig, da sie „jährliche Steuermindereinnahmen
in Höhe von rund 3 Mrd. Euro verursachen würde“50.
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47 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2011/12, Öffentliche Finanzen: Unternehmensbesteuerung und
Konsolidierung, Rz. 387, S. 221. Zu den folgenden Ausführungen vgl. auch Haase, Klaus Dittmar: Geld-
entwertung und Ertragsbesteuerung der Unternehmung, in: Peter Mertens: Die Unternehmung in ihrer so-
zialen Umwelt, Wiesbaden 1975, S. 281 ff., die für diese Analyse aktualisiert wurden.

48 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2010/11, Steuerpolitik zwischen großem Wurf und Scheitern, Rz.
371, S. 211.

49 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, Duale Einkommensteuer zur Verbesserung der Eigenfi-
nanzierung und Investitionstätigkeit, Rz. 387, S. 221.

50 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2011/12, Reformbedarf bei der Einkommensteuer, Rz. 353, S. 211.



D. Grundfragen einer geldentwertungskongruenten Einkom-
mensanpassung

I. Zur einkunftsartenabhängigen Differenzierung bei Geldentwertung
–– Einkünfte aus nichtselbständiger g Arbeit erfordern kaum Sachinvestitio-
nen, so dass eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung zur Einkünfteermittlung
und -bereinigung um die Folgen der Geldentwertung ausreicht: Einnahmen
bbei Geldentwertung führen zu Scheineinkommen, denen keine zusätzliche
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen entspricht, und die daher nicht be-
steuert werden sollten.
Demgegenüber basieren betriebliche Einkunftsarten, Einkünfte aus selb, -
ständigerg Arbeit sowie aus Vermietung und VV gg VerpachtungVV p gp g regelmäßig auf be-
deutsamen Sachinvestitionen; folglich sollte die Gewinnermittlung und -be-
reinigung grundsätzlich – von Vereinfachungsregelungen abgesehen – bi-
lanziell erfolgen, damit Effekte aus Finanzierung, Abschreibungen, Rück-
stellungen, Rechnungsabgrenzungsposten etc. periodengerecht erfasst wer-
den können (auch die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG folgt der Bi-
lanzierung). Dadurch werden in Geldentwertungszeiten aufwändigere Ver-
fahren zur einkunftsartengerechten Einkommensanpassung zwingend, also
zur Eliminierung von Scheineinkommen.
– Die bisherigen Gesetzesinitiativen beschränkten sich offensichtlich auf– Die bisherigen Gesetzesinitiativen beschränkten sich offensichtlich auf
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, obwohl auch die anderen Ein-
kunftsarten betroffen sind und spezifisch geregelt werden müssten;
- Die Übertragung der Preissteigerungen des „Regelbedarfs“ auf die Be-
messung des Grundfreibetrags führt zu einer stark vereinfachten und inso-
weit fragwürdigen Steuererhebung. 
NNachsicht erscheint freilich angebracht, wenn mit der Grundfreibetragser-
höhung ein Einstieg in die komplexe Fragestellung sachgerechter Berück-
sichtigung der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen bei Geldentwertung
erreicht werden soll. Dann aber sollte auch transparent werden, welche Pro-
bbleme noch gelöst werden müssen.

II. Zur Erfassung und Eliminierung von Scheineinkommen aus bilan-
zieller Gewinnermittlung bei Geldentwertung

–– Auf alle Nominalwerte der Bilanz (einschließlich der Rechnungsab-
grenzungsposten und Rückstellungen, ohne sachwertgebundene Posten)

/nimmt die Geldentwertung denselben Einfluss wie auf eine Einnahmen-/
rAusgabenermittlung der Bezieher von Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit:
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– Kassenbestände und Forderungen unterliegen im Zeitablauf einer– Kassenbestände und Forderungen unterliegen im Zeitablauf einer
Kaufkraftminderung, so dass der Nominalgewinn grundsätzlich um
Scheingewinne bereinigt (gesenkt) werden sollte, wogegen

– Verbindlichkeiten generell zu einer Entlastung der Schuld beitra-
gen, weil die spätere Tilgung der Verbindlichkeit mit Geld einer ge-

tringeren Kaufkraft erfolgt: Der Nominalgewinn berücksichtigt
diese Vorteile des Schuldners nicht, die sich im Abfluss einer gerin-
geren Kaufkraft ausdrücken; die Zinsaufwendungen des Schuldners
müssen in einer kaufkraftkongruenten Gewinnermittlung vermin-
dert werden. Mit anderen Worten: um solche Scheinaufwendungen
muss der Nominalgewinn erhöht werden, da nur so alle negativen
und positiven Einflüsse der Geldentwertung einheitlich erfasst wer-
den können („Eliminierung von Scheinaufwendungen“ durch Zu-
schlag auf den Nominalgewinn).

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zählen freilich derartige Kauf-
kraftänderungen von Nominalgütern idR zum steuerlich irrelevanten Privat-
vermögen.
Steuerlich relevante Nominalwerte lassen sich in der Bilanz durch erfolgs-
wirksame Zuführungen/Belastungen zu einer steuerfreien Rücklage erfassen:
Kaufkraftminderungen von Nominalaktiva durch die Buchung:

Neubewertungsaufwand an steuerfreie Rücklage,
Kaufkraftgewinne aus Nominalverbindlichkeiten durch die Buchung:

Steuerfreie Rücklage an Neubewertungsertrag
oder außerhalb der Steuerbilanz.

dBei durchschnittlicher Betragskongruenz der entsprechenden Aktiva und
Passiva kommt es zum automatischen Ausgleich zwischen Scheingewinnen
und Scheinverlusten.

III. Bilanzierung der Sachaktiva und -schulden bei Geldentwertung
1. Die Substanzerhaltungskonzeption als Basis einer geldentwertungskon-
gruenten Besteuerung
–– In vielen Betrieben wird bei Geldentwertung traditionsgemäß als Mini-

malziel eine Substanzerhaltungg dangestrebt, insbesondere in land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben, aber auch bei städtischen Betriebs-
grundstücken und gewerblichen Großanlagen; die Substanzerhaltung
bei steigenden Preisen liegt zudem generell den -Absatzpreiskalkula-
tionen der Betriebe zugrunde und wird auch als Maßstab für die steu-
erliche Berechnung von Scheingewinnen empfohlen.
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– Daher wird im Folgenden analysiert, ob eine solche preisbereinigte Ge-– Daher wird im Folgenden analysiert, ob eine solche preisbereinigte Ge-
winnermittlung für die Besteuerung einkommensteuerlicher Bemes-
sungsgrundlagen empfohlen werden kann.

–– Nach der Substanzerhaltungskonzeption entsteht bei laufenden Preiser-
höhungen ein steuerbarer Realgewinn nur, soweit die Nominalgewinne
nicht zur Substanzerhaltung (Wiederbeschaffung) benötigt werden.

–– Ziel ist also eine Gewinnermittlung bei Sicherstellung des mengenmä-
ßigen Sachkapitals (Kapazitätserhaltung), bei der für alle Kosten der Er-

rsatzbeschaffung der vorhandenen, veräußerten und verbrauchten Güter
vorgesorgt ist.
In den preisbereinigten Bilanzen erscheinen daher alle Aktiva zu ihren
individuellen Wiederbeschaffungskosten des Bilanzstichtags. Die bilan-
ziellen Verbindlichkeiten bleiben unmodifiziert.

f– Jede Zuschreibung der Aktiva von ihren Anschaffungskosten auf
rdie jeweiligen Wiederbeschaffungskosten wird erfolgsneutral einer

steuerfreien Substanzerhaltungsrücklage zugeführt, jede Senkung
des Zeitwertes der Sachaktiva vermindert diese Rücklage.

– Die Substanzerhaltung lässt also als steuerpflichtigen Beitrag zum
Realgewinn grundsätzlich nur die Differenz zwischen höheren Ver-
kaufspreisen und den Wiederbeschaffungskosten am Umsatztag
gelten; hinzu kommen am Bilanzstichtag bei Anlagenabschreibun-
gen Differenzen zwischen Zeitwert- und Anschaffungswertab-

rschreibungen. Damit wird der Nominalgewinn um die Einflüsse der
speziellen Beschaffungspreisänderungen der jeweiligen Unterneh-
mung korrigiert.

– Diese Form der Geldentwertungsbereinigung der Steuerbilanz begegnet– Diese Form der Geldentwertungsbereinigung der Steuerbilanz begegnet
folgender Kritik:
– Die Wiederbeschaffungsrechnung muss bei allen Geldpositionen

der Bilanzen versagen, da hier das Nominalwertprinzip zu densel-
ben Bilanzwerten führen muss wie die Wiederbeschaffungskosten.
Die Wiederbeschaffungskosten des Kassenbestandes sind gleich
dessen Nominalwerten. Für vertraglich auf Euro festgesetzte andere
Bilanzposten, wie für Forderungen des Anlage- und des Umlauf-

tvermögens sowie für nominal gebundene Verbindlichkeiten, gilt
dasselbe. Dennoch unterliegen diese Aktiva zweifellos einem allge-
meinen Kaufkraftverlust und diese Passiva einem entsprechenden

gKaufkraftgewinn.
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Das Gegenargument, man solle in Geldentwertungszeiten eine ParitätDas Gegenargument, man solle in Geldentwertungszeiten eine Parität
tzwischen Geldaktiva und Geldverbindlichkeiten einhalten, kann nicht

überzeugen.
Auch bei Kombination von Sachaktiva mit Geldverbindlichkeiten (z.B.
Erwerb fremdfinanzierter Sachanlagegegenstände) treten methodische
Ungereimtheiten auf: in einer geldentwertungskongruenten Gewinner-
mittlung müssten den bei Anlagen eliminierten Scheingewinnen stets
auch die aus der Anlagenfinanzierung erwachsenden Kaufkraftvorteile

rgegengerechnet werden. Bei Banken würden sich dann  regelmäßig per
Saldo Scheinverlus-te ergeben, die zu einer Erhöhung der geldentwer-
tungskongruenten Steuerbemessungsgrundlage führen.
– Gegen die Wiederbeschaffungsrechnung spricht auch ihre geringe

Praktikabilität und ihre unzureichende Überprüfbarkeit, vor allem
rin Fertigungsbetrieben. So ist bereits die Feststellung individueller

Wiederbeschaffungskosten nichtmarktgängiger Aktiva, zu denen
vor allem Gebäude, Patente sowie unfertige und fertige Erzeugnisse
zählen, entweder sehr aufwendig, falls genau, oder aber entspre-

rchend ungenau, falls praktikabel. Man denke etwa an eine von Jahr
rzu Jahr neue Umrechnung der Herstellungskosten selbst erstellter

Maschinen auf ihre Tageswerte mittels Preiskorrekturen für die ein-
zelnen Kostenarten; ähnliche Probleme entstehen bei der jährlichen

rNeubewertung von Beständen an Erzeugnissen mit mehrjähriger
Fertigungsdauer.

– Die Wiederbeschaffungsrechnung ist im Grundsatz keine Rechnung
zur Eliminierung geldentwertungsspezifischer Erfolgsverzerrun-
gen. Denn auch jene Einzelpreisänderungen, die aus marktstruktu-

trellen Gründen auftreten und die allgemeine Kaufkraft unverändert
rlassen, dienen in der Wiederbeschaffungsrechnung als Anlass für

unternehmungsspezifische Korrekturen der Steuerbemessungs-
grundlagen.

BBeispiel:

Steigt bei Geldwertstabilität der Beschaffungspreis einer Ware von 100 zu
BBeginn der Periode auf 150 bei Verkauf am Ende der Periode (Verkaufs-
preis 150), so entspricht der derzeit steuerbare Gewinn dem Preisanstiegpreis 150), so entspricht der derzeit steuerbare Gewinn dem Preisanstieg

gvon 50. Dieser Gewinn ist Ausfluss der Tatsache, dass die Unternehmung
eben nicht erst kurz vor Ablauf der Periode das Gut zu 150 erwarb, son-
dern zu dem wesentlich niedrigeren Beschaffungspreis von 100 am Beginn
der Periode.
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i f i l i h f li h b d kEine Vorsorge für einzelne gesamtwirtschaftlich begründete Korrekturen,
die auch bei Geldwertstabilität gelten, kennt das Steuerrecht indes ohnehin
z.B. nach § 6b EStG und in Form des Lifo-Verfahrens.
–– Spekulationsgewinne bleiben nach der Wiederbeschaffungsrechnung
stets steuerfrei; für reine Spekulationsgeschäfte gilt ohne Ausnahme, dass
die Verkaufspreise nicht über die Wiederbeschaffungskosten am Verkaufs-
tag steigen können. Standardbeispiele für Spekulationsgeschäfte sind Bör-
sen- und Grundstückstransaktionen. Das Argument, man benötige zumin-
dest die Verkaufserlöse in voller Höhe zur mengenmäßigen Substanzerhal-
tung, sprich zur Wiederbeschaffung, ließe keinen steuerbaren Spekulations-
gewinn entstehen, unabhängig davon, ob die jeweiligen Wertpapierkurse
oder Grundstückspreise in einer Periode bei gegebener Geldentwertungsrate
um 100 oder um 1000 Prozent steigen, würde der Nominalgewinn jeweils in
voller Höhe zum nichtsteuerbaren Scheingewinn rechnen. Die Konsequenz
wäre, dass die Wiederbeschaffungsrechnung ganze Wirtschaftszweige von
der Ertragsbesteuerung frei stellen muss.
Auch das Kernargument der Wiederbeschaffungsrechnung, Realgewinn
könne nur der Betrag sein, der im Verkaufspreis über die Wiederbeschaf-
fungskosten hinaus erzielt wird,  ist fragwürdig. Denn diese Rechnung kann
keineswegs im Zeitablauf eine Substanzerhaltung sicherstellen.
BBeispiel:
AAngenommen sei zur Vereinfachung, dass die Verkaufspreise und Wiederbe-
sschaffungskosten aneinander gekoppelt sind und zu jedem Zeitpunkt mitein-
ander übereinstimmen. Sinken nun die Wiederbeschaffungskosten und Ab-
satzpreise beständig (sog. Ladenhüterfall), so setzt trotz mengenmäßigersatzpreise beständig (sog. Ladenhüterfall), so setzt trotz mengenmäßiger
Substanzerhaltung tatsächlich ein Schrumpfungsprozess ein, wie z.B. bei
sständig sinkenden Kursen eines Wertpapiers.
Wenn nun die Werte aller Vermögensgegenstände einer Unternehmung kon-

rtinuierlich und letztlich bis auf Null Euro sinken, verflüchtigt sich auch der
Unternehmungswert vollständig. Kein potentieller Käufer würde dann auch
nur 1 Euro zum Kauf dieser Unternehmung aufwenden.
2. Die Kaufkrafterhaltungskonzeption als Basis einer geldentwertungs-

kongruenten Besteuerung
Die o.g. Kritikpunkte zwingen zu einer anderen Lösung der Bewertungs-
frage des Sachkapitals, und zwar mit der Zielsetzung einer reinen Kauf-
krafterhaltung aller betrieblichen Bilanzposten und des nichtbetrieblichen
Einkommens. Hierfür gelten folgende Thesen:

– Nur ein allgemeiner Preisindex kann die Geldentwertungsverluste
aller Arten von Geldanlagen, seien es Sparbeträge oder seien es In-
vestitionen in der Branche X oder Y, gleichstellen und so eine wich-
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i li h li b di f ll i l i k ftige steuerliche Neutralitätsbedingung erfüllen; einzelne Einkunfts-
arten sollten steuerlich nicht bevorzugt werden.

– Als allgemeine Preisindizes gelten der Preisindex für den privaten
rVerbrauch und der Preisindex des Bruttosozialprodukts. Letzterer
rbietet sich zur bilanziellen Geldentwertungsbereinigung, ersterer

zur Bereinigung der privaten Einkünfte an.
– Theoretisch ist ein Index im Zeitablauf nur solange formal aussage-

fähig, wie das ihm zugrunde liegenden Güterbündel konstant bleibt;
je länger aber ein Index auf demselben Güterbündel fußt, um so re-

kalitätsfremder wird er, seine Aussagefähigkeit sinkt. Die Statistik
bietet allerdings auch Indexreihen, die solche  Güteränderungen be-
rücksichtigen.

r– Nach dem Kaufkrafterhaltungskonzept wird der Gewinnanteil, der
steuerfrei bleiben soll, im Grundsatz durch Multiplikation des ent-
sprechenden allgemeinen Preisindexes mit dem steuerlichen Eigen-
kapital der Unternehmung ermittelt. Steuerbarer Gewinn oder Real-
gewinn entsteht erst, soweit der Nominalgewinn der Periode den
Scheingewinn übersteigt.

d– Betragen z.B. das Eigenkapital der Unternehmung 1 Mio. Euro und
die allgemeine Geldentwertung 5 %, so soll grundsätzlich ein No-
minalgewinn der Unternehmung in Höhe von 50.000 Euro steuer-

rfrei sein, da er dem Kaufkraftverlust des Eigenkapitals während der
rPeriode entspricht. Erst darüber hinaus entsteht steuerpflichtiger

Realgewinn.
– Die steuerfreie Rücklage wird bei dieser Methode ohne Änderung

der Aktiva oder Verbindlichkeiten dadurch aufgefüllt, dass Auf-
wand in Höhe des allgemeinen Kaufkraftschwunds des Eigenkapi-
tals gebucht wird: Aufwand an steuerfreie Rücklage.

– Voraussetzung für diese einfache Rechnung ist keinesfalls, dass
tsich alle ab- und nichtabnutzbaren Sachaktiva jährlich zumindest
deinmal umschlagen; auch wenn kein Nominalgewinn entsteht, wird

eine Geldentwertungsbereinigung des Nominalerfolgs nötig: sie
lässt dann einen negativen Realerfolg entstehen.

– Die o.g. einfache Lösung kann beliebig verfeinert werden, wenn die
das Eigenkapital prägenden Posten, wie Anlage- und Umlaufver-
mögen sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten, jeweils ge-

rsondert nach ihrer Kaufkraftabhängigkeit abgerechnet werden, oder
gar weiter differenziert je Einzelposten des Anlagevermögens usf.
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i i h b i bli h i k f f ll l h b i d– Bei nichtbetrieblichen Einkünften entfällt als Berechnungsbasis des
steuerpflichtigen Einkommens eine Bilanzierung mit dem Ergebnis

rder Gewinn- und Verlustrechnung. Stattdessen werden im Sinne der
steuerlichen Erfolgsermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG die Einnahmen

rum die Ausgaben gekürzt – infolgedessen braucht dieser Saldo nur
um die allgemeine Geldentwertungsrate gesenkt werden, um den
steuerbaren Realerfolg zu ermitteln.

IV. Eliminierung der Scheineinkommen und/oder Anpassung der Wert-
grenzen der Einkommenszonen des Tarifs?

In der steuerpolitischen Diskussion zur Kalten Progression steht bislang die
These im Vordergrund, dass es reicht, bei der laufenden Erhöhung des
Grundfreibetrags auch die Wertgrenzen der Einkommenszonen des Paragra-
pphen 32a EStG geldentwertungskongruent (linear) anzupassen, also die ak-
tuellen Werte von 13.470 €, von 52.882 € und 250.731 €:
–– Dafür spricht, dass somit innerhalb des Gesamteinkommens eines Steuer-

pflichtigen die Relationen zwischen den einzelnen Zonen des Einkom-
mens und damit auch die progressiven Steuertarife neutral der Kauf-
kraftentwicklung folgen.

– Die Dualität der Gewinnermittlung (Bestandsvergleich; Einnahmen-/– Die Dualität der Gewinnermittlung (Bestandsvergleich; Einnahmen-/
Ausgabenrechnung) bliebe auch für die Einkommensermittlung bei
Geldentwertung erhalten.

rNach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs müssen zwar
beide Gewinnermittlungsmethoden zum selbem Totalerfolg führen, Er-
folgsunterschiede zwischen den Einzelperioden werden aber aus Ver-
einfachungsgründen zugelassen.

rInsoweit wäre es wohl auch vertretbar, dass z.B. stille Reserven in der
Steuer-bilanz erst bei ihrer Auflösung geldentwertungskongruent zu be-
steuern sind. Im Übrigen treten auch bei der Gewinnermittlung für pri-

dvate Einkünfte regelmäßig stille Reserven auf, etwa bei allen Aus- und
Weiterbildungskosten, die sich erst mit der späteren Einnahmenerzie-
lung im steuerpflichtigen Einkommen niederschlagen.

Wenn mithin die geldentwertungskongruente Rechtsverschiebung der Ein-
kommenszonen akzeptiert werden kann, so stellt sich die Frage, welche Be-
deutung dann der bilanziellen Erfolgsbereinigung um Scheineinkommen zu-
kommt:
– Da eine Doppelerfassung der Geldentwertungsfolgen in Bilanz (oder– Da eine Doppelerfassung der Geldentwertungsfolgen in Bilanz (oder

der Gewinnermittlung im Sinne von § 4 Abs. 3 EStG) und zusätzlich
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d h di if k i h h h i ll b iddurch die Tarifstrukturanpassung nicht sachgerecht ist, stellen beide Me-
thoden Alternativen dar.

–– Die bilanzielle Bereinigung um Kaufkraftverluste und Kaufkraftge-
winne (etwa bei Banken) bietet zwei Vorteile:
– erstens bereinigt sie nicht nur die Progressionsfolgen einer Geld-

entwertung, also die Kalte Progression im Bereich der Einkommen
bis zum Beginn konstanter Grenzsteuertarife, sondern auch die
Steuerbemessungsgrundlage in allen Einkommensbereichen um
Scheinerfolge.

r– Zweitens vermeidet sie die einheitliche (pauschale) Erfassung der
Geldentwertung in Form der Rechtsverschiebung der Einkommens-
zonen, und zwar indem sie die in der Realität unterschiedliche, in-
dividuelle Betroffenheit der Steuerpflichtigen in Inflationszeiten
berücksichtigt: sie erfasst die Unterschiede zwischen den Branchen,
zwischen anlagen- und lohnintensiven Unternehmen, die jeweiligen
Schuldenquoten etc.

–– Solange die jährlichen Geldentwertungsraten niedrig bleiben, sollte dem
vereinfachten Verfahren einer Tarifstrukturanpassung der Vorzug gege-
ben werden, auch im Hinblick auf die Besteuerung als Massenverfahren
mit einheitlichen Normen;

–– im Falle steigender Geldentwertungsraten empfiehlt sich indes eine ge-
nauere Erfassung der individuellen Betroffenheit des Steuerpflichtigen,
um seine persönliche Leistungsfähigkeit geldentwertungskongruent er-
fassen zu können.

277



Viertes Kapitel: Fazit der Untersuchungen

I. Zusammenfassende Beurteilung
Ein Kurzüberblick über die im Fachschrifttum vorgeschlagenen Reform-
konzepte ließ erkennen, dass eine Linearisierung der einkommensteuer-
lichen Grenzsteuerfunktion bevorzugt wird, verknüpft mit einer Ausschal-
tung der Kalten Progression im kurzfristigen Rhythmus. Während die Aus-

tschaltung der Kalten Progression allgemein und im Grundsatz akzeptiert
wird – abgesehen von der Frage, ob sie „vorrangig“ ist – steht der Tariflinea-
risierung eine fiskalische Hürde entgegen, da mit einem jährlichen Steuer-
aufkommensverlust von etwa 20- 30 Mrd. € zu rechnen ist, wenn in der ak-
tuellen Tariffunktion lediglich die geknickte Grenzsteuerfunktion durch eine
lineare ersetzt würde. Vereinzelte Forderungen nach einer Abschaffung des
Grundfreibetrags und anderer Abzugsposten der Bemessungsgrundlage
konnten sich in der allgemeinen Tarifdiskussion nicht durchsetzen.
NNach einem Exkurs in die Allgemeine Steuertariflehre, die von der finanz-
wissenschaftlichen Theorie geprägt wurde und begrifflich primär an den
Verlauf der Durchschnittssteuerfunktion anknüpft, wurde die historische
Entwicklung der deutschen Tariffunktionen vom ersten Formeltarif des Jah-

dres 1958 – über die einschneidenden Reformen der Jahre 1968, 1990 und
2004 – bis zum aktuellen Tarif 2013 aufgezeigt: hierbei wurde transparent,
dass
–– die Grenzsteuerfunktion 1958 mit einem Eingangssteuertarif von 20 %
bbegann und bis zum Höchsttarif von 53 % anstieg; mit ihrer sehr ausge-
pprägten Anfangsprogression begründete sie auch den Begriff des „Mittel-
standsbauches“, weil sowohl die Grenzsteuer- als auch der Durchschnitts-
steuerfunktion eine außergewöhnlich starke Rundung im Bereich bis zu den
mittleren Einkommen aufwiesen; offensichtlich war dies auch dem Finanz-
bbedarf zum Wiederaufbau Deutschlands geschuldet;
–– bis zum Jahre 1986 näherte sich sodann der Verlauf der Durchschnitts-
steuerfunktion deutlich einem linearen Anstieg, während die Grenzsteuer-
funktion ihren „Mittelstandsbauch“ behielt und einen Höchststeuersatz von
56 % erreichte;
–– die Reform des Jahres 1990 ging als Meilenstein in die deutsche Tarif-
geschichte ein, weil sie – abgesehen von einer sehr kurzen Eingangsstufe
von 19 % – eine durchgängig lineare Grenzsteuerfunktion aus der Taufe hob
und auch im Durchschnittssteuersatz ab einem Einkommen von etwa 15.000
DM fast linear verlief (eine indirekte Eingangsprogression ließ sich wegen

gdes Grundfreibetrags nicht vermeiden);
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– ab 1999 wurde die durchgängige Linearisierung des Grenzsteuerfunk-– ab 1999 wurde die durchgängige Linearisierung des Grenzsteuerfunk-
tion 1990 durch eine geknickt-lineare Grenzsteuerfunktion mit einem star-
ken Anstieg in der ersten Zone der direkten Progression und einem wesent-
lich geringeren Anstieg in der zweiten Progressionszone ersetzt; hierbei er-
reichte der Anstieg der ersten Zone der direkten Progression im Jahr 2004
etwa 262 % des Anstiegs derselben Zone des Jahres 1990. Steuerpolitisch
wurde dieses Ergebnis mit einer Senkung des Eingangssteuersatzes auf 16 %
gerechtfertigt. 2013 wuchs dieser Anstieg nochmals, und zwar auf 309,03 %

fdes Anstiegs des Jahres 1990, weil inzwischen der Eingangsteuersatz auf
14 % gesenkt wurde und der Grundfreibetrag auf 8.131 € erhöht werden

rmusste (unter Beibehaltung des anschließenden Grenzeinkommens der
Zone 2).
Der erste Hauptabschnitt der Tarifreformanalyse (Zweites Kapitel, Ab-
schnitt A. II.) klärte die Konsequenzen, unter denen eine durchgängig line-
are Grenzsteuerfunktion mit einem 42 %-Tarif am Ende des Bereichs der di-
rekten Progression möglich ist, wenn die Steuerentlastung nur im Bereich
der direkten Progression eintreten soll. Hierzu wurde der Eingangssteuer-
satz von Null bis auf 32,25 % variiert. Es zeigte sich, dass
–– niedrige Eingangssteuersätze mit Grenzsteuersätzen von über 42 % kurz

vor dem Ende der direkten Progression „erkauft“ werden, die
– sich erst ab einem Eingangssteuersatz von 20,63 % vermeiden lassen oder– sich erst ab einem Eingangssteuersatz von 20,63 % vermeiden lassen oder
–– letztlich in einen Tarif mit nur einer Eingangsstufe des Grenzsteuersat-

zes von 31,23 % münden.
Besonders interessant sind hierbei zwei Ergebnisse:
–– erstens, dass die Durchschnittssteuerfunktion des Einstufenmodells den

stärksten Mittelstandsbauch aufweist und das Reformmodell mit dem
Eingangssteuersatz von 0 % einen (geringfügig) negativen „Mittel-
standsbauch“; eine neutrale Form der Durchschnittssteuerfunktion ohne
Mittelstandsbauch zeigt sich für das Reformmodell mit einem Ein-
gangssteuersatz von 8 %;

–– zweitens kann das Reformmodell mit einem Eingangssteuersatz von
20,633 % insofern als Referenzmodell zur aktuellen Tariffunktion die-
nen, als die Grenzsteuertarife dieser beiden Tariffunktionen ab einem
Einkommen von 12.903,18 € sehr eng nebeneinander verlaufen; jedoch

rmüssten Bezieher von Einkommen bis zu diesem Schnittpunkt beider
Funktionen bei dem Reformmodell im Vergleich zum Tarif 2013 Zu-
satzbelastungen tragen, weil der niedrige Eingangstarif 2013 von 14 %

tentfällt; diese Zusatzbelastungen würden laufend kompensiert, soweit
die Einkommen über den kritischen Wert von 12.903,18 € steigen, bis
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di b l b i i i kdie Zusatzbelastungen bei einem Einkommen von 52.882 € ausge-
glichen sind. Mit anderen Worten: der allseits beklagte starke Anstieg
der aktuellen Grenzsteuerfunktion in Einkommenszone 2 ließe sich
durch eine Linearisierung der Grenzsteuerfunktion mit einem Eingangs-
steuersatz von 20,56 % vermeiden; bei einer solchen Reform gäbe es
aber für Bezieher mit Einkommen unter 52.882 € nur Verlierer: neben
den Beziehern von Einkommen bis 12.903,18 € auch solche mit höhe-
rem Einkommen, bei denen die Niedrigerbelastung durch den Reform-
tarif noch nicht zur vollkommenen Kompensation der bis 12.903,18 €
eingetretenen Zusatzbelastung ausreicht.

Anschließend wurde im Abschnitt A. III. die Frage geprüft, welche Wirkun-
gen auf die Parameter einer linearen Grenzsteuerfunktion von einer vorge-
gebenen Senkung der Steuerschuld für ein Einkommen von 52.882 € ausge-

fhen, und zwar von aktuell 14.014,44 € auf 13.000 €, auf 12.000 € und auf
10.000 €; hierzu wurde die lineare Grenzsteuerfunktion um den Punkt (0,42;
52.882 €) gedreht, so dass der Eingangssteuersatz in diesen drei Schritten
sinken kann. Während also der Grenzsteuersatz der Proportionalzone un-
verändert bleibt, wird die  Steuersenkung, die am Ende des Bereichs der di-
rekten Progression vorgesehen ist, für alle weiter wachsenden Einkommen
konstant fortgeführt. Diese Tarifvariationen  öffnen den Blick auf die Kon-
sequenzen einer bestimmten Steuersenkungsstrategie. Die konkreten Kon-
sequenzen für die Parameter der Tariffunktionen sind:
–– mit einer Steuersenkung von 14.014,44 € auf 13.000 € verbindet sich

eine Reduzierung des Eingangssteuersatzes auf 16,099 %, wenn eine li-
neare Grenzsteuerfunktion (ohne Knick) gewünscht sein sollte,

–– mit einer Steuersenkung auf 12.000 € kann unter denselben Bedingun-
gen ein Eingangssteuersatz von 11,63 % realisiert werden oder

–– mit einer Steuersenkung auf 10.000 € ein Eingangssteuersatz nahe Null
(exakt: 2,69 %).

–– Die Wölbung der ESt-Funktion steigt entsprechend der vorgegebenen
Absenkung der Steuerschuld, wogegen

– umgekehrt die Wölbung der Durchschnittssteuerfunktionen abnimmt– umgekehrt die Wölbung der Durchschnittssteuerfunktionen abnimmt
und bei einem Eingangssatz von 2,69 % fast auf Null sinkt, weil sie sich

teiner linearen Progression annähert; der Mittelstandsbauch wäre damit
auch in diesem Fall kein Thema mehr.

rWegen der fiskalischen Grenzen der Tarifreform war Abschnitt A. IV. der
Analyse geknickter, aber abgeflachter Grenzsteuerfunktionen gewidmet.

dHierzu wurden drei unterschiedliche Reformmodelle geprüft: Modelle 9 und
10 mit einem Eingangssteuersatz von Null, wobei das Modell 9 einen ersten

g gAst der Grenzsteuerfunktion mit einem stark abgeflachten Anstieg aufweist,
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d d i i i h h i f l il di d lldem dann ein zweiter Ast mit höherem Anstieg folgt; Vorteil dieses Modells
wäre, dass der Eingangsbereich der Progression deutlich begünstigt würde.
Die Modelle 10 und 11 weisen die Struktur des aktuellen Grenzsteuertarifs

tauf, also einen ersten Ast mit höherem Anstieg und einen zweiten Ast mit
geringerem Anstieg, wobei Modell 11 wiederum im Vergleich zum aktuel-
len Tarifrecht nur relativ geringe Steuersenkungen zum Ziel hat und den ak-
tuellen Eingangssteuersatz von 14% übernimmt.
Die Reformmodelle 9 und (abgeschwächt) 10 führen im Gegensatz zu Mo-
dell 11 zu einer s-förmigen Durchschnittssteuerfunktion, so dass der Mittel-
standsbauch des Durchschnittssteuertarifs entfällt. Doch auch bei Modell 11

rergibt sich eine Durchschnittssteuerfunktion, die im mittleren Bereich der
direkten Progression die größten Ermäßigungen der Durchschnittssteuerbe-
lastungen ermöglicht. Die Elastizitätsfunktionen verlaufen für alle drei Mo-

rdelle oberhalb des Neutralitätsniveaus von 1; dies bedeutet, dass sich der
Einfluss einer bestimmten, prozentualen Grenzsteuersenkung überpropor-
tional auf die (prozentuale) ESt-Senkung auswirkt; ausnahmsweise für Mo-
dell 11 ergeben sich in einem kurzen Eingangsbereich Elastizitätswerte
unter 1. Im Textteil werden auch die beiden Einflussgrößen der Elastizität,
der Tarif- und der ESt-Effekt, ausgewertet.
Im Abschnitt A. V. stehen die Auswirkungen einer Rechtsverschiebung des
bbisher bei 52.882 € auslaufenden Bereichs der direkten Progression im
Vordergrund, und zwar am Beispiel des Reformmodells 11, das einen Knik-
kpunkt der Grenzsteuerfunktion bei einem Einkommen von 25.000 € auf-
weist. Wird der Bereich der direkten Progression auf 55.000 €, auf 60.000 €

roder auf 70.000 € ausgedehnt, so zeigen sich relativ geringe Senkungen der
ESt bei den drei genannten neuen Einkommens-Grenzwerten: zwischen 10
% und 12 %, wobei diese Prozentsätze mit zunehmender Rechtsverschie-
bbung wiederum abnehmen. Hierbei wirken sich einerseits die geringen ESt-
Entlastungen im ursprünglichen Modell 11 aus, andererseits die bei Recht-
verschiebungen typischen Effekte:
–– der Verlauf der Grenzsteuerfunktionen lässt erkennen, dass sich der ver-

tikale Abstand zur Tariffunktion 2013
– bei einer Rechtsverschiebung auf 55.000 € mit wachsendem Ein-

kommen stetig vermindert, wogegen
– es bei einer Rechtsverschiebung auf 60.000 € zunächst zwischen

den Einkommen von 25.000 € und 52.882 € zu einem fast konstan-
ten Vertikalabstand kommt, bevor sich dieser bis zum Einkommen
von 60.000 € auf Null zurückbildet;
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b i i h hi b f h d ik l– nur bei einer Rechtsverschiebung auf 70.000 € wächst der Vertikal-
abstand bis zum Einkommen von 52.882 € deutlich, um danach
wieder bis auf Null zu sinken.

–– bei den Durchschnittssteuerfunktionen kommt es im Bereich zwischen
25.000 € und dem jeweiligen Maximalwert des rechtsverschobenen Ein-
kommens zu einer lokalen Ausdehnung (Linsenbildung) von unter-
schiedlichem Ausmaß, worin sich ausdrückt, dass sich die Entlastungs-
wirkung der Reformmodelle auf diesen Bereich konzentriert und danach
für Einkommen oberhalb des rechtsverschobenen Maximaleinkommens
laufend an (relativer) Bedeutung einbüßt;

–– diese Abnahme des relativen Entlastungseffektes zeigt sich auch in den
ESt-Funktionen, deren Steigung mit zunehmender Rechtsverschiebung
im Vergleich zum Tarif 2013 sinkt, weil der Beginn der Proportional-
zone mit dem Grenzsteuersatz von 42 % später einsetzt;

– die Elastizitätswerte verdeutlichen, dass bei einer  Rechtsverschiebung auf– die Elastizitätswerte verdeutlichen, dass bei einer  Rechtsverschiebung auf
55.000 € eine bestimmte ESt-Entlastung mit einem geringen Maß an
Grenzsteuersenkung erreicht werden kann,

– wogegen bei einer Rechtsverschiebung auf 60.000 € und auf 70.000 € für– wogegen bei einer Rechtsverschiebung auf 60.000 € und auf 70.000 € für
ein bestimmtes ESt-Entlastungsniveau deutlich höhere Grenzsteuersen-
kungen benötigt werden.

Insofern wird eine Rechtsverschiebung um geringere Einkommenswerte at-
traktiv.
Um die mittel- und längerfristigen Einflüsse von Tarifreformen zu erfassen,
schloss sich eine Analyse des Einflusses der Tarifalternativen auf betriebli-
che Investitionen an; für diese Analyse wurde die tarifabhängige Verände-
rung des Kapitalwerts der Investitionen geprüft, und zwar für eine Standard-

ninvestition, die bei voller Eigenfinanzierung eine vorsteuerliche Rendite von
20 %, einen Kalkulationszins von 10 % und eine Laufzeit von 30 Jahren auf-
weist; bei einer Fremdfinanzierung wurde diese mit 50 % des Kapitalein-
satzes und einem Sollzins von 10 % angenommen. Die Besteuerung entwi-
ckelt sich entsprechend der einkommensabhängigen Steuertariffunktion, so
dass sich im Regelfall einer Normalinvestition der Kapitalwert steuerbe-
dingt vermindert; Sollzinsen wurden zur Vereinfachung als steuerlich in vol-
lem Umfang absetzbar angenommen, senken also auch das steuerpflichtige
Einkommen aus der Investition. Für den Fall steuerlich begünstigter Inves-
titionen (z.B. in niedrig besteuerten ausländischen Betriebsstätten oder bei
langer Thesaurierung in deutschen Kapitalgesellschaften) kann es aber auch
zu einem steuerbedingten Anstieg des Kapitalwertes kommen (sog. Steuer-
pparadoxon). Unter diesen Bedingungen wurden die Tarifmodelle 9 bis 11
auf ihre steuerlichen Kapitalwerteffekte geprüft.
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i i h i b i d i l l i dDie wichtigsten Ergebnisse der Kapitalwertanalyse sind:
–– die Attraktivität von Investitionen, die steuerlich besonders gefördert sind,

z.B. durch hohe Abschreibungen, vermindert sich bei allen Tarifreform-
modellen, insbesondere bei den Reformmodellen 9 und 10; für Modell 9
sinkt der Kapitalwert z.B. bei einem Einkommen von 37.700 € um 21,64

r%, gemessen am Kapitalwert nach dem Tarif 2013 – denn der Wert der
rsteuerlichen Anreize vermindert sich mit dem niedrigeren Tarifniveau der

Reformmodelle;
–– für Normalinvestitionen führt die Abflachung der Tarifprogression im Mo-

dell 9 zu einem mittelstandsfreundlichen Anstieg der Kapitalwertfunktion:
fdie Funktion entwickelt sich s-förmig und weist im Vergleich zum Tarif

2013 einen maximalen Wertzuwachs bei einem Investitionseinkommen
von 30.000 € aus, also am Knickpunkt der Grenzsteuerfunktion des Mo-
dells 9. Darin manifestiert sich die positive Wirkung des Modells auf das
Investitionsverhalten mittelständischer  Steuerpflichtiger. Für höhere Ein-
kommen nähern sich die Kapitalwertfunktionen des Tarifs 2013 und des
Modells 9 relativ schnell einander an; bei einem Einkommen von 250.731
€ verbleiben vom maximalen Entlastungsvorteil des Modells 9 nur noch
minimale Werte je investiertem Euro des Kapitaleinsatzes;

–– einen ähnlichen Verlauf der Kapitalwertfunktion bietet das Reformmodell
10: nach Steuern sinkt der Kapitalwert mit wachsendem Investitionsein-
kommen wesentlich stärker als im Modell 9, aber dennoch auf einem hö-
heren Niveau als im Tarif 2013; wiederum kommt es zu einer (gemäßigt)
s-förmigen Ausprägung der Kapitalwertfunktion, die bei einem Einkom-

dmen von 21.689,52 € den maximalen Vorteil zum Tarif 2013 ausweist und
sich für höhere Einkommen wiederum sehr schnell der Kapitalwertfunk-
tion des Tarifs 2013 annähert;

–– erwartungsgemäß bewegen sich die Kapitalwertvorteile des Modells 11,
gemessen am Tarif 2013, auf niedrigem Niveau, und zwar ohne s-förmi-
gen Verlauf.

–– Die Rechtsverschiebung im Modell 11 auf ein Grenzeinkommen der Zone
3 von 55.000 € belohnt Investitionseinkommen von 21.984,25 maximal,
bei einer Rechtsverschiebung auf 70.000 € hingegen liegt der Maximal-
wert der Kapitalwertdifferenz zum Tarif 2013 bei einem Einkommen von
56.869 €, woraus sich ein deutlich ausgedehnter  Begünstigungsrahmen
ableitet, gemessen am Tarif 2013.

–– Im Fall von fremdfinanzierten Investitionen gelten die Annahmen zur vor-
dsteuerlichen Rendite weiter, allerdings nun als Rendite vor Steuern und

vor Sollzinsen; die Sollzinsen des Investitionsobjektes von 10 % auf das
halbe Investitionskapital (also 0,1*0,5 = 0,05) müssen also aus der gege-
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b di d i i bj k i dbenen Rendite des Investitionsobjektes vor Zinsen und vor Steuern von 20
% gedeckt werden, so dass eine Nettorendite nach Zinsen von 0,2 - 0,05 =
0,15 verbleibt; das Alternativobjekt mit seiner Bruttorendite von 10 %
wird folglich um denselben Sollzinssatz von 0,05 auf netto 0,05 vermin-
dert, so dass der Kapitalwert des Investitionsobjektes unter dem Zinsein-

rfluss der Fremdfinanzierung steigt. Im Übrigen gelten die Ergebnisse der
Eigenfinanzierungsanalysen auch  weitgehend für die Fremdfinanzierung,
angewendet auf das Modell 11:

a) Bei Normalinvestitionen ermäßigen sich durch das Reformmodell
11 die Steuerbelastungen oberhalb eines Einkommens von 8.131 €,
so dass die Kapitalwerte mit wachsendem Einkommen geringer sin-
ken als im Tarif 2013;

b) Normalinvestitionen profitieren von der Steuerentlastung im Re-
formmodell 11, wogegen steuerlich besonders geförderte Investitio-

unen bei geringem Einkommen eine niedrigeres Kapitalwertniveau
aufweisen;

c) Im Vergleich zwischen den beiden Finanzierungsarten steigt, wie
roben erläutert, der Kapitalwert bei Fremdfinanzierung, und zwar

auch im Einkommensbereich des Grundfreibetrags.
d) In allen Finanzierungsfällen von Normalinvestitionen ergeben sich

für Modell 11 im Vergleich zum Tarif 2013 bedeutsame mittel-
standsfreundliche Vorteile in den Einkommensbereichen zwischen
8.131 € und etwa 60.000 €, auch im Vergleich zu den korrespon-
dierenden Nachteilen steuerlich besonders geförderter Investitio-
nen.

Zur genauen Erfassung und Eliminierung der „Scheineinkommen“, die in
einer Nominalwertrechnung der Kalten Progression unterworfen werden,
müssen grundsätzlich die Einkünfte aus allen Einkunftsarten des Einkom-
mensteuergesetzes nach gleichen Maßstäben, aber auch mit ihren spezifi-
schen Besonderheiten sachgerecht auf ihre kaufkraftgemäße Höhe umge-
rechnet werden.
Unkompliziert, aber wenig sachgerecht erscheint es, die Anpassungskoeffi-
zienten der Fortschreibung des Grundfreibetrags (z.Zt. 4,4 %) zum Geld-
entwertungsmaßstab für alle betrieblichen und privaten Einkünfte in allen
Einkommensbereichen zu nutzen. Denn den steuerlichen Gewinnermitt-

rlungsverfahren liegt die bilanzielle Gewinnermittlung zugrunde, auch für
die Einnahmen-Überschussrechnung betrieblicher und privater Einkünfte.
Allerdings werden bei Prüfung der bilanziellen Verfahren zur Scheingewin-
neliminierung auch Probleme deutlich (z.B. die Trennung zwischen Nomi-
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l d h ll k k llnal- und Sachwerten, Bewertung zu Herstellungskosten von Rückstellungen
dund Rechnungsabgrenzungsposten); diese grundsätzlichen Probleme sind

zudem  z.T. durch bereits bestehende partielle Gesetzesregelungen zur Mil-
rderung des Auftretens von Scheingewinnen erfasst. Deutlich schwieriger

würde jedoch die Realgewinnerfassung im Banken- und Versicherungsbe-
reich wegen der dort häufig auftretenden „Scheinverluste“, die dem Nomi-
nalerfolg hinzugerechnet werden müssten.
In Anbetracht der Tatsache, dass eine genaue Ermittlung der Scheinerfolge
in alle Details des Bilanzsteuerrechts eingreifen müsste, wird hier eine
Kompromisslösung vertreten:
–– solange sich die jährlichen Geldentwertungsraten unter der kritischen

rGrenze von 2 Prozent bewegen, sollte dem vereinfachten Verfahren einer
fRechtsverschiebung der Vorzug gegeben werden, auch im Hinblick auf

die Besteuerung als Massenverfahren mit einheitlichen Normen. Hierbei
erscheint es sachgerecht, die maßgebliche Geldentwertungsrate nicht an

udie Berechnung des für den Grundfreibetrag geltenden Regelbedarfs zu
binden, sondern an die Wertentwicklung eines weiter gefassten, allgemei-
nen Warenkorbs.

–– Bei höheren Geldentwertungsraten empfiehlt sich eine individuellere Me-
thode, wie eine Abwertung des steuerlichen Eigenkapitals oder der positi-
ven Einkünfte entsprechend der Geldentwertungsrate; hierbei könnten
auch branchenabhängige Verfahren genutzt werden.

Im Fall hoher Geldentwertungsraten wären auch Verfahren zur unterneh-
tmensindividuellen Ermittlung der inflationsgerechten Leistungsfähigkeit

der Betriebe zu prüfen, die die Umrechnung der einzelnen Bilanzposten ein-
schließen.
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II. Thesen zur Tarifreform und Rückführung der Kalten Progression

Hintergrund des Gutachtens
Der Einkommensteuer kommt im Mittelstand und insbesondere im Hand-
werk eine besondere Rolle zu, und zwar als typische Steuer auf den inha-
bberbezogenen Betriebsgewinn, aus dem – nach Steuer – Betriebsinvestitio-
nen, Betriebsmittel etc. finanziert werden sowie der Lebensunterhalt des
Handwerkers und seiner Familie bestritten wird. Als Kernelement der Ein-
kommensteuer wiederum gilt der progressive Einkommensteuertarif, der die
pprozentuale Steuerbelastung mit wachsendem Einkommen bis auf 45 Pro-
zent anhebt und so einer steigenden Leistungsfähigkeit des Steuerpflichti-
gen Rechnung tragen soll. Die Einkommensteuer greift zudem in den Wett-
bbewerb zwischen Handwerk und anderen Marktteilnehmern ein, auch weil
der gesetzgeberische Versuch gescheitert ist, die Einkommensteuerbelas-
tung für nichtentnommene Gewinne auf das Steuerbelastungsniveau der Ka-
ppitalgesellschaften zu begrenzen; daraus folgen nach wie vor Wettbewerbs-
nachteile mittelständischer Unternehmen.

Ergebnisse der Studie
1. Eine Tarifreform im Progressionsbereich der Einkommensteuer er-

scheint dringend geboten. Denn der Anstieg der Grenzsteuerbelastung in
der untersten Zone der Einkommensteuerpflicht (Jahreseinkommen von

r8.131 € bis 13.470 €) wurde laufend erhöht und ist inzwischen auf über
400 Prozent des Anstiegs in der anschließenden Einkommenszone (bis
52.882 €) angewachsen.

r2. Dieser Anstieg der Grenzsteuerbelastung stand in Verbindung mit der
mehrmaligen Absenkung des Eingangssteuersatzes (auf jetzt 14 %);

rdiese Absenkung verminderte zwar das Steueraufkommen, konnte aber
mit dem (gegenläufigen) Effekt der Grenzsteueranhebungen noch inner-
halb dieser Einkommenszone nahezu ausgeglichen werden.

3. Die Beurteilung dieser beiden Effekte ist widersprüchlich:
– Da sich die Steuerbelastungen seit 2004 (auch durch Erhöhungen des

Grundfreibetrags) durchgängig vermindert haben, reduziert sich die
rKritik am aktuellen Tarif 2013 bisweilen auf den Vorwurf eines „eher

ästhetischen Mankos“.
– Dass die Tarifhistorie den Makel des aktuellen Grenzsteuerverlaufs

heilen kann, wird aber zunehmend in Frage gestellt.

BBeispiel:

Steigt das Einkommen im Tarif 2013 von 13.330 € um 1 Prozent, so
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– wächst die Einkommensteuer um 31,77 € oder, bezogen auf ihren Aus-– wächst die Einkommensteuer um 31,77 € oder, bezogen auf ihren Aus-
gangswert von 980,28 €, um 3,24 Prozent, obwohl

– der Grenzsteuersatz nur um 0,25 Prozent anwächst oder, bezogen auf– der Grenzsteuersatz nur um 0,25 Prozent anwächst oder, bezogen auf
seine Ausgangshöhe von 23,7 Prozent, um 1,05 Prozent.

–– Das Verhältnis von hohem, relativem ESt-Anstieg zum relativen Grenz-
steuerzuwachs von 0,0324/0,0105 = 3,087 ist Ausdruck der scharfen Zu-
nahme der Einkommensteuerbelastung in der ersten Progressionszone
des Tarifs 2013.

Unter solchen Zusatzbelastungen leidet nicht nur die Ästhetik.
r4. Zur kurzfristigen Therapie – auch unter den aktuellen Zwängen der
rHaushaltskonsolidierung – sollte der Gesetzgeber entscheiden, ob er

nicht zumindest einzelne Attribute des Tarifs 2013 ändern kann:
– Eine Verschiebung der Einkommensgrenze von 13.470 € auf 25.000 €

oder 30.000 €, verbunden mit
f– einer Ausweitung der zweiten Progressionszone von 52.000 € auf

55.000 € oder 60.000 €.
Damit würden die unter 3. aufgeführten Anstiegswerte der Einkommen-
steuer bereits deutlich sinken.

5. Mittel- und längerfristig wäre eine anspruchsvollere Tarifreform zu prü-
fen, vergleichbar mit der Tarifreform von 1990, die eine (fast) durch-
gängig lineare Grenzsteuerfunktion realisierte.

6. Die Kapitalwertmethode lässt die mittel- und längerfristigen Wirkungen
teiner Tarifreform auf das betriebliche Investitionsverhalten transparent

werden; die Ergebnisse zu den untersuchten Reformmodellen bestätigen
– im Vergleich zum Tarif 2013 – eine ausgeprägte steuerliche Investi-
tionsförderung für mittelständische Unternehmer. Für eigenfinanzierte
Investitionen erreichen diese Vorteile bis zu 30 % je investiertem Euro;
sie  kehren sich indes in ihr Gegenteil für Investitionen, die bereits an-

tderweitige, hohe Steuerbegünstigungen erfahren. Investitionen mit
Fremdfinanzierung sind bei steuerlicher Abziehbarkeit der Zinsaufwen-
dungen im Progressionsbereich zusätzlich begünstigt, weil Steuertarif-
vorteile entstehen.

7. Die kalte Progression führt bei geldentwertungsbedingten Einkom-
menserhöhungen (Scheineinkommen) regelmäßig zu einem Anstieg
des Progressionstarifs, und zwar über das bei Geldwertstabilität sachge-
rechte Maß hinaus. Ein Abbau ist daher dringend geboten.

g gZur  notwendigen Korrektur bieten sich folgende Verfahren an:
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i h hi b d i k d if– eine Rechtsverschiebung der Einkommenszonen des Steuertarifs.
Hierdurch wird zumindest die kalte Progression als Tarifkonse-
quenz vermieden, nicht hingegen die Besteuerung der Scheinge-
winne als solche;

– die Abwertung des steuerlichen Eigenkapitals des Betriebsvermö-
gens, bei dem auch branchentypische Besonderheiten einbezogen
werden können;

– eine betriebswirtschaftlich exaktere Erfassung der Scheinerfolge
des einzelnen Betriebs, Vermietungsobjektes usw., indem die indi-

tviduellen Kaufkraftverluste der einzelnen Bilanzposten ermittelt
werden.

Die bilanzielle Bereinigung um Kaufkraftverluste und -gewinne (letztere
tetwa bei Banken) bietet den Vorteil einer genaueren Berechnung, sie erfasst

Unterschiede zwischen Nominal- und Sachwerten, den Branchen, zwischen
anlagen- und lohnintensiven Unternehmen, abweichenden Schuldenquoten
etc. Dieser Vorteil wird indes erkauft mit einem tiefen Eingriff in die ak-

rtuellen Regelungen der steuerbilanziellen Gewinnermittlung, die auch für
die Einnahmen-Überschussrechnung betrieblicher und privater Einkünfte
maßgeblich ist. Denn dabei wären schwierige Fragen zu klären (z.B. die Ab-
grenzung zwischen Nominal- und Sachwerten, Bewertung von Rückstellun-
gen und Rechnungsabgrenzungsposten).
Solange die jährlichen Geldentwertungsraten niedrig bleiben, sollte dem
vereinfachten Verfahren einer Rechtsverschiebung der Vorzug gegeben wer-
den, auch im Hinblick auf die Besteuerung als Massenverfahren mit ein-

nheitlichen Normen (zumal das Bilanzsteuerrecht bereits einzelne Verfahren
der Reduzierung von Scheingewinnen kennt). Hierbei erscheint es sachge-

rrecht, die maßgebliche Geldentwertungsrate nicht an die Berechnung des für
den Grundfreibetrag geltenden Regelbedarfs zu binden, sondern an die
Wertentwicklung eines weiter gefassten, allgemeinen Warenkorbs.
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